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Nachruf
Wir sind zutiefst betroffen und erschüttert über den plötz-
lichen Tod von

Herrn Thomas Netzer

Seit 12. September 2005 war er beim Zweckverband Berufliche
Schulen Bad Wörishofen als Lehrkraft beschäftigt.

Wir durften ihn als einen liebevollen Menschen, guten Freund
und sehr geschätzten und zuverlässigen Kollegen kennenlernen,
der seine Aufgabe als Lehrkraft mit großem Engagement und
Hingabe erfüllte.

Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seinen
Angehörigen.

Mindelheim, 3. Januar 2023

ZWECKVERBAND BERUFLICHE SCHULEN DER PERSONALRAT

Alex Eder Johannes Storch Nicole Pechstein
Landrat und Schulleiter Vorsitzende
Zweckverbandsvorsitzender
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Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, den 16.01.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Kreisausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Bürgschaften für die Klinikverbund AllgäugGmbH;
Anpassung der Bürgschaften des Klinikverbunds zur Sicherstellung der Liquidität

2 Bürgschaften für die Klinikverbund Allgäu gGmbH;
Absicherung von staatlichen Fördermitteln für die Maßnahmen "Rohrpostanlage Klinikum Kempten"
und "Serverraum Klinik Mindelheim"

3 Veränderungen im Haushaltsjahr 2022, die der Zustimmung der Kreisgremien bedürfen

4 Vorlage der Jahresrechnung 2022

5 Haushaltsplan 2023 des Landkreises Unterallgäu;
Vorstellung der Eckdaten

6 MN 15 - Neubau eines unselbstständigen Rad- und Gehweges zwischen Holzgünz und Ungerhausen

7 MN 22 - Neubau eines unselbstständigen Rad- und Gehweges zwischen Wolfertschwenden und
Darast

8 Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 für Kreisstraßen

9 Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 für Hochbauten

Mindelheim, den 4. Januar 2023
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Sitzung des Bauausschusses

Am Montag, den 16.01.2023, um 17:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 für Kreisstraßen

2 Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 für Hochbauten

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 4. Januar 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Gymnasium und Realschule Ottobeuren,

Landkreis Unterallgäu, für das Jahr 2023

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Zweck-
verband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.360.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.794.800 €

ab.
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

A. VERWALTUNGSUMLAGEN:

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der
nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverbands umgelegt werden soll
(Verwaltungsumlage), wird vorläufig auf 7.503.000 € festgelegt (Umlagesoll).

 Davon tragen der Landkreis Unterallgäu einen Betrag in Höhe von 7.331.500 € (Verwaltungsumlage
686.000 € und 6.645.500 € Personalkostenumlage) und der Markt Ottobeuren einen Betrag in Höhe
von 171.500 €. Die Personalkostenumlage wird nach Abschluss des Rechnungsjahrs nach dem tatsäch-
lichen ungedeckten Personalaufwand für das Lehrpersonal endgültig abgerechnet. Das Verwaltungs-
umlagesoll wird in gleichen monatlichen Beträgen entsprechend erhoben und zur Zahlung fällig.

B. SCHULDENDIENSTUMLAGEN:

Weiterhin leisten der Landkreis Unterallgäu und der Markt Ottobeuren für die Darlehen zur General-
sanierung, Zweifachsporthalle und Heizungsanlage eine Schuldendienstumlage von 1.268.400 €
(Landkreis 1.014.720 €, Markt Ottobeuren 253.680 €).

Der Markt Ottobeuren hat weiterhin für die in 2009, 2010 und 2013 anstelle der anteiligen Investiti-
onsumlagen aufgenommenen Darlehen den Schuldendienst zu übernehmen und hierfür eine vorläu-
fige Schuldendienstumlage von 28.000 € zu entrichten (welche vor Legung der Jahresrechnung abge-
rechnet wird). Die Schuldendienstumlage ist in voller Höhe zum 01.07. zur Zahlung fällig.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Ottobeuren, 19. Dezember 2022
ZWECKVERBAND GYMNASIUM UND REALSCHULE OTTOBEUREN

Alex Eder
Landrat und Verbandsvorsitzender
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II.

Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 19.12.2022 Gz.: RvS - SG 12-1444-12/21/5 mitgeteilt,
dass die vorgelegte Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält und die Durch-
sicht des Haushaltsplans samt Anlagen keinen Anlass zu Beanstandungen oder besonderen Bemerkungen
ergab.

III.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren/Kämmerei in Ottobeuren, Markt-
platz 6, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Alex Eder
Landrat
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BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz

Am Montag, den 23.01.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Kli-
maschutz statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Klimaschutzarbeit Jahresrückblick 2022 und Ausblick 2023

2 Antrag "Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Unterallgäu" der
SPD-FDP-Fraktionsgemeinschaft (1.9.2022)

3 Antrag "Klimaneutralität der Landkreisverwaltung mit ihren Liegenschaften bis 2030" der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen (1.9.2022)
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4 Haushaltsplan 2023 des Landkreises Unterallgäu;
Vorberatung der Bereiche Abfallwirtschaft, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz sowie Klima-
schutz (Unterabschnitte 7200, 7201-7211, 7281-7284, 9111 und 9112, 3600, 7801 und 7881 sowie
3602)

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 10. Januar 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Kirchheim i. Schw.,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 61 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt der Schulverband Kirchheim i. Schw. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 942.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.306.000 €

ab.

§ 2

Im Haushalt sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von
2.150.000 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

1. VERWALTUNGSUMLAGE:

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der
nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll,
wird für den laufenden Schulaufwand auf 840.000,00 € festgesetzt und wird nach der Zahl der Ver-
bandsschüler am 01.10.2022 auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Die Verbandsschule wurde am 01.10.2022 von 250 Schülern besucht. Die Verwaltungsumlage beträgt
somit 3.360,00 €/Schüler:

Markt Kirchheim i. Schw. 141 Schüler 473.760,00 € 56,400 %
Gemeinde Eppishausen 105 Schüler 352.800,00 € 42,000 %
Gemeinde Salgen       4 Schüler      13.440,00 €     1,600 %

250 Schüler 840.000,00 € 100,000 %.

2. INVESTITIONSUMLAGE:

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der
nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll,
wird für den laufenden Schulaufwand auf 600.000 € festgesetzt und wird nach der Zahl der Verbands-
schüler am 01.10.2022 auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Die Verbandsschule wurde am 01.10.2022 von 250 Schülern besucht. Die Investitionsumlage beträgt
somit 2.400,00 €/Schüler:

Markt Kirchheim i. Schw. 141 Schüler 338.400,00 € 56,400 %
Gemeinde Eppishausen 105 Schüler 252.000,00 € 42,000 %
Gemeinde Salgen       4 Schüler       9.600,00 €     1,600 %

250 Schüler 600.000,00 € 100,000 %.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Kirchheim i. Schw., 9. Januar 2023
SCHULVERBAND KIRCHHEIM I. SCHW.

Susanne Fischer
Vorsitzende
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II.

Die Haushaltssatzung enthält nach Art. 71 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtige Be-
standteile (Kreditaufnahme). Für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 2.150.000,00 €
wurde die rechtsaufsichtliche Genehmigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Ver-
mögenshaushalt (Art. 71 Abs. 2 GO) vom Landratsamt Unterallgäu mit Schreiben vom 02.01.2023,
Az. 24 - 9410.0 erteilt.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 BaySchFG, Art. 24 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser
Bekanntmachung an, eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kirch-
heim i.Schw. während der allgemeinen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Haus-
haltssatzung mit Anlagen liegt bis zum Ende des Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Kirchheim i.Schw. zur Einsicht bereit.

Kirchheim i. Schw., 9. Januar 2023
SCHULVERBAND KIRCHHEIM I. SCHW.

PhDr. Dominik Leder
Leiter der Geschäftsstelle

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Woringen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 593.900 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.343.000 €

ab.



- 10 -

KABl. Nr. 2/2023

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 275.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

SCHULVERBANDSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 356.200 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 144 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.474 € festgesetzt.

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 156.000 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).

5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 mit ins-
gesamt 144 Verbandsschülern zugrunde gelegt.

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.083 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 30.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Woringen, 23. Dezember 2022
SCHULVERBAND WORINGEN

Jochen Lutz
Schulverbandsvorsitzender
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II.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung erforderli-
che Genehmigung zu § 2 der Haushaltssatzung nach Art. 71 Abs. 2 GO: 275.000 € (Gesamtbetrag der Kre-
dite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) mit Schreiben vom 02.01.2023, Gesch.-
Nr. 24 – 9410.0 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

Alex Eder
Landrat
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Amtsblatt
des Landkreises Unterallgäu

Nr. 3 Mindelheim, 19. Januar 2023

Nachruf
Mit tiefer Trauer erfüllte uns die Nachricht, dass

Herr Erhard Exner

verstorben ist.

Herr Exner war vom 01.10.1969 bis 31.12.1993 als Baukontrol-
leur in der Dienststelle Memmingen des Landkreises Unterall-
gäu tätig.

Seine freundliche und hilfsbereite Art sowie sein zuverlässiges
und verantwortungsvolles Handeln sicherten ihm Anerkennung
und Wertschätzung.

Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Mindelheim, 11. Januar 2023

LANDKREIS UNTERALLGÄU DER PERSONALRAT

Alex Eder Edgar Putz
Landrat Vorsitzener
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Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 14

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Bad Grönenbach,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 15

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Benningen-Lachen,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 17

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 19

BL - 014

Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses

Am Montag, den 30.01.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschus-
ses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Förderzentrum Mindelheim;
Neufassung der Gebührensatzung vom 08.12.2021

2 Haushaltsplan 2023 des Landkreises Unterallgäu;
Vorberatung der Bereiche Schulen, Kultur, Sport (Einzelplan 2 und 3 ohne 360x sowie Unterabschnitt
5500)

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 17. Januar 2023
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Abwasserverbands Memmingen-Land,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der Art. 40 und 41 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der
Abwasserverband Memmingen-Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.298.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 928.600 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

a) Verwaltungsumlage der Verbandsgemeinden 98.400 €

b) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden zur
Finanzierung der Maßnahmen am Gruppenklärwerk 230.000 €

c) Investitionsumlage der Verbandsgemeinden für Verbandsanlagen 0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.
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§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Bad Grönenbach, 24. November 2022
ABWASSERVERBAND MEMMINGEN-LAND

Bernhard Kerler
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Bad Grönenbach,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 762.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 436.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage Verwaltungshaushalt

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben wird
für das Haushaltsjahr 2023 auf 642.000 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2021 auf 296 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.169 € festgesetzt.

Schulverbandsumlage Vermögenshaushalt

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben wird
für das Haushaltsjahr 2023 auf 372.500 € festgesetzt und nach den Regelungen der Zweckvereinbarung
vom 16.10.2003 umgelegt (Investitionsumlage).

5. Der Berechnung der Investitionsumlagen werden die Schülerzahlen nach dem Stand vom 01.10.2022
mit folgenden Zahlen zugrunde gelegt:

a) Schülerzahl Grundschule: 188 Schüler
b) Schülerzahl Mittelschule:   108 Schüler

c) Gesamt 296 Schüler

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 a) für den Bereich der Grundschule auf 734 €
festgesetzt.

7. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 b) für den Bereich der Mittelschule auf 644 €
festgesetzt.

8. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler (§ 4 Nr. 5 c) für den allgemeinen Bereich der Grund-
und Mittelschule auf 557 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 60.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Bad Grönenbach, 5. November 2022
SCHULVERBAND BAD GRÖNENBACH

Bernhard Kerler
Schulverbandsvorsitzender
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II.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Benningen-Lachen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt der Schulverband Benningen-Lachen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 363.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 73.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Festsetzung

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 301.000 € festgesetzt
und nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 zugrunde gelegt. Die Verbandsschule wurde am 01.10.2022 von insgesamt 139 um-
lagefähigen Schülern besucht.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 2.165,47 € festgesetzt.

2. Umlageschuld

a) Die Gesamtzahl von 139 Schülern teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf:

Benningen Schülerzahl 77
Lachen Schülerzahl 62

 Gesamt Schülerzahl 139

b) Die Umlageschuld beträgt somit für

Benningen 166.741 €
Lachen 134.259 €

 Gesamt 301.000,00 €

2) INVESTITIONSUMLAGE

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 30.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Benningen,11. Januar 2023
SCHULVERBAND BENNINGEN-LACHEN

Osterrieder
Schulverbandsvorsitzender
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II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird gem. Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 40 ff. KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, Benninger Straße 3, 87766 Memmingerberg, während der
allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht und zur Einsicht bereitgelegt.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 42 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der
Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.376.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 216.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

I. Verwaltungsumlage

1. Festsetzung
a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.825.000 € festgesetzt.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand
vom 30.06.2022 auf 10.086 Einwohner festgesetzt:

c) Die Verwaltungsumlage wird somit je Einwohner auf 181 € festgesetzt.

2. Umlageschuld
Die Umlageschuld beträgt für

Markt Bad Grönenbach 1.048.027 €
Gemeinde Wolfertschwenden 379.620 €
Gemeinde Woringen 397.353 €

II. Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Bad Grönenbach, 24. November 2022
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BAD GRÖNENBACH

Bernhard Kerler
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach (Zi.Nr. 23) innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (Art. 26 Abs.1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

Alex Eder
Landrat
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des Landkreises Unterallgäu

Nr. 4 Mindelheim, 26. Januar 2023

Nachruf
Mit tiefer Trauer erfüllte uns die Nachricht, dass

Herr Emil Miller

verstorben ist.

Herr Miller war vom 01.04.1989 bis 30.06.2004 als Hausmeister
im Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim beschäftigt.

Seine freundliche und kollegiale Art sowie sein zuverlässiges und
verantwortungsvolles Handeln sicherten ihm Anerkennung und
Wertschätzung.

Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Mindelheim, 19. Januar 2023

LANDKREIS UNTERALLGÄU KREIS-SENIORENWOHNHEIM DER PERSONALRAT
ST. MARTIN

Alex Eder Patricia Bader Edgar Putz
Landrat Heimleitung Vorsitzender
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INHALTSVERZEICHNIS Seite

Nachruf 21

Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales 22

BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales

Am Montag, den 06.02.2023, um 14:15 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Personal und So-
ziales statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

2 Wirtschaftspläne der Kreis-Seniorenwohnheime

3 Haushaltsplan 2023 des Landkreises Unterallgäu;
Vorberatung des Bereichs Personal und Unterabschnitt 4320 (Kreis-Seniorenwohnheime)

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 24. Januar 2023

Alex Eder
Landrat
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87719 Mindelheim

Amtsblatt
des Landkreises Unterallgäu

Nr. 5 Mindelheim, 2. Februar 2023

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung 23

Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 - 2028 24

Immissionsschutz;
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Biogaseinspeiseanlage mit LPG-Lagerbehälter
zur Lagerung von Flüssiggas durch die schwaben netz gmbh, Bayerstr. 45, 86199 Augsburg
auf dem Grundstück Flur-Nr. 880 der Gemarkung Hausen 25

BL - 014

Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung

Am Montag, den 13.02.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öff. Sitzung des Ausschusses für Mobilität,
Nahverkehr und Verkehrsvernetzung statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Flexibus Statistik für das Jahr 2022

2 Flexibus Babenhausen-Boos;
Anpassung Vollkostentarif

3 Flexibus Kirchheim-Pfaffenhausen;
Anpassung Vollkostentarif
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4 Erlass einer allgemeinen Vorschrift zum Betrieb und Finanzierung des
a) Flexibus-Knotens Bad Grönenbach-Illerwinkel
b) Flexibus-Knotens Markt Wald-Tussenhausen

5 Haushaltsentwurf des Landkreises Unterallgäu für das Jahr 2023 sowie die Finanzplanungsjahre
2024-2026;
Vorberatung des Bereichs Schülerbeförderung und ÖPNV

Mindelheim, den 31. Januar 2023

11.0 - 4367.1

Wahl der Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024 - 2028

Die Jugendschöffen werden für das Jugendschöffengericht beim Amtsgericht Memmingen und für die Ju-
gendkammer beim Landgericht Memmingen gewählt. Die Amtszeit dauert fünf Jahre und zwar vom
01.01.2024 - 31.12.2028.
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Unterallgäu hat dem Präsidenten des Landgerichtes Memmin-
gen für die Wahl der Jugendschöffen 80 geeignete Personen, möglichst je zur Hälfte Frauen und Männer,
vorzuschlagen.

Bewerbungen oder Vorschläge für die Wahl zum Jugendschöffen sollen baldmöglichst bei der Wohnsitz-
gemeinde des Bewerbers bzw. Vorgeschlagenen unter Angabe folgender Personaldaten eingereicht wer-
den:

1. Familienname, zusätzlich abweichender Geburtsname
2. Vorname(n)
3. Geburtsdatum, Geburtsort
4. In der Gemeinde wohnhaft seit
5. Straße, Hs.-Nr., PLZ/Wohnort
6. Staatsangehörigkeit
7. Beruf
8. Kurze Angaben über die erzieherische Befähigung und Erfahrung in der Jugenderziehung
9. Soweit bekannt, frühere Schöffen- oder Jugendschöffentätigkeit (Zeitraum von … bis ...)
10. Bemerkungen (z.B. Einverständnis des Benannten liegt vor, eigene Bewerbung etc.)

Die Gemeinden werden gebeten, die eingegangenen Bewerbungen und Vorschläge

bis spätestens 15. März 2023

dem Landkreis Unterallgäu - Kreisjugendamt - vorzulegen.

Mindelheim, 31. Januar 2023
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31 - 1711.0/2

Immissionsschutz;
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Biogaseinspeiseanlage mit LPG-Lagerbehälter

zur Lagerung von Flüssiggas durch die schwaben netz gmbh, Bayerstr. 45, 86199 Augsburg
auf dem Grundstück Flur-Nr. 880 der Gemarkung Hausen

Die Fa. schwaben netz gmbh beantragt die Errichtung und den Betrieb einer Biogaseinspeiseanlage und
eines LPG-Lagerbehälters zur Lagerung und zum Verbrauch von Flüssiggas auf dem Grundstück Flur-
Nr. 880 der Gemarkung Hausen. Die Flüssiggasanlage dient der Aufbereitung von Biomethan durch Kon-
ditionierung mit Flüssiggas auf Erdgasqualität. Das Biomethan wird von der Biogasanlage der Fa. Kerler
Energie KG, die sich in unmittelbarer Nähe zum Standort befindet, über eine Leitung zur Einspeiseanlage
geliefert. Das aufbereitete Biogas soll dann ins Erdgasnetz eingespeist werden. Die Flüssiggasanlage dient
ausschließlich der Lagerung und dem Verbrauch von Flüssiggas.

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit Nr 9.1.1.2
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) durch.

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren Er-
fordernis ist aber durch eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls (§7 Abs. 2 UVPG i.V.m.
Nr.  9.1.1.3 der Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Das Landratsamt Unterallgäu führte die erforderliche
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durch.

An der Vorprüfung wurden die Bereiche Baurecht und Naturschutz, der Umweltschutzingenieur sowie die
fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Unterallgäu beteiligt.

Die standortbezogene Vorprüfung ist gemäß § 7 Abs. 2 UVPG in zwei Stufen durchzuführen. In der Stufe
1 war zu prüfen, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Nummer 2.3 der
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Wenn die Prüfung in der ersten Stufe ergibt,
dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter Be-
rücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes be-
treffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.

Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf (§ 7
Abs. 2 Sätze 4 und 6 UVPG).

Die näheren Gründe für diese Feststellung sind im Aktenvermerk vom 26.01.2023, Az.: 31 - 1711.0/2,
angeführt. Dieser kann beim Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfallrecht, Boden-
schutz, Zimmer 316, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, eingesehen werden.
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Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbständig anfecht-
bar (§ 5 Abs. 3 UVPG).
Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens geprüft.

Mindelheim, 2. Februar 2023

Alex Eder
Landrat
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Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022

Nachstehend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf Basis des
Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 30.06.2022 veröffentlicht.

Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang31.12.2021 30.06.2022
Amberg 1.502 1.504 +2
Apfeltrach 979 992 +13
Babenhausen 5.712 5.726 +14
Bad Grönenbach 5.725 5.792 +67
Bad Wörishofen 16.648 16.852 +204
Benningen 2.109 2.155 +46
Böhen 800 809 +9
Boos 2.135 2.132 -3
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Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang31.12.2021 30.06.2022
Breitenbrunn 2.361 2.386 +25
Buxheim 3.268 3.277 +9
Dirlewang 2.217 2.244 +27
Egg a.d. Günz 1.254 1.262 +8
Eppishausen 1.934 1.932 -2
Erkheim 3.214 3.252 +38
Ettringen 3.486 3.506 +20
Fellheim 1.145 1.147 +2
Hawangen 1.307 1.315 +8
Heimertingen 1.917 1.917 0
Holzgünz 1.392 1.429 +37
Kammlach 1.835 1.847 +12
Kettershausen 1.846 1.857 +11
Kirchhaslach 1.346 1.381 +35
Kirchheim i. Schw. 2.748 2.799 +51
Kronburg 1.802 1.815 +13
Lachen 1.688 1.709 +21
Lauben 1.373 1.414 +41
Lautrach 1.262 1.262 0
Legau 3.366 3.382 +16
Markt Rettenbach 3.894 3.909 +15
Markt Wald 2.177 2.226 +49
Memmingerberg 3.206 3.262 +56
Mindelheim 15.364 15.528 +164
Niederrieden 1.513 1.524 +11
Oberrieden 1.222 1.235 +13
Oberschönegg 999 1015 +16
Ottobeuren 8.594 8.733 +139
Pfaffenhausen 2.645 2.656 +11
Pleß 902 912 +10
Rammingen 1.592 1.637 +45
Salgen 1.469 1.469 0
Sontheim 2.756 2.766 +10
Stetten 1.446 1.457 +11
Trunkelsberg 1.693 1.715 +22
Türkheim 7.340 7.400 +60
Tussenhausen 3.112 3.135 +23
Ungerhausen 1.124 1.137 +13
Unteregg 1.403 1.405 +2
Westerheim 2.270 2.287 +17
Wiedergeltingen 1.466 1.471 +5
Winterrieden 944 964 +20
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Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang31.12.2021 30.06.2022
Wolfertschwenden 2.061 2.098 +37
Woringen 2.213 2.196 -17
Kreissumme 147.776 149.232 +1.456

Mindelheim, 30. Januar 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Memmingerberg, Landkreis Unterallgäu

für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung
(GO) erlässt der Schulverband Memmingerberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf je 942.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf je 385.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 580.500 € festgesetzt und nach der Anzahl
der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Der nicht gedeckte Bedarf wird auf die Grund- und Mittelschule aufgeteilt.
Der Aufteilungsschlüssel beträgt 62 % für die Grundschule (359.910 €) und 38 % für die Mittelschule
(220.590 €).

Bei der Berechnung der Umlage für die Grundschule wird die maßgebende Schülerzahl zum 01.10.2022
auf 300 Schüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage der Grundschule wird je Schüler auf 1.199,70 € festgesetzt.

Bei der Berechnung der Umlage für die Mittelschule wird die maßgebende Schülerzahl zum 01.10.2022
auf 127 Schüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage der Mittelschule wird je Schüler auf 1.736,94 € festgesetzt.

2) INVESTITIONSUMLAGE

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Memmingerberg, 30. Januar 2023
SCHULVERBAND MEMMINGERBERG

Lichtensteiger
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
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III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird gem. Art. 9 Abs. 1 BaySchFG, Art. 40 ff. KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, Benninger Straße 3, 87766 Memmingerberg, während der
allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht und zur Einsicht bereitgelegt.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 40 bis 42 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff
der Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim
am 18.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
ab im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.013.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.823.000 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) für das Haushaltsjahr 2023 wird auf
1.805.000 € festgesetzt. Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt 880.000 €
Vermögenshaushalt 925.000 €
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Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim trägt den ungedeckten Finanzbe-
darf der

Landkreis Unterallgäu mit 80 %
Markt Türkheim mit 20 %

A) VERWALTUNGSUMLAGE

Vom ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushalts entfallen auf den

Landkreis Unterallgäu 704.000 €
Markt Türkheim 176.000 €

B) INVESTITIONSUMLAGE

Vom ungedeckten Bedarf des Vermögenshaushalts entfallen auf den

Landkreis Unterallgäu 740.000 €
Markt Türkheim 185.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Türkheim, 2. Februar 2023
ZWECKVERBAND GYMNASIUM TÜRKHEIM

Eder
Landrat und Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und die Durchsicht des Haus-
haltsplanes samt Anlagen gab keinen Anlass zu Beanstandungen oder besonderen Bemerkungen (siehe
Schreiben der Regierung von Schwaben vom 02.02.2023, Gesch.-Nr. RvS-SG12-1444-14/20/2).

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 13.02.2023 bis 21.02.2023, die Haushalts-
satzung samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung und da-
mit für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türk-
heim, Rathaus, Zimmer 12, zur Einsicht auf.

Türkheim, 2. Februar 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM

Schöffel
Kämmerei
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
„Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“

für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 14 der
Verbandssatzung i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes „Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“ in der öffentlichen Sitzung am
14.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im ERGEBNISHAUSHALT mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von 23.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  -23.700 €

und dem Saldo (Jahresergebnis) von 0 €

2. im FINANZHAUSHALT

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 23.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  - 23.700 €

und einem Saldo von 0 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von   - 835.000 €

und einem Saldo von - 835.000 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von              - 0 €

und einem Saldo von - 800.000 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 35.000 €
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 800.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll) wird auf 20.300 € festge-
setzt. Dieser wird auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt:

a) Umlage zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten (Verwaltungskostenumlage):

Stadt Bad Wörishofen 9.744 €
Gemeinde Amberg 4.263 €
Gemeinde Rammingen 4.263 €
Gemeinde Eppishausen 1.015 €
Gemeinde Ettringen 1.015 €

b) Umlage zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage):

Eine Umlage zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage) wird nicht festge-
setzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 5.000 € festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Bad Wörishofen, 06.02.2023
ZWECKVERBAND „INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK A 96 BAD WÖRISHOFEN/ALLGÄU“

Stefan Welzel
Verbandsvorsitzender

II.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung mit Schreiben vom
21.12.2022 erteilt.
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III.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) i.V.m. §4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt Bad Wörishofen, Bgm.-Ledermann-
Str. 1, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit.

Alex Eder
Landrat
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21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 05.03.2023 bis 08.03.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Rad- und Luftfahrzeuge eingesetzt.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 9. Februar 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

2 - 0920.2

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für Rettungsdienst und

Feuerwehralarmierung Donau-Iller

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller für
das Jahr 2023 wurde im Amtsblatt der Regierung von Schwaben, Nr. 2 vom 7. Februar 2023, bekannt
gemacht.

Mindelheim, 16. Februar 2023

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, den 06.03.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Kreisausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Bildung eines Wahlausschusses für die Schöffen- und Jugendschöffenwahl;
Wahl der Vertrauenspersonen

2 Vorlage der Jahresrechnung 2022

3 Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2023
sowie die Finanzplanungsjahre 2024-2026;
Empfehlungsbeschluss

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 22. Februar 2023

Alex Eder
Landrat
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21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 24.03.2023 bis 26.03.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Rad- und Luftfahrzeuge eingesetzt. Nachtmärsche finden statt.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 1. März 2023
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54 - 6360.01-07

Abfallentsorgung;
Sammlung von Problemabfällen

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2023 wieder Schadstoffsammlungen durch.
Die erste Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt:

Datum Gemeinde Standort Uhrzeit
Montag,
06.03.2023

Unteregg Parkplatz Gasthof Adler 08:30 - 09:00

Markt Rettenbach Engetried, Kapellenweg 4 (Feuer-
wehrhaus) 09:30 - 10:30

Ottobeuren Parkplatz bei der Sportwelt,
Am Galgenberg 11:00 - 12:30

Sontheim Feuerwehrhaus 13:00 - 13:45

Holzgünz Feuerwehrhaus Schwaighausen 14:15 - 15:00
Dienstag,
07.03.2023

Erkheim Bauhof 08:30 – 09:30

Apfeltrach Schützenheim 10:00 – 10:45

Dirlewang Gasthof Rössle, Marktstr. 12 11:15 – 12:15

Mindelheim Wertstoffhof 13:00 – 16:15
Mittwoch,
08.03.2023

Ettringen Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 08:30 – 09:30

Türkheim Hochstraße Bahngelände 10:00 – 11:00

Amberg Östliche Gewerbestraße 11:30 – 12:00

Bad Wörishofen Wertstoffhof 12:45 – 15:30
Donnerstag,
09.03.2023

Eppishausen Feuerwehrhaus 08:30 – 09:15

Oberschönegg Wertstoffhof 10:00 – 10:30

Lauben Feuerwehrhaus 11:00 – 11:45

Westerheim Feuerwehrhaus 12:15 – 13:00

Babenhausen Busbahnhof 13:45 – 16:00
Freitag,
10.03.2023

Winterrieden Dorfplatz, Merzenberg 5 08:30 – 09:15

Boos Parkplatz am Sportplatzweg 09:45 – 10:30

Pleß Lagerhaus 11:00 – 11:45
Fellheim Feuerwehrhaus, Ulmer Str.8 12:15 – 13:00

Trunkelsberg Parkplatz Unterallgäuhalle 13:30 – 14:15

Benningen Mehrzweckhalle 14:45 – 15:30

Samstag,
11.03.2023

Illerbeuren Feuerwehrhaus 08:30 – 09:00

Bad Grönenbach Loipenparkplatz, Egg 7 09:30 – 10:30

Woringen Rathaus 11:00 – 11:45

Buxheim Wertstoffhof 12:15 – 13:00

Heimertingen Wertstoffhof 13:30 – 14:15

Niederrieden Sportheim 14:45 – 15:30



- 41 -

KABl. Nr. 9/2023

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden:
Alle Stoffe mit Gefahrensymbolen:

 flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig)
 Fotochemikalien
 Haushaltsreiniger
 Holzschutzmittel
 Laugen und Säuren
 Lösungsmittel
 Medikamente
 PCB-haltige Kondensatoren
 Pflanzenschutzmittel
 quecksilberhaltige Abfälle
 Rostentferner
 Spraydosen mit Restinhalt

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl.
notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurück-
gelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil dadurch
gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.

Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen
gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung
erhoben.

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt.
Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich.
Ausnahme:
Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:

Abfallart Entsorgung über

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle

Altreifen von PKW und Motorrad
Händler oder Wertstoffhof
(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-
bühr)

Beschädigte Lithiumbatterien
Achtung, entzündlich!
Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfall-
wirtschaftsberatung aufnehmen.

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung
aufnehmen.

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof
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Abfallart Entsorgung über

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof

PU-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Speiseöle und -fette Wertstoffhof
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren)

Wandfarbe, Dispersionsfarbe Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken)

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis)

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer
Umweltzeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort
hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon
(0 82 61) 9 95 - 3 67 oder - 4 67.

Mindelheim, 27. Februar 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Z 3.1. - 3130.2

10. Satzung
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Landestheater Schwaben

Die Regierung von Schwaben hat in Ihrem Amtsblatt Nr. 1 vom 17. Januar 2023 (Seite 4 f.) die von der
Verbandsversammlung am 17.11.2022 beschlossene Zehnte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
des Zweckverbandes Landestheater Schwaben amtlich bekannt gemacht.

Auf diese Bekanntmachung wird hiermit hingewiesen.

Mindelheim, 2. März 2023



- 43 -

KABl. Nr. 9/2023

Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 219 686 668

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 28. Februar 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Kreistags

Am Montag, den 20.03.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Kreistags statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Bildung eines Wahlausschusses für die Schöffen- und Jugendschöffenwahl;
Wahl der Vertrauenspersonen

2 Veränderungen im Haushaltsjahr 2022, die der Zustimmung der Kreisgremien bedürfen

3 Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Förderzentrum Mindelheim;
Neufassung der Gebührensatzung vom 08.12.2021

4 Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2023;
Erlass der Haushaltssatzung sowie Genehmigung des Finanzplanes für die Jahre 2024-2026

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales an.

Mindelheim, den 7. März 2023
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21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 29.03.2023 bis 14.04.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Rad- und Kettenfahrzeuge eingesetzt. Tarnmaterial wird verwendet.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 6. März 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 219 285 685

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Herr
Reiner Wolff
Ganghoferstr. 10
86465 Welden

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 7. März 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE
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Aufgebot einer Sparurkunde

Die Sparkassenbücher zu

Konto 3 211 175 629 und
Konto 3 219 110 974

sind abhanden gekommen und wurden gesperrt.

Frau
Brigitte Nowak
Schloßbergstr. 46
86830 Schwabmünchen

beantragte die Aufgebote der genannten Sparkassenbücher.

Rechte aus diesen Sparurkunden müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend ge-
macht werden, andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt.

Memmingen, 8. März 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Bauausschusses

Am Montag, den 27.03.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Landratsamt Unterallgäu, Mindelheim - Aufstockung 4. Obergeschoss;
Baubeginnstermin

2 MN 8 - Erneuerung der Kammelbrücke und Deckenbaumaßnahme in der Ortsdurchfahrt Unterrieden

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 13. März 2023

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal

Am Dienstag, 28.03.2022, um 14:30 Uhr findet im Haus des Gastes - Kursaal, Marktplatz 14, Ottobeuren
eine Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal statt.

T a g e s o r d n u n g :

1. Genehmigung der Niederschrift Nr. 10 vom 13.12.2022

2. Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses 2022

3. Hochwasserrückhaltebecken Engetried - Sachstandsbericht

4. Hochwasserrückhaltebecken Frechenrieden - Sachstandsbericht

5. Hochwasserrückhaltebecken Sontheim - Sachstandsbericht
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6. Hochwasserrückhaltebecken Westerheim - Sachstandsbericht

7. Verschiedenes

Ottobeuren, 20. März 2023
ZWECKVERBAND HOCHWASSERSCHUTZ GÜNZTAL

German Fries
Zweckverbandsvorsitzender

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, §§ 40, 41 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.125.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 186.700 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.281.600 € festgesetzt.

2. Für die Berechnung der Umlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2022
auf 12.205 Einwohner festgesetzt.
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3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 105,006145 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Babenhausen, 20. März 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BABENHAUSEN

Göppel
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Babenhausen, Marktplatz 1, 87727 Babenhausen, Zimmer 13, während der allgemei-
nen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Boos,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, §§ 41, 42 KommZG sowie Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO), erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Boos folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 1.826.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 238.600 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.398.500 € festgesetzt und nach dem
Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand
vom 30.06.2022 auf 7.632 Einwohner festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 183,24161 € festgesetzt.

(2) INVESTITIONSUMLAGE

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 100.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Boos, 21. März 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BOOS

Erben
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41 KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle
Boos, Zimmer 8, währen der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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Z 3.1 - 2721

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme
der Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Förderzentrum Mindelheim

Vom 27. März 2023

Auf Grund von Art. 1, Art. 2 Abs. 1 Satz 1 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 10b des Geset-
zes vom 10. Dezember 2021 (GVBl. S. 638) geändert worden ist, erlässt der Landkreis Unterallgäu folgende
Satzung:

§ 1
Gebührenerhebung

Der Landkreis Unterallgäu erhebt als Sachaufwandsträger Gebühren für die Inanspruchnahme der Mit-
tagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbeschulung am Sonderpädagogischen Förderzentrum Mindel-
heim (SFZ). Einzelheiten zu Teilnahme und Anmeldung sind in gesonderter Satzung geregelt.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten des Kindes, welches an der Mittagsverpflegung am
SFZ teilnimmt. Mehrere Gebührenschuldner treten gemeinsam als Gesamtschuldner auf.
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§ 3
Gebührenmaßstab

Die Gebühr bestimmt sich nach dem Maß der Teilnahme an der Mittagsverpflegung, welches durch die
Anmeldung zur Mittagsverpflegung bestimmt wird.

§ 4
Gebührensatz

(1) Die Gebühr für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung beträgt 65,- € monatlich, wenn diese laut
Anmeldung vollständig, d.h. an vier Tagen je Woche, in Anspruch genommen wird. Bei einer Anmel-
dung für die Teilnahme an weniger als vier Tagen je Woche reduziert sich die Gebühr anteilig ent-
sprechend.

(2) Für den Monat August wird keine Gebühr erhoben.

(3) Ferientage, anderweitig schulfreie Tage oder Krankheitstage beeinflussen die Höhe der Gebühr nach
Abs. 1 nicht.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Neu- oder Erstanmeldungen entsteht die Gebührenschuld zum 20. des Kalendermonats, welcher
dem Kalendermonat, in dem an der Mittagsverpflegung teilgenommen wird, vorangeht. Ist bei der
Anmeldung dieser Zeitpunkt bereits verstrichen, so entsteht die Gebührenschuld zum Zeitpunkt der
Anmeldung. Im Übrigen entsteht die Gebührenschuld fortlaufend zum 20. des Kalendermonats, wel-
cher dem Kalendermonat, in dem an der Mittagsverpflegung teilgenommen wird, vorangeht.

(2) Angefangene Kalendermonate gelten als volle Kalendermonate.

§ 4
Fälligkeit der Gebührenschuld

Die Gebühr wird mit Entstehung der Gebührenschuld sofort fällig.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. September 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Förderzentrum
Mindelheim vom 08. Dezember 2021 außer Kraft.

Mindelheim, 27. März 2023
Landkreis Unterallgäu

Alex Eder
Landrat
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Illerbeuren,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Schulverband Illerbeuren folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 243.000,00 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 47.700,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Schulverbandsumlage

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 191.300,00 € festgesetzt und nach der Zahl
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 107 Verbandsschüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.787,85 € festgesetzt.
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(2) Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 15.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Kronburg, 27. März 2023
SCHULVERBAND ILLERBEUREN

Hermann Gromer
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflich-
tungsermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 40 KommZG in der Zeit vom 27.03.2023 bis
17.04.2023, die Haushaltssatzung gemäß § 4 Satz 1 der Bekanntmachungsverordnung und Art. 26 Abs. 1
Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 26 GO während des ganzen Jahres bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Illerwinkel, Marktplatz 1, 87764 Legau, Zimmer 18, zur Einsicht auf.
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Westernach-Egelhofen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 120.950 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 512.050 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 250.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 1.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
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§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Westernach, 2. März 2023
ZWECKVERBAND WASSERVERSORGUNG WESTERNACH-EGELHOFEN

Gerhard Reichert
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung
erforderliche Genehmigung zu § 2 der Haushaltssatzung nach Art. 71 -Abs. 2 GO: 250.000 € (Gesamtbetrag
der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) mit Schreiben vom 22.03.2023,
Gesch.-Nr. 9410.0 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 KommZG bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntgabe einer Haushaltssatzung beim Vorsitzenden des Zweckverbandes, Hohmahdweg 5,
87719 Mindelheim-Westernach, zur Einsicht bereit.

Alex Eder
Landrat
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Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Karfreitag (07.04.2023),

sowie des Feiertages Ostermontag (10.04.2023)

Durch die vorgenannten Feiertage ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll,
Gelbe Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Karfreitag (07.04.2023):

Normaler
Abfuhrtag

Freitag
07.04.2023

verlegt
auf

Samstag
08.04.2023
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Ostermontag (10.04.2023):

Normaler
Abfuhrtag

Montag
10.04.2023

Dienstag
11.04.2023

Mittwoch
12.04.2023

Donnerstag
13.04.2023

Freitag
14.04.2023

verlegt
auf

Dienstag
11.04.2023

Mittwoch
12.04.2023

Donnerstag
13.04.2023

Freitag
14.04.2023

Samstag
15.04.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils angemeldeten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 28. März 2023

54 - 6360.01-07

Abfallentsorgung;
Sammlung von Problemabfällen

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2023 wieder Schadstoffsammlungen durch.

Die zweite Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt:

Datum Gemeinde Standort Uhrzeit
Montag,
08.05.2023

Ungerhausen Gasthaus Adler 08:30 – 09:15

Memmingerberg Feuerwehrhaus 09:45 – 11:00

Lautrach Parkplatz Kirche 12:00 – 12:30

Legau Feuerwehrhaus 13:00 – 14:00

Bad Grönenbach Loipenparkplatz, Egg 7 14:45 – 16:15

Dienstag,
09.05.2023

Türkheim Hochstraße Bahngelände 08:30 – 09:30
Ettringen Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 10:00 – 11:00

Markt Wald Parkplatz TSV Turnhalle 11:30 – 12:15

Kirchheim Marktplatz 13:15 – 14:15

Pfaffenhausen Wertstoffhof 14:45 – 15:30

Mittwoch,
10.05.2023

Salgen Gemeindeverwaltung 08:30 – 09:15

Tussenhausen Bauhof/Feuerwehrhaus 09:45 – 10:45

Rammingen Hauptstraße 47 11:15 – 11:45

Wiedergeltingen Bauhof, Osterweg 18 12:15 – 13:00

Bad Wörishofen Wertstoffhof 13:30 – 15:45
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Donnerstag,
11.05.2023

Ottobeuren Parkplatz bei der Sportwelt,
Am Galgenberg

08:30 – 11:00

Böhen Rathaus 11:30 – 12:00

Wolfertschwenden Festhalle 12:30 – 13:15

Lachen Feuerwehr-/Vereinshaus 13:45 – 14:30

Hawangen Rathausplatz 15:00 – 15:45

Freitag,
12.05.2023

Babenhausen Busbahnhof 08:30 – 10:45

Kettershausen Gemeindehalle 11:15 – 12:00
Kirchhaslach Neues Feuerwehrhaus 12:30 – 13:15

Breitenbrunn Feuerwehrhaus 13:45 – 14:30

Egg an der Günz Parkplatz Musikerheim 15:00 – 15:45

Samstag,
13.05.2023

Mindelheim Wertstoffhof 08:30 – 11:00

Stetten Bauhof, Bahnhofstr. 1 a 11:30 – 12:00

Kammlach Memminger Str. 16
in Oberkammlach

12:30 – 13:15

Oberrieden Altes Lagerhaus, Kirchstraße 13:45 – 14:30

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden:
Alle Stoffe mit Gefahrensymbolen:

 flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig)
 Fotochemikalien
 Haushaltsreiniger
 Holzschutzmittel
 Laugen und Säuren
 Lösungsmittel
 Medikamente
 PCB-haltige Kondensatoren
 Pflanzenschutzmittel
 quecksilberhaltige Abfälle
 Rostentferner
 Spraydosen mit Restinhalt

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl.
notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurück-
gelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil dadurch
gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.

Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen
gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung
erhoben.

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt.
Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich.
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Ausnahme:
Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:

Abfallart Entsorgung über

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle

Altreifen von PKW und Motorrad
Händler oder Wertstoffhof
(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-
bühr)

Beschädigte Lithiumbatterien
Achtung, entzündlich!
Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfallwirt-
schaftsberatung aufnehmen.

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung
aufnehmen.

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof

PU-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Speiseöle und -fette Wertstoffhof
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren)

Wandfarbe, Dispersionsfarbe Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken)

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis)

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer
Umweltzeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort
hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon
(0 82 61) 9 95 - 3 67 oder - 4 67.

Mindelheim, 28. März 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Boos-Niederrieden,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 366.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 148.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 282.700 € festgesetzt und nach dem
Verhältnis der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbands umgelegt.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 120 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.355,83333 € festgesetzt.
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(2) INVESTITIONSUMLAGE

1. Eine Investitionsumlage zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das
Haushaltsjahr 2023 auf 40.000 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Verbandschüler auf die
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 120 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 333,33333 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 30.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Boos, 5. April 2023
SCHULVERBAND BOOS-NIEDERRIEDEN

Helmut Erben
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Boos, Fuggerstraße 3, 87737 Boos, Zimmer 8, während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Realschule Babenhausen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 40 bis 42 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie des
Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverbandes Realschule Babenhausen folgende
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.040.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 634.200 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Zweckverbandsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 708.900 € festgesetzt und nach der
Satzung des Zweckverbandes auf die Mitglieder umgelegt.

Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes trägt den ungedeckten Finanzbedarf der Landkreis
Unterallgäu zu 80 % und der Markt Babenhausen zu 20 %. Somit entfallen auf den Landkreis Unte-
rallgäu 567.120 €; auf den Markt Babenhausen 141.780 €.

b) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 391.300 € festgesetzt und nach der
Satzung des Zweckverbandes auf die Mitglieder umgelegt.
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Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes trägt den ungedeckten Finanzbedarf der Land-
kreis Unterallgäu zu 80 % und der Markt Babenhausen zu 20 %. Somit entfallen auf den Landkreis
Unterallgäu 313.040 €; auf den Markt Babenhausen 78.260 €.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Babenhausen, 5. April 2023
ZWECKVERBAND REALSCHULE BABENHAUSEN

Göppel
stellv. Zweckverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO, bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, Marktplatz 1, 87727 Babenhausen, Zimmer 13, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz

Am Montag, den 24.04.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Kli-
maschutz statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Beteiligung des Landkreises an der Geschäftsplanung für ein potenzielles Regionalwerk Unterallgäu

2 Bericht Abfallwirtschaftsbilanz 2022

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 11. April 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 027

Nachtrag zur Zweckvereinbarung für die Übertragung der Verwaltungsaufgaben des
Schulverbandes Grundschule Babenhausen auf die

Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Zum Zwecke der Übertragung der Verwaltungsaufgaben des Schulverbandes Grundschule Babenhausen
auf die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen nach Art. 4 Abs. 4 Satz 2 VGemO wird

zwischen dem

Schulverband Grundschule Babenhausen,
vertreten durch den stellvertretenden Schulverbandsvorsitzenden,

Herrn Bürgermeister Günther Fuchs,

und

der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen,
vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden,

Herrn Bürgermeister Otto Göppel

gemäß Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG),
mit Genehmigung des Landratsamtes Unterallgäu vom 23.03.2023, Nr. 24-027, folgender

Nachtrag zur Zweckvereinbarung vom 13.09.1991

geschlossen:
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1.

§ 2 der Zweckvereinbarung vom 13.09.1991 erhält folgende neue Fassung:

"Die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen erhält zur Deckung ihrer Unkosten für die Erledigung der in
§ 1 genannten Aufgaben und Befugnisse einen Verwaltungskostenersatz. Dieser wird jährlich anhand der
Stundenaufschreibungen der für den Schulverband Grundschule Babenhausen tätigen Mitarbeiter der
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen berechnet. Grundlage für die Berechnung sind die jeweiligen Per-
sonaldurchschnittskosten für kommunale Arbeitnehmer und Beamte. Außerdem werden folgende Zu-
schläge vereinbart: Verwaltungskosten: 10 %, IT-Kosten pauschal: 5 %, je Arbeitsplatz: 5 %.
Der Kostenersatz wird jährlich am 01.07. jeden Jahres an die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur
Zahlung fällig."

2.

Dieser Nachtrag tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Babenhausen, den 29. März 2023

Schulverband Grundschule Babenhausen Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Fuchs Göppel
Stv. Schulverbandsvorsitzender Gemeinschaftsvorsitzender

24 - 027

Nachtrag zur Zweckvereinbarung für die Übertragung der Verwaltungsaufgaben des
Schulverbandes Mittelschule Babenhausen auf die

Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Zum Zwecke der Übertragung der Verwaltungsaufgaben des Schulverbandes Mittelschule Babenhausen
auf die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen nach Art. 4 Abs. 4 Satz 2 VGemO wird

zwischen dem

Schulverband Mittelschule Babenhausen,
vertreten durch den stellvertretenden Schulverbandsvorsitzenden,

Herrn Bürgermeister Franz Grauer,

und

der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen,
vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden,

Herrn Bürgermeister Otto Göppel

gemäß Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG),
mit Genehmigung des Landratsamtes Unterallgäu vom 23.03.2023, Nr.24-027, folgender

Nachtrag zur Zweckvereinbarung vom 13.09.1991

geschlossen:
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1.

§ 2 der Zweckvereinbarung vom 13.09.1991 erhält folgende neue Fassung:

"Die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen erhält zur Deckung ihrer Unkosten für die Erledigung der in
§ 1 genannten Aufgaben und Befugnisse einen Verwaltungskostenersatz. Dieser wird jährlich anhand der
Stundenaufschreibungen der für den Schulverband Mittelschule Babenhausen tätigen Mitarbeiter der
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen berechnet. Grundlage für die Berechnung sind die jeweiligen Per-
sonaldurchschnittskosten für kommunale Arbeitnehmer und Beamte. Außerdem werden folgende Zu-
schläge vereinbart: Verwaltungskosten: 10 %, IT-Kosten pauschal: 5 %, je Arbeitsplatz: 5 %.
Der Kostenersatz wird jährlich am 01.07. jeden Jahres an die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur
Zahlung fällig."

2.

Dieser Nachtrag tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Babenhausen, den 29. März 2023

Schulverband Mittelschule Babenhausen Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Grauer Göppel
Stv. Schulverbandsvorsitzender Gemeinschaftsvorsitzender

24 - 027

Nachtrag zur Zweckvereinbarung für die Übertragung der Verwaltungsaufgaben des
Schulverbandes Grundschule Egg a. d. Günz auf die

Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Zum Zwecke der Übertragung der Verwaltungsaufgaben des Schulverbandes Grundschule Egg a. d. Günz
auf die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen nach Art. 4 Abs. 4 Satz 2 VGemO wird

zwischen dem

Schulverband Grundschule Egg a. d. Günz,
vertreten durch den Schulverbandsvorsitzenden,

Herrn Bürgermeister Wolfgang Walter,

und

der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen,
vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden,

Herrn Bürgermeister Otto Göppel

gemäß Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG),
mit Genehmigung des Landratsamtes Unterallgäu vom 23.03.2023, Nr. 24-027, folgender

Nachtrag zur Zweckvereinbarung vom 13.06.2006

geschlossen:
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1.

§ 2 der Zweckvereinbarung vom 13.06.2006 erhält folgende neue Fassung:

"Die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen erhält zur Deckung ihrer Unkosten für die Erledigung der in
§ 1 genannten Aufgaben und Befugnisse einen Verwaltungskostenersatz. Dieser wird jährlich anhand der
Stundenaufschreibungen der für den Schulverband Grundschule Egg a. d. Günz tätigen Mitarbeiter der
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen berechnet. Grundlage für die Berechnung sind die jeweiligen Per-
sonaldurchschnittskosten für kommunale Arbeitnehmer und Beamte. Außerdem werden folgende Zu-
schläge vereinbart: Verwaltungskosten: 10 %, IT-Kosten pauschal: 5 %, je Arbeitsplatz: 5 %.
Der Kostenersatz wird jährlich am 01.07. jeden Jahres an die Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur
Zahlung fällig."

2.

Dieser Nachtrag tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Egg a. d. Günz, den 29. März 2023

Schulverband Grundschule Egg a. d. Günz Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Walter Göppel
Schulverbandsvorsitzender Gemeinschaftsvorsitzender

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Grundschule Babenhausen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der
Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband Grundschule Babenhausen folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 744.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 468.500 €

ab.
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§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

SCHULVERBANDSUMLAGE

(1) Verwaltungsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 632.700 € festgesetzt und nach der
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022
zugrunde gelegt. Die Grundschule wurde am 01.10.2022 von insgesamt 342 Verbandsschülern be-
sucht.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.850 € festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 188.100 € festgesetzt und nach der Zahl
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022
zugrunde gelegt. Die Grundschule wurde am 01.10.2022 von insgesamt 342 Verbandsschülern be-
sucht.

c) Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 550 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 70.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Babenhausen, 12. April 2023
SCHULVERBAND GRUNDSCHULE BABENHAUSEN

Göppel
Schulverbandsvorsitzender
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II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO, bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, Marktplatz 1, 87727 Babenhausen, Zimmer 13, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mittelschule Babenhausen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband Mittelschule Babenhausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.273.200 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 539.700 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

SCHULVERBANDSUMLAGE

(1) Verwaltungsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 638.400 € festgesetzt und nach der
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand
vom 01.10.2022 auf 304 Verbandsschüler festgesetzt.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.100 € festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 243.200 € festgesetzt und nach der Zahl
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).

b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand
vom 01.10.2022 auf 304 Verbandsschüler festgesetzt.

c) Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 800 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Babenhausen, 12. April 2023
SCHULVERBAND MITTELSCHULE BABENHAUSEN

Göppel
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
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III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65
Abs. 3 GO, bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, Marktplatz 1, 87727 Babenhausen, Zimmer 13, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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13 - 851

Allgemeinverfügung des Landkreises Unterallgäu
über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif;

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007)

Der Landkreis Unterallgäu erlässt folgende

A l  l  g  e m  e i  n v  e r  f  ü g  u n  g  :

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071)
des Landkreises Unterallgäu

über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“
für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im
monatlich kündbaren Abonnement einzuführen. Das Deutschlandticket soll zum 1. Mai 2023 starten. Das
bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und günstigen An-
gebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Daneben wird mit
dem von Bund und Ländern noch zu erarbeitenden Ausbau- und Modernisierungspakt auch das verkehr-
liche Angebot weiterentwickelt.

Bei der Umsetzung des Deutschlandtickets arbeiten Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände und Un-
ternehmensverbände eng zusammen. Bund und Länder stellen für das Deutschlandticket ab 2023 jeweils
1,5 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Hierzu hat der Bund das Regionalisierungsgesetz (RegG) ange-
passt. Bund und Länder haben sich weiterhin darauf verständigt, dass die notwendige Auskömmlichkeit
des Tarifs für das Deutschlandticket gewährleistet wird. Etwaige Mehrkosten, die den Verkehrsunterneh-
men im Einführungsjahr 2023 entstehen, werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Auch in
den Folgejahren wollen Bund und Länder gemeinsam vereinbaren, wie die Finanzierung durch Ticketein-
nahmen und Zuschüsse sichergestellt wird.

Auf dieser Grundlage haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht
gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket
im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 (im Folgenden: Muster-Richtlinien 2023)
Maßstäbe zur einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen Aus-
gleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien regeln die Ausreichung dieser Finanzmittel durch die Länder
an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) so-
wie des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner ÖPNV). Die Muster-Richtlinien sind
von den Ländern jeweils noch auf die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im
Freistaat Bayern wird dies im Rahmen einer Richtlinie des Freistaats Bayern zur Umsetzung der Muster-
Richtlinien erfolgen (im Folgenden: Richtlinie Bayern 2023). Die wesentlichen Teile der bundesweit abge-
stimmten Muster-Richtlinien 2023 sind verbindlich und bundesweit einheitlich umzusetzen.

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).
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Den Aufgabenträgern obliegt es, auf Basis der bundesgesetzlichen Vorgabe zur Anwendung des Deutsch-
landtickets (vgl. Neuntes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes) und den vorgenannten
Richtlinien den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets im Verhältnis zu den Verkehrsunter-
nehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im
Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln.

Der Landkreis Unterallgäu ist Aufgabenträger für den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr und
zugleich zuständige Behörde im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (Art. 8 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern - BayÖPNVG).

Um eine rechtzeitige Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeits-
gebiet zum 1. Mai 2023 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der
Landkreis Unterallgäu eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Unterallgäu tätigen Ver-
kehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug
einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-
Richtlinien 2023. Hierdurch werden die Vorgaben des RegG bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des
Landkreises Unterallgäu umgesetzt.

1. Rechtsgrundlagen
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 2 und Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l)
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Unterallgäu die nachfolgende allgemeine
Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Perso-
nennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle
Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung
2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.3)

öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, wäh-
rend der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 8) das Deutschlandticket im Sinne des
§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend
Ziffer 2.2 anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“).

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit ei-
nem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen ge-
mäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 07. März 2023 (Anlage 1), ohne dass den
Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets ver-
pflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden (gemeinwirtschaftliche
Verkehre, dazu Ziffer 3.1) gelten diesbezüglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zustän-
digen Behörde. Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des
Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnah-
meaufteilung für das Deutschlandticket nach Anlage 2 teilzunehmen, die hierfür erforderlichen
Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und
ggf. diese Ansprüche überschießende Einnahmen abzugeben. Die Verkehrsunternehmen sind zu-
dem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Ta-
rifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen und/oder bei entsprechenden
Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem
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möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutsch-
landtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit
abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu
gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets
sind einzuhalten. Werden Kosten für die Ertüchtigung von Kontrollinfrastruktur im Sinne von Ziffer
5.4.4 der Muster-Richtlinien 2023 in Ansatz gebracht, ist das Verkehrsunternehmen verpflichtet,
diese mindestens drei Jahre im ÖPNV in Deutschland einzusetzen (vgl. Ziffer 6.2 der Muster-Richt-
linien 2023).

2.3 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Ge-
biet, für das der Landkreis Unterallgäu, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur
Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als zu-
ständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den
allgemeinen ÖPNV innehat.

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Umsetzungsvereinba-
rungen
3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr

auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Ver-
kehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich
etwaiger Ergänzungen und/oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser
allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie
der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des
Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der
hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung
der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen so-
wie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen
Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift.

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können zur
Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen zwi-
schen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Unterallgäu abgeschlossen wer-
den. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichs-
leistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt wer-
den. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keinerlei eigenständige Tarifanerkennungspflichten
oder Ausgleichsansprüche.

4. Ausgleichsleistungen
4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Aus-

gleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden fi-
nanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung
der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und der Situation mit Anwen-
dung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit je-
weils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfol-
genden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrun-
deliegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach die-
sen Grundsätzen zu regeln.
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In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8
der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahver-
kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln
vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 für das Jahr 2023; für die folgenden
Jahre gelten diese Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinie Deutschland-
ticket 2023 sowie ggf. weitergehender Vorgaben insbesondere des Bundes, des Freistaates Bay-
ern oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr entsprechend.

Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte des Jahres
2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung
von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind va-
lidierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim Nach-
weisverfahren validiert werden.

4.1.1 Bezüglich der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG ist zur Vermeidung von
Verwerfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine
entsprechende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erfor-
derlich, so lange keine landesgesetzliche Regelung zur Ersetzung des § 45a PBefG besteht.
Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden insoweit nicht
gewährt.

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies
gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies
gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Unterallgäu oder Dritter, die für das Verkehrsunterneh-
men Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, ins-
besondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicher-
zustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt wer-
den. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistun-
gen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar
darzustellen.

4.1.3 Der Landkreis Unterallgäu kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsrege-
lungen treffen.

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den
finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Ver-
bindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vor-
schrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller
(positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung
des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten
und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Ge-
genüberstellung der Differenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Ziffer 4.1.
Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit
diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten
sich ebenfalls nach Ziffer 4.1.
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4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags
umgesetzt. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungs-
rechnung gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Ziffer 7 des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkom-
pensation gilt Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags zu gewährleisten.

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet:
- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 des Anhangs der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung

(EG) Nr. 1370/2007 gilt Ziffer 4.3.4.

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Ziffer 6 des An-
hangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompen-
sationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen
Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist be-
grenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5,0 Prozent vom Umsatz für die
zugrundeliegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Das Verkehrsunternehmen stellt die für
die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung
und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermitt-
lung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur
maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall getroffen wer-
den. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind entsprechend Ziffer
4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen
müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Unterallgäu oder dessen Beauftragten zu-
gänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 5.5). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Über-
kompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die Berechnung des fi-
nanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allge-
meinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend Ziffer 4.3.1 differen-
ziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren jeweils
bis zum 31. Januar des zweiten auf das abzurechnende Jahr folgenden Kalenderjahres vor-
zulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszu-
weisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen
Dienstleistungsauftrag bzw. jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die
Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkom-
pensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden
Betrag zur Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der
Überkompensation zurückzuzahlen.

5. Darlegungs- und Nachweispflichten
5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser all-

gemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Aus-
gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift
erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.
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5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet für ihren Vertrieb (umfasst eigene Verkäufe des Ver-
kehrsunternehmens und Verkäufe im Namen/auf Rechnung des Verkehrsunternehmens) sicher-
zustellen, dass bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets
an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der
Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und
dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden.
Der Landkreis Unterallgäu erhält eine Abschrift der Meldung.

5.3 Für die Antragstellung des Landkreis Unterallgäu beim Freistaat Bayern gemäß Ziffer 7.1 der Mus-
ter-Richtlinien 2023 bzw. der jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket am 30. September
des jeweils abzurechnenden Jahres sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 15. August des
jeweiligen Jahres vorzulegen:
- Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleis-

tungen auf Grundlage der in Ziffer 5.4 Muster-Richtlinien 2023 genannten Berechnungsme-
thode;

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Ziffer 5.4.1 sowie wei-
tere begründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht
zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und
begründende Daten selbst vorzulegen.

5.4 Für das Abrechnungsjahr 2023 sind von den Verkehrsunternehmen bezogen auf den Referenz-
zeitraum Mai bis Dezember 2019 bis zum 31. März 2024 vorzulegen; sofern diese Angaben auch
für die weiteren abzurechnenden Jahre maßgeblich sind, kann hierauf jeweils verwiesen werden:

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangs-
tarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und Er-
löse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs für
das anzugeben. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im gesamten Ka-
lenderjahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate
Mai bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die hochgerechneten als auch für die tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Ver-
triebsprovisionen

- Nachweis über Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2019; der Referenzzeitraum ist gesondert auszu-
weisen.

5.5 Vorzulegen sind, jeweils vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand zum 31. März 2024
des auf das abzurechnende Kalenderjahr folgenden Kalenderjahres und endgültig bis zum 31. Ja-
nuar des auf das abzurechnende Kalenderjahr zweiten folgenden Kalenderjahres:

5.5.1 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023
bzw. der auf das jeweils abzurechnende Jahr hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldein-
nahmen:

- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.4) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die
jeweilige Höhe des Tarifs am Stichtag 30. April 2023;

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder
es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der Be-
rechnung nach Ziffer 5.4.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien 2023 abgeleiteten durch-
schnittliche prozentuale Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechne-
rischen Tarifs;
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- soweit Tarife im Zeitraum vom 01. Mai 2022 bis zum 30. April 2023 nicht angepasst wur-
den und ein Nachweis dafür erbracht wird, die Berechnung nach Ziffer 5.4.1.1 Sätze 1
bis 3 der Muster-Richtlinien 2023, mit der die so ermittelten Fahrgeldeinnahmen um
5 Prozent erhöht werden;

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2024;

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zugkm im Betriebs-
jahr 2023 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019.

5.5.2 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen im Übrigen:

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und
Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und
allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen
jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelder-
löse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-
schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Ver-
kehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstari-
fen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Ver-
kehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen

- soweit das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung bis zum 31. Januar
des dem abzurechnenden Kalenderjahr zweiten folgenden Kalenderjahres nicht vorliegt,
wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung zugrunde
gelegt; Bestätigungen der Verbundorganisationen sind vorzulegen; eine spätere Korrek-
tur findet ungeachtet der Pflicht zur Nachreichung von Nachweisen nicht statt

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifs-
orte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personen-
kilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu
Grunde gelegt werden

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchführung der
Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder an-
erkennt

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchführung der
Einnahmenaufteilung

- Nachweise über die erzielten Einnahmen sowie zur Einnahmenaufteilung bei Gemein-
schaftstarifen. Sollte der Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläu-
fige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuscheidung beizu-
bringen; der Nachweis ist in diesem Fall bis zum 31. Januar des zweiten auf das abzu-
rechnende Jahr folgenden Kalenderjahres nachzureichen

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Minderein-
nahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den
tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür
gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter
Ausgleich ausgeschlossen ist

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 einschließlich
Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten An-
forderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten
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- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien 2023
ausgeglichen werden.

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf
Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien
2023;

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschrif-
ten nach Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Muster-Richtlinien 2023;

- positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebspro-
visionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets ergeben, sind auszuwei-
sen; Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminde-
rungen aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten.

5.6 Landkreis Unterallgäu kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nach-
weise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-Richtlinien
2023 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommis-
sion oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Ziffern 5.2 bis 5.5 ge-
nannten sowie ggf. darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise nicht
fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende Jahr ganz
oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurückzuzah-
len.

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter Beach-
tung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in
der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung ge-
troffen werden.

5.8 Der Landkreis Unterallgäu kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches
selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen
lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die
hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personen-
bezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils
geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden
diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen
Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Unterallgäu getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die
Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fris-
ten.

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen
6.1 Soweit in dem jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder der Umsetzungsvereinbarung

keine entsprechende Regelung getroffen wird, gewährt der Landkreis Unterallgäu dem Verkehrs-
unternehmen im Jahr 2023 zum Ende April Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 90 Prozent
der prognostizierten Mindereinnahmen der Monate Mai bis August der aufgrund der Einführung
des Deutschlandtickets auf Grundlage einer Prognoserechnung zu erwartenden Mindereinnah-
men für das  Kalenderjahr (abzurechnendes Jahr). Eine weitere Abschlagszahlung von 90 Prozent
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der prognostizierten Mindereinnahmen der Monate September bis Dezember wird dem Ver-
kehrsunternehmen zum Mitte August des abzurechnenden Jahres gewährt. Sofern die Ausgleichs-
leistungen zu den in den Sätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten beim Landkreis Unterallgäu nicht
bzw. nicht in voller Höhe eingegangen sind, gewährt der Landkreis Unterallgäu die Abschlagszah-
lungen nach den Sätzen 1 und 2 zum frühestmöglichen Zeitpunkt in unmittelbaren Anschluss an
den Eingang der Ausgleichsleistungen beim Landkreis Unterallgäu. Die Grundlage und der Zeitplan
für die Abschlagszahlungen ab dem Jahr 2024 werden abhängig von den verfügbaren Daten je-
weils rechtzeitig festgelegt.

6.2 Zur Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen gemäß Ziffer 6.1 bezogen auf das Jahr 2023 wa-
ren von den Verkehrsunternehmen dem Landkreis Unterallgäu bis zum 17. April 2023 die erfor-
derlichen Prognoserechnungen als Nachweis vorzulegen und in das Online-Portal unter
https://dtby.intraplan.de/site/login des Freistaates Bayern einzustellen. Wurde oder wird der
Nachweis erst zu einem späteren Zeitpunkt erbracht, verschieben sich ggf. die Zeitpunkte für die
Abschlagszahlungen entsprechend. Sollten sich die Prognoserechnungen aufgrund der Verkaufs-
daten ändern, so hat das Verkehrsunternehmen dies dem Landkreis Unterallgäu unverzüglich an-
zuzeigen. Der Landkreis Unterallgäu entscheidet auf dieser Basis über eine erforderliche Anpas-
sung der Abschlagszahlungen.

6.3 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift
erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffer 6.1. Dies beinhaltet auch eine
Regelung zu Nachzahlungen bzw. zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrech-
nung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
7.1 Der Landkreis Unterallgäu ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten

Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistun-
gen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grund-
lage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen
mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts
nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. Die Erfüllung der Veröffent-
lichungspflicht ist bezogen auf diese allgemeine Vorschrift auf die Verkehrsverbund Mittelschwa-
ben GmbH (Verbundgesellschaft) übertragen. Die Veröffentlichung des Gesamtberichts erfolgt im
Internetauftritt der Verbundgesellschaft (www.vvm-online.de).

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allge-
meinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert wer-
den. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt
wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen ge-
machten Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten
8.1 Diese allgemeine Vorschrift gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises

Unterallgäu als bekanntgegeben. Die Verpflichtung nach Ziffer 2 tritt zum 01. Mai 2023 in Kraft.

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2023 außer Kraft. Sie kann durch allgemeine
Vorschrift verlängert, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden. Der Landkreis Unterallgäu wird
rechtzeitig in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern und den Verkehrsunternehmen über eine
Nachfolgeregelung dieser Allgemeinverfügung beraten bzw. die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um auch nach dem 31. Dezember 2023 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung
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durch die Verkehrsunternehmen sicherzustellen, solange das Deutschlandticket bundesweit an-
erkannt werden soll.

8.3 Der Landkreis Unterallgäu kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur
Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder der
Freistaat Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen,
um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu
befriedigen. Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsanspruch mit Wir-
kung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.

Anlagen

Anlage 1: Tarifbestimmungen Deutschlandticket (Stand vom 07.03.2023)
Anlage 2: Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus

dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes vom 20. März 2023
Anlage 3: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-

nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und
Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch
einreichen.

Mindelheim, 20. April 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 07.05.2023 bis 12.05.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Rad- und Kettenfahrzeuge eingesetzt. Die Verwendung von Manöver- und Darstellungsmuni-
tion außerhalb der Standortübungsplätze wird wegen der Brut- und Aufzuchtzeiten des Wildes untersagt.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 13. April 2023
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54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Tag der Arbeit (01.05.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Tag der Arbeit (01.05.2023):

Normaler
Abfuhrtag

Montag
01.05.2023

Dienstag
02.05.2023

Mittwoch
03.05.2023

Donnerstag
04.05.2023

Freitag
05.05.2023

verlegt
auf

Dienstag
02.05.2023

Mittwoch
03.05.2023

Donnerstag
04.05.2023

Freitag
05.05.2023

Samstag
06.05.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im
Abfuhrkalender für den jeweils angemeldeten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 13. April 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Grundschule Egg a.d. Günz,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 KommZG
sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Egg a.d. Günz folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 202.100 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 25.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 165.200 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 118 Verbandsschüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.400 € festgesetzt.
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2. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 0 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 118 Verbandsschüler festgesetzt.

Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Egg a.d. Günz, 13. April 2023
SCHULVERBAND GRUNDSCHULE EGG A. D. GÜNZ

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO,
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Babenhausen, Marktplatz1, 87727 Babenhausen, Zimmer 13, während der allgemei-
nen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Am Montag, den 15.05.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Jugendhilfeausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Jugendschöffen für die Jahre 2024 bis 2028

2 Information zum Projekt Elterntalk

3 Information zur aktuellen Situation in den Krippen und Kindergärten im Landkreis Unterallgäu

TOP zusätzlich: Vorstellungsrunde der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 21. April 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mittelschule Erkheim,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband Mittelschule Erkheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.003.420 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 766.279 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) VERWALTUNGSUMLAGE:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 441.000 € festgesetzt und nach der
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebliche Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 126 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.500 € festgesetzt.
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(2) INVESTITIONSUMLAGE:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 0 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebliche Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 126 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Erkheim, 24. April 2023
SCHULVERBAND MITTELSCHULE ERKHEIM

Seeberger
Schulverbandsvorsitzender

II.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.04.2023 mitgeteilt,
dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflichtungs-
ermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.

III.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen ihren weiteren Anlagen wird bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Dienststunden in der
Geschäftsstelle/Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim, Zimmer Nr. 7, öffentlich zur Einsicht
bereitgelegt (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

Alex Eder
Landrat



Herausgeber und Druck:
Landratsamt Unterallgäu

Bad Wörishofer Str. 33
87719 Mindelheim

Amtsblatt
des Landkreises Unterallgäu

Nr. 18 Mindelheim, 4. Mai 2023

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Christi Himmelfahrt (18.05.2023) 103

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich der Feiertage Pfingstmontag (29.05.2023)
und Fronleichnam (08.06.2023) 103

Satzung zur Kostenerstattung nach §§ 135 a – 135 c Baugesetzbuch (BauGB)
des Zweckverbands Industrie- und Gewerbepark A96 104

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Ettringen,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 110

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark A 96,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023 112

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark Unterallgäu
für das Haushaltsjahr 2023 114

Aufgebot einer Sparurkunde 116



- 103 -

KABl. Nr. 18/2023

54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Christi Himmelfahrt (18.05.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Donnerstag
18.05.2023

Freitag
19.05.2023

verlegt
auf

Freitag
19.05.2023

Samstag
20.05.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 27. April 2023

54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich der Feiertage Pfingstmontag (29.05.2023)

und Fronleichnam (08.06.2023)

Durch die vorgenannten Feiertage ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll,
Gelbe Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Pfingstmontag (29.05.2023):

Normaler
Abfuhrtag

Montag
29.05.2023

Dienstag
30.05.2023

Mittwoch
31.05.2023

Donnerstag
01.06.2023

Freitag
02.06.2023

verlegt
auf

Dienstag
30.05.2023

Mittwoch
31.05.2023

Donnerstag
01.06.2023

Freitag
02.06.2023

Samstag
03.06.2023

Fronleichnam (08.06.2023):

Normaler
Abfuhrtag

Donnerstag
08.06.2023

Freitag
09.06.2023

verlegt
auf

Freitag
09.06.2023

Samstag
10.06.2023
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Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 27. April 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 6341.2

Satzung zur Kostenerstattung nach §§ 135 a – 135 c Baugesetzbuch (BauGB)
des Zweckverbands Industrie- und Gewerbepark A96

Vom 17.04.2023

Aufgrund von § 135c Baugesetzbuch i.d.F. der Neufassung des Baugesetzbuchs vom 27. August 1997
(BGBl. I S. 2141) und aufgrund der Art. 17 ff, Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG), der Verbandssatzung des Zweckverbands Industrie- und Gewerbepark A96 vom
21.09.2010, zuletzt geändert am 16.04.2014, des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Bayern (GO) erlässt der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark A 96 folgende Satzung:

§ 1
Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen

Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB) und dieser Satzung erhoben.

§ 2
Umfang der erstattungsfähigen Kosten

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von allen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind.

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für

1.  den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
2.  die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, Fertigstellungs- und Entwick-

lungspflege.

Dazu gehört auch der Wert der vom Zweckverband Industrie-und Gewerbepark A96 aus seinem Vermö-
gen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung.
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(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich deren Durchführungsdauer
ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans in Verbindung mit den in der Anlage dargestellten
Grundsätzen. Der Bebauungsplan kann im Einzelfall von den in der Anlage beschriebenen Grundsätzen
Abweichungen vorsehen. Dies gilt entsprechend für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.

§ 3
Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.

§ 4
Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

Die nach §§ 2, 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordneten
Grundstücke nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) verteilt. Ist keine zulässige
Grundfläche festgesetzt, wird die überbaubare Grundstücksfläche zugrunde gelegt. Für sonstige selbstän-
dige, versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Fläche als überbaubare Grundstücksfläche.

§ 5
Anforderungen von Vorauszahlungen

Der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark A96 kann für Grundstücke, für die eine Kostenerstat-
tungspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des
voraussichtlichen Kostenerstattungsbetrages anfordern, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu
erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen.

§ 6
Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrages

Der Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig.

§ 7
Ablösung

Der Kostenerstattungsbetrag kann abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemisst sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetrages.

§ 8
Inkrafttreten

Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13.12.2022 außer Kraft.

Erkheim, 17. April 2023
Zweckverband Industrie- und Gewerbepark A96

Christa Bail
Verbandsvorsitzende
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Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung zur Kostenerstattung nach §§ 135 a – 135 c Baugesetzbuch (BauGB)

Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

1. Anpflanzung/Aussaat von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern

1.1  Anpflanzung von Einzelbäumen
-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der Vegetationstragschicht nach DIN

18915 und der Pflanzgrube gem. DIN 18916
-  Anpflanzung von Hochstammbäumen mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20
-  Verankerung der Bäume und Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung der Baumscheibe
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 4 Jahre

1.2  Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln
-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915
-  Anpflanzung von Bäumen I. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20, Bäumen II.

Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 16/18, Heistern 150/175 hoch und zweimal ver-
pflanzten Sträuchern je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder 100/150 hoch;

 für Pflanzungen von Straucharten in der freien Landschaft und bei Waldmänteln ist bevorzugt au-
tochthones Pflanzmaterial zu verwenden. Bei Pflanzungen von Baumarten an Waldmänteln sind die
Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes zu beachten.

 Bäume erster Ordnung sind (hochwüchsige) Großbäume ab 20 m Wuchshöhe, z. B. Ahorn, Birke,
Eiche, Esche, Fichte;

 Bäume zweiter Ordnung sind mittelgroße Bäume mit einer Wuchshöhe zwischen 10 und 20 m, z. B.
Feldahorn, Blaufichte, Haselnussbaum;

 Bäume dritter Ordnung (kleinwüchsige) Kleinbäume bzw. große Sträucher mit einer Wuchshöhe bis
zu 10 m, z. B. Fächerahorn, Trauerbirke, Zuckerhutfichte.

-  je 100 qm je 1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher
-  Verankerung der Gehölze und Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

1.3  Schaffung von Streuobstwiesen
-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915
-  Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen und Befestigung der Bäume
-  je 100 qm ein Obstbaum der Sortierung 10/12
-  Einsaat Gras-/Kräutermischung
-  Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

1.4  Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen
-  Schaffung geeigneter Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915; (für Ma-

gerwiesen Schaffung nährstoffarmer Standortverhältnisse)
-  Einsaat von Wiesengräsern und Kräutermischungen, bevorzugt aus autochthonem Saatgut oder

durch Aufbringen von Mähgut aus artenreichen, naturnahen Wiesen oder Kräutersäumen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

2.    Herstellung und Renaturieren von Wasserflächen

2.1  Herstellung von Stillgewässern
-  Aushub und Einbau bzw. Abfuhr des anstehenden Bodens
-  ggf. Abdichtung des Untergrundes mit natürlichen Materialien
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-  Anpflanzung standortheimischer Pflanzen dieses Lebensraumstyps, insbesondere der Verlandungs-
zone

-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

2.2  Renaturierung von Still- und Fließgewässern
-  Offenlegung und Rückbau von technischen Ufer- und Sohlbefestigungen
-  Gestaltung der Ufer und Einbau natürlicher Baustoffe unter Berücksichtigung ingenieurbiologischer

Vorgaben
-  Anpflanzung standortheimischer Pflanzen diese Lebensraumstyps, insbesondere der Uferzone
-  ggf. Entschlammung auf Teilflächen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

2.3  Anlage von Retentionsräumen zum Auen-/Hochwasserschutz
-  Modellierung und ökologisch wirksame Gestaltung des Retentionsraums
-  Pflanzung standortheimischer Gehölze
-  Entfernen einzelner Gehölze
-  Nutzungsextensivierung (z.B. durch Anlage von extensiv bewirtschaftetem Dauergrünland)
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

3.  Entsiegelung und Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserspende

3.1  Entsiegelung befestigter Flächen und Steigerung der Versickerungsleistung
-  Ausbau und Abfuhr wasserundurchlässiger Beläge
-  Aufreißen wasserdurchlässiger Unterbauschichten
-  Einbau wasserdurchlässiger, verdichteter Deckschichten
-  ggf. Aufbringen von Oberboden
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahre

3.2  Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserneubildung und Wiedervernässung
-  Schaffung von Gräben und Mulden zur Regenwassersammlung und             -versickerung
-  Rückbau/Anstau von Entwässerungsgräben, Verschließen von Drainagen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 2 Jahre

4. Maßnahmen zur Extensivierung

4.1  Umwandlung von Acker bzw. intensivem Grünland in Acker- und Grünlandbrache
-  Nutzungsaufgabe und Entwicklung durch natürliche Sukzession
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

4.2  Umwandlung von Acker in Ruderalflur
-  ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens
-  ggf. Aufbringen von Mähgut aus artenreichen, naturnahen Säumen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

4.3  Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland
-  Bodenvorbereitung, ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens zur Herstellung nährstoffarmer

Standortverhältnisse
-  Einsaat von Wiesengräser- und Kräutermischung, bevorzugt aus autochthonem Saatgut oder durch

Aufbringen von Mähgut aus artenreichen, naturnahen Wiesen oder Kräutersäumen
-  ggf. Lenkung der Entwicklung durch Mahd auf Teilflächen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 10 Jahre
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4.4  Entwickeln von naturnahen Wiesen und Kräutersäumen durch Düngerverzicht und zweimalige
Mahd mit Mähgutentfernung
-  Mahd mit Mähwerken nach festgelegten Schnittzeitpunkten (in der Regel dem 15.6. und nach dem

1.8. eines jeden Jahres)
-  Abräumen und Abtransport des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre

4.5  Entwickeln von naturnahen Wiesen und Kräutersäumen durch Entbuschung und regelmäßiger
Mahd mit Mähgutentfernung
-  Beseitigen von Gehölzanflug, Stockausschlägen sowie von Altgrasbeständen
-  Bergen und Abführen des Schnittgutes mit Verwertung oder sachgerechter, externer Grüngutkom-

postierung
-  in den folgenden Jahren Mahd mit Mähwerken nach festgelegen Schnittzeitpunkten (in der Regel

dem 15.6. und nach dem 1.8. eines jeden Jahres)
-  Abräumen des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre

4.6  Anlage von naturnahen Feuchtwiesen durch Wiedervernässung
-  Abdichten von Drainageausläufen und Gräben oder Herstellen eines Einstaus von Gräben durch Ein-

bau von einfachen Stauwehren
-  Mahd mit Mähwerken nach festgelegten Schnittzeitpunkten (in der Regel dem 15.6. und nach dem

1.8. eines jeden Jahres)
-  Abräumen des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre

4.7  Aufwertung von degradierten Mooren durch Wiedervernässung
-  Wiederherstellen eines naturnahen Wasserregimes
-  ggf. Abdichten von Drainageausläufen und Gräben oder Herstellen eines Einstaus von Gräben durch

Einbau von einfachen Stauwehren
-  regelmäßige Kontrolle des Wasserbestandes
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 20 Jahre

4.8  Entwickeln/Herstellen von Magerrasen durch Abschieben von Oberboden
-  Aufbringen von Schnittgut aus Magerrasen im Umfeld oder Heublumensaat
-  In den ersten 4 Jahren keine Pflegemaßnahmen
-  Mahd mit Mähwerken nach festgelegten Schnittzeitpunkten (in der Regel dem 15.6. und nach dem

1.8. eines jeden Jahres) oder Beweidung nach naturschutzfachlicher Vorgabe
-  Abräumen des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 20 Jahre

5. Aufwertung von Waldflächen

5.1  Anlage standortgerechter Wälder
-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung
-  Aufforstung mit standortgerechten Arten: 300 – 400 Stück je ha (je nach Baumart), Pflanzen 3-5

jährig, Höhe 80-120 cm. Dabei sind die Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes zu beachten.
-  Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  ggf. Nachpflanzungen
-  Fertigstellung- und Entwicklungspflege: 5 Jahre
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5.2 Maßnahmen zur Aufwertung von Verjüngungsbeständen oder Umbau- bzw. Unterbaubestän-
den
-  Erhöhung des Laubholzanteils bzw. des Laubmischholzanteils einschließlich der Tanne
-  Gruppen- bis horstweise Einbringung. Dabei sind die Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes

zu beachten
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  ggf. Abtransport des anfallenden Schnittguts bzw. Holzes
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 10 Jahre

5.3  Maßnahmen zur Aufwertung von Pflegebeständen
-  Erhöhung des Laubholzanteils bzw. des Laubmischholzanteils einschließlich der Tanne durch Wald-

pflege
-  Durchforstung oder Pflegemaßnahmen zur Förderung einzelner Arten
-  ggf. Abtransport des anfallenden Schnittguts bzw. Holzes
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: in Abhängigkeit von der Maßnahme zwischen 5 und 15

Jahren, z.B. bei mehreren Durchforstungs- oder Pflegegängen

5.4 Maßnahmen zur Entwicklung oder Aufwertung von besonderen Standorten im Wald

5.4.1 Wiedervernässung von Moor- und Sumpfwäldern – siehe Ziffer 4.7

5.4.2 Renaturierung von Fließgewässerabschnitten – Ziffer 2.2

5.4.3 Erstmaßnahmen zur Offenhaltung naturschutzfachlich wertvoller, aber zuwachsender
Waldblößen – siehe Ziffer 4.5

5.4.4 Verzicht auf Nutzung von Altbaumgruppen
-  ggf. Maßnahmen zur Verkehrssicherung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5.4.5 Aufwertung bestehender Mittel- oder Niederwälder
-  Einschlag und ggf. Abtransport des Schnittgutes/Holzes
-  ggf. Erstellung einer Zufahrtsmöglichkeit
-  ggf. Maßnahmen zur Verkehrssicherung
-  ggf. Ergänzungspflanzungen
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in Abhängigkeit von der Maßnahme: 5 Jahre

5.4.6 Verbesserungen von Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auwäldern sowie Wäldern trockenwar-
mer Standorte, Schlucht-, Block- und Hangschuttwäldern
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  ggf. Ergänzungspflanzungen. Dabei sind die Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes zu beach-

ten
-  Pflegemaßnahmen
-  Einschlag und ggf. Entnahme von Einzelbäumen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in Abhängigkeit von der Maßnahme zwischen 5 und 15 Jah-

ren, z.B. bei mehreren Durchforstungs- oder Pflegegängen

5.4.7 Schaffung von Waldrändern – siehe Ziffer 1.2
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5.4.8 Maßnahmen auf Waldflächen um Voraussetzungen zur Ausweisung von Naturwaldreser-
vaten oder Naturschutzgebieten zu schaffen
-  ggf. Maßnahmen zur Verkehrssicherung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Ettringen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des Ge-
setzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband Ettringen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 995.072 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 100.182 €

festgesetzt.
§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt.

§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Festsetzung

a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 826.290 € festgesetzt
und nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.
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b) Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 (Ettringen und Markt Wald) zugrunde gelegt. Die Grundschule Ettringen und die Al-
bert-Schweitzer-Mittelschule wurden zum 01.10.2022 von insgesamt 206 Schülern des Schul-
verbandes besucht.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 4.011,12 € festgesetzt.

2. Umlageschuld

a) Die Gesamtzahl von 206 Schülern teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf:

Ettringen 183
Markt Wald  23

Gesamt 206

b) Die Umlageschuld beträgt somit für

Ettringen 734.034 €
Markt Wald 96.256 €

Gesamt 826.290 €

2) INVESTITIONSUMLAGE

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 120.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Ettringen, 2. Mai 2023
SCHULVERBAND ETTRINGEN

Sturm
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
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III.

Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser Bekannt-
machung, bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, und damit für die ge-
samte Zeit ihrer Wirksamkeit in Papierform bei der Gemeinde Ettringen, Rathaus, Zimmer 4, während der
allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark A 96,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der §§ 8 und 14 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband
Industrie- und Gewerbepark A 96 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 65.210,00 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.052.707,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE:

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt (Umlagesoll) wird auf 38.400,00 € festgesetzt.

Die Umlagen für die einzelnen Verbandsmitglieder betragen:
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Verwaltungskostenumlage:

Gemeinde Holzgünz 30,00 % von 38.400,00 € ergibt 11.520,00 €
Gemeinde Sontheim 17,50 % von 38.400,00 € ergibt 6.720,00 €
Markt Ottobeuren 17,50 % von 38.400,00 € ergibt 6.720,00 €
Gemeinde Westerheim 35,00 % von 38.400,00 € ergibt 13.440,00 €

Verbandssumme: 38.400,00 €

2) INVESTITIONSUMLAGE:

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt (Umlagesoll) wird auf 23.812,00 € festgesetzt.

Die Umlage für die einzelnen Verbandsmitglieder beträgt:

Gemeinde Holzgünz 30,00 % von 23.813,00 € ergibt 7.143,90 €
Gemeinde Sontheim 17,50 % von 23.813,00 € ergibt 4.167,28 €
Markt Ottobeuren 17,50 % von 23.813,00 € ergibt 4.167,28 €
Gemeinde Westerheim 35,00 % von 23.813,00 € ergibt 8.334,54 €

Verbandssumme: 23.813,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Erkheim, 27. April 2023
ZWECKVERBAND INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK A 96

Bail
Verbandsvorsitzende

II.

Die Haushaltssatzung enthält laut Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu vom 20.04.2023,
Gz.: 24-9410.0 genehmigungspflichtige Bestandteile nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) der Gemein-
deordnung (GO). Für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro wird die rechts-
aufsichtliche Genehmigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaus-
halt (Art. 71 Abs. 2 GO) durch das Landratsamt Unterallgäu erteilt.
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III.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen ihren weiteren Anlagen wird bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Dienststunden in der Ge-
schäftsstelle/Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim, Zimmer Nr. 7, öffentlich zur Einsicht be-
reitgelegt (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Industrie- und Gewerbepark Unterallgäu

für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung erlässt die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 113.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.181.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

VERWALTUNGSUMLAGE

a) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 110.000 € festgesetzt.
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b) Dieser ungedeckte Bedarf wird nach dem Umlageschlüssel gemäß § 14 der Verbandssatzung auf die
einzelnen Verbandsmitglieder umgelegt.

Die Umlage der einzelnen Verbandsmitglieder beträgt:

 Stadt Mindelheim 40 % 44.000 €
 Gemeinde Apfeltrach 13 % 14.300 €
 Gemeinde Kammlach 20 % 22.000 €
 Gemeinde Stetten 20 % 22.000 €
 Gemeinde Unteregg 7 % 7.700 €

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Mindelheim, 3. Mai 2023
ZWECKVERBAND INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK UNTERALLGÄU

Dr. Stephan Winter
Verbandsvorsitzender und
Erster Bürgermeister
Stadt Mindelheim

II.

Die gegenständliche Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67
Abs. 4 (Verpflichtungsermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestand-
teile.

III.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. § 4 Satz 1 Verordnung über die amtliche Bekanntmachung gemeind-
licher Satzungen und von Rechtsvorschriften der Verwaltungsgemeinschaften (BekV) ab dem 12.05.2023
für die Dauer ihrer Gültigkeit zur öffentlichen Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Mindelheim (Zim-
mer 111) während den allgemeinen Dienststunden bereit.
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Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 219 401 043

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Herrn und Frau
Manfred und Hildegard Herkommer
Gotelindstr. 10
86356 Neusäß

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 3. Mai 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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21 - 7539

Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und des Bayer. Jagdgesetzes (BayJG);
Allgemeinverfügung zur jagdrechtlichen Erlaubnis über die Verwendung von

Nachtsichttechnik zur Bejagung von Schwarzwild

Vom 08.05.2023

Aufgrund des Art. 29 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) in Verbindung mit § 19 Absatz 1
Nummer 5 Buchstabe a des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) erlässt das Landratsamt Unterallgäu folgende
Einzelanordnung im Wege der

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

I. In Einschränkung des Verbots des § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a BJagdG ist es im Rahmen der gelten-
den rechtlichen Vorschriften Inhabern eines gültigen Jagdscheins im Sinne von § 15 Abs. 2 BJagdG
gestattet,

1. Nachtsichtgeräte oder Nachtzielgeräte in Form von Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen
(Dual-Use) (Restlichtverstärkungs- und Wärmebildtechnik),

2. Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels und

3. künstliche Lichtquellen,
sowohl in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe als auch ohne Verbindung zu einer Jagdlangwaffe
im Landkreis Unterallgäu für die Bejagung von ausschließlich Schwarzwild einschließlich des Ein-
und Anschießens im Jagdrevier zu verwenden.

II. Die Ausnahme nach Ziffer I gilt bei landkreisübergreifenden Revieren nur für den Teil, der sich im
Hoheitsgebiet des Landkreises Unterallgäu befindet.

III. Diese Erlaubnis ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

1. Die unter Ziffer I genannten Geräte sind nach § 36 Abs. 5 Satz 1 WaffG i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 3
Buchst. b AWaffV sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz zu § 36 ent-
sprechend der Langwaffe aufzubewahren. Insofern darf auch eine Verbindung mit der Jagdlang-
waffe bzw. mit dem Zielhilfsmittel bestehen.

2. Das mit Nachtsichttechnik erlegte Schwarzwild ist in der Streckenliste A mit dem Vermerk „NSVG“
zu kennzeichnen.

3. Die Allgemeinverfügung kann nachträglich mit weiteren Auflagen versehen werden.

4. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs.

IV. Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Sie
gilt am 11.05.2023 als bekannt gegeben und wird im Amtsblatt des Landkreises Unterallgäu online
unter www.unterallgaeu.de/amtsblatt veröffentlicht.
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Hinweise:

- Die Verwendung der oben genannten Technik auf Schießständen ist für Jäger ohne jagdrechtliche
Genehmigung zulässig.

- Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung können nach vorheri-
ger telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 0 82 61 / 9 95 - 0) im Landratsamt Unterallgäu, Bad Wö-
rishofer Straße 33, 87719 Mindelheim an der Info im Eingangsbereich des Hauptgebäudes eingese-
hen werden. Daneben kann diese Allgemeinverfügung über das Internet abgerufen werden
www.unterallgaeu.de/buergerserice/natur-und-umwelt/jagd .

Mindelheim, 8. Mai 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Doris Back
Abteilungsleitung

BL - 014

Sitzung des Bauausschusses

Am Montag, den 22.05.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Landratsamt Unterallgäu, Mindelheim;
 Vorstellung der Maßnahmen im Sitzungssaal

Mindelheim, den 9. Mai 2023
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11.0 - 4367.1

Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffen für die Amtsperiode 2024 - 2028

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Unterallgäu wird in seiner Sitzung am 15.05.2023 die Vor-
schlagsliste zur Wahl der Jugendschöffen für die Amtsperiode 2024 - 2028 erstellen. Die Vorschlagsliste
liegt in der Zeit vom 17.05.2023 - 24.05.2023 im Landratsamt Unterallgäu, Kreisjugendamt, Champagnat-
platz 4, 87719 Mindelheim, Zimmer 329, während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag
von 08:00 - 12:00 Uhr) zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Innerhalb einer Woche (25.05.2023 - 31.05.2023) kann gegen die Vorschlagsliste Einspruch erhoben wer-
den. Dieser kann schriftlich oder zu Protokoll des Kreisjugendamtes mit der Begründung erfolgen, dass
Personen entgegen den Vorgaben der Jugendschöffenbekanntmachung aufgenommen wurden.

Mindelheim, 29. März 2023

33 - 6430.1

Vollzug der Wassergesetze;
Probestau der Wertach an der Stau- und Triebwerksanlage der Kraftwerk

Türkheim GmbH & Co. KG bei Fluss-km 43,775 von 590,00 m ü. NN auf 590,60 m ü. NN

Der Termin zur Erörterung der gegen die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis für o.g. Maßnahme erho-
benen Einwendungen sowie der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange findet am

Dienstag, den 23.05.2023 um 09:00 Uhr
in der Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums Mindelheim

Brennerstraße 2, 87719 Mindelheim

statt.

Im Erörterungstermin werden die gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen sowie die Stellungnah-
men der Behörden und Träger öffentlicher Belange mit dem Vorhabensträger, den Behörden, den Be-
troffenen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zutritt haben nur die Betroffenen und die Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben. Den zur Teilnahme berechtigten Personen ist die Teilnahme freigestellt. Bei
Fernbleiben einer beteiligten Person vom Erörterungstermin kann auch ohne ihn bzw. sie verhandelt wer-
den.

Ein Anspruch auf Kostenersatz entsteht durch die Teilnahme nicht.

Mindelheim, 4. Mai 2023
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24 - 2050.1

Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der Mittagsbetreuung und

verlängerten Mittagsbetreuung an der Grundschule Illerbeuren

Vom 28.04.2023

Der Schulverband Illerbeuren erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsge-
setzes (BaySchFG) i. V. m. Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)
i. V. m. mit Art. 8 Bayerisches Kommunalabgabengesetz (KAG) folgende Satzung:

§ 1 Änderungen

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Elternbeiträge betragen monatlich:

A. Bei Nutzung der
Mittagsbetreuung an

       Paket 1
von 11.10 Uhr
bis   13.00 Uhr/
        13.30 Uhr

Paket 2
von 11.10 Uhr
bis   16.15 Uhr

a) bis zu 2 Tagen/Woche          33,00 €        88,00 €

b) 3 bis 5 Tagen/Woche

c) 3 Tagen/Woche

         49,50 €
-

            -
       99,00 €

d) 4 Tagen/Woche               -      110,00 €     -

B. Erweiterung der Betreuung für ein-
zelne Betreuungstage (bedarfsab-
hängig)

a) Betreuung nach Unterrichtsende bis
12.40/13.00 Uhr

b) Betreuung nach Unterrichtsschluss
bis 13:30 Uhr inkl. Mittagessen

c) Betreuung von 13:30 bis 16:15 Uhr

 6,00 €/Tag

10,30 €/Tag

6,00 €/Tag

„
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§ 2 Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Änderungssatzung vom
24.06.2020 außer Kraft.

Kronburg, den 28. April 2023
SCHULVERBAND ILLERBEUREN

Hermann Gromer
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Satzung liegt gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG vom 10.05.2023 bis
einschließlich 25.05.2023 in den Gemeindekanzleien Illerbeuren und Lautrach und in der Geschäftsstelle
der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel in Legau während der allgemeinen Dienststunden zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf oder ist auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel unter
www.illerwinkel.de/Gemeinde Kronburg/Ortsrecht/Satzungen und www.illerwinkel.de/Gemeinde
Lautrach/Ortsrecht/Satzungen einzusehen.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Heimertingen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 481.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 123.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 299.950 € festgesetzt und nach
dem Verhältnis der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand
vom 01.10.2022 auf 145 Verbandsschüler festgesetzt. Die Gastschüler werden nicht berücksich-
tigt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.068,62 € festgesetzt.

(2) INVESTITIONSUMLAGE

1. Eine Investitionsumlage zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das
Haushaltsjahr 2023 nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 50.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Heimertingen, 8. Mai 2023
SCHULVERBAND HEIMERTINGEN

Josef Wechsel
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3
GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Ver-
waltungsgemeinschaft Boos, Fuggerstr. 3, 87737 Boos, Zimmer 8, während der allgemeinen Geschäftszei-
ten zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
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Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 000 950 034

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Frau
Rosa Rudolph
Bourg-de-Peage-Str. 33
87719 Mindelheim

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 9. Mai 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Abfallentsorgung;
Sammlung von Problemabfällen

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2023 wieder Schadstoffsammlungen durch.
Die dritte Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt:

Datum Gemeinde Standort Uhrzeit

Montag,
03.07.2023

Lauben Feuerwehrhaus 08:30 – 09:15

Oberschönegg Wertstoffhof 09:45 – 10:30

Boos Parkplatz am Sportplatzweg 11:00 – 11:45

Niederrieden Sportheim 12:30 – 13:15

Fellheim Feuerwehrhaus, Ulmer Straße 8 13:45 – 14:30

Pleß Lagerhaus 15:00 – 15:45

Dienstag,
04.07.2023

Heimertingen Wertstoffhof 08:30 – 09:15

Buxheim Wertstoffhof 09:45 – 10:30
Benningen Mehrzweckhalle 11:00 – 11:45

Illerbeuren Feuerwehrhaus 12:30 – 13:00

Woringen Rathaus 13:30 – 14:15

Bad Grönenbach Loipenparkplatz, Egg 7 14:45 – 16:00
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Mittwoch,
05.07.2023

Holzgünz Feuerwehrhaus Schwaighausen 08:30 – 09:00

Westerheim Feuerwehrhaus 09:30 – 10:15

Attenhausen Mehrzweckhaus 10:45 – 11:30

Ottobeuren Parkplatz bei der Sportwelt,
Am Galgenberg 12:00 – 14:15

Markt Rettenbach Engetried, Kapellenweg 4 (Feuer-
wehrhaus) 14:45 – 15:45

Donnerstag,
06.07.2023

Loppenhausen Feuerwehrhaus 08:30 – 09:15

Babenhausen Busbahnhof 09:45 – 11:45

Winterrieden Dorfplatz, Merzenberg 5 12:00 – 12:30

Erkheim Bauhof 13:15 – 14:15

Ungerhausen Gasthaus Adler 14:45 – 15:30

Freitag,
07.07.2023

Unteregg Parkplatz Gasthof Adler 08:30 – 09:15

Dirlewang Gasthof Rössle, Marktstr. 12 09:45 – 10:45

Apfeltrach Schützenheim 11:15 – 12:00
Mindelheim Wertstoffhof 12:45 – 16:00

Samstag,
08.07.2023

Bad Wörishofen Wertstoffhof 08:30 – 10:30

Amberg Östliche Gewerbestraße 11:00 – 11:45

Türkheim Hochstraße Bahngelände 12:15 – 13:15

Ettringen Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 13:45 – 14:45

Haselbach Am Freibad 15:15 – 15:45

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden:
Alle Stoffe mit Gefahrensymbolen:

 flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig)
 Fotochemikalien
 Haushaltsreiniger
 Holzschutzmittel
 Laugen und Säuren
 Lösungsmittel
 Medikamente
 PCB-haltige Kondensatoren
 Pflanzenschutzmittel
 quecksilberhaltige Abfälle
 Rostentferner
 Spraydosen mit Restinhalt

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl.
notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurück-
gelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil dadurch
gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.
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Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben dürfen nur in kleinen Mengen
gebührenfrei angeliefert werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung
erhoben.

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt.
Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich.
Ausnahme:
Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:

Abfallart Entsorgung über

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle

Altreifen von PKW und Motorrad
Händler oder Wertstoffhof
(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-
bühr)

Beschädigte Lithiumbatterien
Achtung, entzündlich!
Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfall-
wirtschaftsberatung aufnehmen.

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung
aufnehmen.

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof

PU-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Speiseöle und -fette Wertstoffhof
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren)

Wandfarbe, Dispersionsfarbe Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken)

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis)

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer
Umweltzeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort
hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon
(0 82 61) 9 95 - 3 67 oder - 4 67.

Mindelheim, 15. Mai 2023
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24 - 027

Zweckvereinbarung für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
zwischen der Stadt Mindelheim und der Verwaltungsgemeinschaft Stiefenhofen

Zweckvereinbarung
zwischen

der Stadt Mindelheim,
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Dr. Stephan Winter,

Stadtratsbeschluss vom 27.04.2023

und
der Verwaltungsgemeinschaft Stiefenhofen,

vertreten durch den Ersten Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzenden Christian Hauber
Gemeinschaftsbeschluss vom 20.02.2023

Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) schlie-
ßen die oben genannten Gebietskörperschaften folgende Zweckvereinbarung:

§ 1
Aufgabe

Die Stadt Mindelheim und die Verwaltungsgemeinschaft Stiefenhofen (VGem Stiefenhofen) sind jeweils
aufgrund von § 88 Abs. 3 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) für die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zuständig. Die
Gemeinden führen die Überwachung im übertragenen Wirkungskreis nach Maßgabe der für die polizeili-
che Geschwindigkeitsüberwachung geltenden Vorschriften durch.

Die räumliche und zeitliche Abgrenzung der Tätigkeiten zwischen den Gemeinden und der zuständigen
Dienststelle der Bayerischen Polizei regelt eine schriftliche Vereinbarung.

§ 2
Personal

Die beteiligten Gemeinden vereinbaren:
a.) Dass Bedienstete der Stadt Mindelheim im Innendienst der Dienststelle zeitanteilig auch zur Erfüllung

von Aufgaben der Verkehrsüberwachung in gleicher Dienststelle für die VGem Stiefenhofen tätig
werden.

b.) Dass für die Durchführung der Aufgaben (Außendienst, Hilfstätigkeiten im Innendienst, die Bearbei-
tung und Überwachung der Ermittlungsverfahren sowie aller anderer rechtlicher Entscheidungen
nach innen und nach außen) benötigte Personal wird von der Stadt Mindelheim gestellt. Personal-
entscheidungen werden durch die Stadt Mindelheim getroffen.
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§ 3
Übertragung von Befugnissen

Die VGem Stiefenhofen überträgt sämtliche Aufgaben bei der Überwachung des Fließenden Verkehrs ein-
schl. aller hoheitlichen Entscheidungen im Ordnungswidrigkeitenverfahren dem Personal der Stadt Min-
delheim. Die VGem Stiefenhofen unterstützt das Personal der Dienststelle bei notwendigen Recherchen
zur Bearbeitung anstehender Verfahren.

§ 4
Kostenverteilung

1. Die VGem Stiefenhofen erstattet der Stadt Mindelheim die anfallenden Personal- und Sachkosten
wie folgt:

A. Verkehrsüberwachung fließender und ruhender Verkehr
a) Außendienst = *tatsächlich Kosten

b) Gemeinkostenpauschale je Fall 2,30 €

c) Bearbeitungskostenpauschale je Fall 2,30 €
 (* Für die Überwachung wird Fremdpersonal eingesetzt. Es werden die lt. Vertrag mit dieser

Firma tatsächlich vereinbarten Std.-Sätze, einschl. MwSt. verrechnet.

B. Ordnungswidrigkeitsverfahren
a) Die Bearbeitungsgebühren und Auslagen (PZU etc.) für Ordnungswidrigkeitsverfahren aus

dem Bereich der VGem Stiefenhofen verbleiben bei der Stadt Mindelheim. Die Geldbuße
erhält die VGem Stiefenhofen.

b) Für Ordnungswidrigkeitsverfahren aus dem Bereich der VGem Stiefenhofen, die eingestellt
werden oder die zu Gericht gehen und die anfallenden Beträge (Gebühren, Gerichtskosten
etc.) der Gerichtskasse zugesprochen werden, erstattet die VGem Stiefenhofen der Stadt
Mindelheim eine Ausfallgebühr in Höhe der anfallenden Verwaltungskosten von derzeit
25,00 €.

2. Kosten die der Stadt Mindelheim im Zusammenhang mit der Verkehrsüberwachung im Bereich der
VGem Stiefenhofen entstehen und von dieser Zweckvereinbarung nicht erfasst werden, (z.B. Porto,
Leasing- oder Mietverträge für Erfassungsgeräte und Zubehör oder anderes) sind nach vorheriger
Rücksprache von der VGem Stiefenhofen gesondert zu erstatten.

3. Die Stadt Mindelheim erstellt für jedes Haushaltsjahr eine Jahresabrechnung, aus der sich die Ein-
nahmen aus Verwarnungsgeldern, die Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen Ordnungswidrig-
keitsverfahren und der Aufwand für Außendienststunden für den Bereich der VGem Stiefenhofen
ergeben. Ersatzweise werden Monatsabrechnungen erstellt.

4. Die Stadt Mindelheim informiert die VGem Stiefenhofen unverzüglich, sowohl über jede Änderung
der Kosten, als auch über Änderungen des eingesetzten Personals bzw. der Dienstleistungsfirma.

§ 5
Verwaltung von Buß- und Verwarngeldern

1. Die bei der Verkehrsüberwachung anfallenden Verwarnungsgelder und Bußgelder, stehen jeweils der
Kommune zu, in deren Zuständigkeitsbereich der Verkehrsverstoß begangen wurde.
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2. Die VGem Stiefenhofen unterhält je ein online-banking fähiges Girokonto für die in ihrem Zuständig-
keitsbereich anfallenden Verwarn-/Bußgelder im fließenden und ruhenden Verkehr. Für diese Kon-
ten erhält die Stadt Mindelheim die Berechtigung zum Lesezugriff. Alle anfallenden Verwarn- und
Bußgelder werden auf diese Konten eingezahlt. Über- und Unterzahlungen werden durch die VGem
Stiefenhofen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle der Stadt Mindelheim berichtigt.

§ 6
In Kraft treten

1. Diese Zweckvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und gilt zunächst bis 31.12.2023.

2. Diese Zweckvereinbarung verlängert sich jeweils automatisch um ein Jahr wenn sie nicht drei Monate
vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird.

3. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 7
Ausfertigung der Zweckvereinbarung

Die beteiligten Kommunen erhalten jeweils eine Ausfertigung der vom zuständigen Landratsamt (Art. 52
Abs. 1 Satz 2 KommZG) Unterallgäu genehmigten Zweckvereinbarung.

§ 8
Auseinandersetzung

Wird die Zweckvereinbarung gekündigt oder aufgehoben, findet eine Auseinandersetzung statt. Die nach
Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibenden Kosten sind der Stadt Mindelheim von der VGem Stiefenh-
ofen gem. § 4 Abs. 3 zu erstatten.

§ 9
Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Vereinbarung Beteiligten sollen die jeweiligen
Aufsichtsbehörden angerufen werden.

Mindelheim, den 3. Mai 2023 Stiefenhofen, den 8. Mai 2023
STADT MINDELHEIM VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT STIEFENHOFEN

Dr. Stephan Winter Christian Hauber
Erster Bürgermeister Erster Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzender

Alex Eder
Landrat
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Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 219 557 315

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Herr
Dr. Karl-Erhard Eichner
Else-Jendruscsik-Str. 12a
89331 Burgau

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 16. Mai 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung

Am Montag, den 12.06.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nah-
verkehr und Verkehrsvernetzung statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Sachstand Umsetzung Memminger Halte

2 Sachstand zur Reaktivierung der Staudenbahn

3 Sachstand Umsetzung des Deutschlandtickets im ÖPNV und in der Schülerbeförderung

4 Sachstand zur Inbetriebnahme Flexibus Bad Grönenbach-Illerwinkel und Markt Wald-Tussenhausen

5 Erlass einer allgemeinen Vorschrift zu Betrieb und Finanzierung des Flexibus-Knotens Bad Grönen-
bach-Illerwinkel

6 Sachstand Studie Verbundraumerweiterung und SPNV-Tarifintegration

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 30. Mai 2023

Alex Eder
Landrat
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Landkreises Unterallgäu
für das Haushaltsjahr 2023

I.

Nachstehend wird die in der Sitzung des Kreistages vom 20.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung des
Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2023 gemäß Art. 59 Abs. 3 der Landkreisordnung (LKrO)
öffentlich bekannt gemacht.

Haushaltssatzung
des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bek. vom
22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 09.12.2022
(GVBl S. 674), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er
schließt im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 183.471.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 25.830.300 €

ab.
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(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreis-Seniorenwohnheimes St. Martin in Türkheim für
das Haushaltsjahr 2023 wird im

ERFOLGSPLAN in den Erträgen mit 7.015.886,86 €
in den Aufwendungen mit 6.991.317,16 €

und im

VERMÖGENSPLAN in den Einnahmen mit 401.410,00 €
in den Ausgaben mit 440.241,00 €

festgesetzt.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreis-Seniorenwohnheimes Am Anger in Bad Wöris-
hofen für das Haushaltsjahr 2023 wird im

ERFOLGSPLAN in den Erträgen mit 3.290.610,79 €
in den Aufwendungen mit 3.485.415,28 €

 und im

VERMÖGENSPLAN in den Einnahmen mit 42.470,00 €
in den Ausgaben mit 480.024,00 €

festgesetzt.

(4) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreis-Seniorenwohnheimes St. Andreas in Babenhau-
sen für das Haushaltsjahr 2023 wird im

ERFOLGSPLAN in den Erträgen mit 3.877.026,54 €
in den Aufwendungen mit 3.987.012,09 €

und im

VERMÖGENSPLAN in den Einnahmen mit 213.037,00 €
in den Ausgaben mit 395.791,00 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
2.000.000,00 € festgesetzt.

(2) Kredite des Trägers zur Finanzierung von Ausgaben nach den Vermögensplänen der drei Kreis-Senio-
renwohnheime werden auf 0 € festgesetzt.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der drei Kreis-Seniorenwohnheime werden
nicht festgesetzt.
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§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Finanzaus-
gleichsgesetzes umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 97.413.695 € festge-
setzt.

(2) Die Kreisumlage wird in von Hundertsätzen aus den nachstehenden - vom Bayer. Landesamt für Sta-
tistik und Datenverarbeitung festgestellten - Realsteuerkraftzahlen, aus der Einkommensteuerbetei-
ligung und Schlüsselzuweisungen bemessen:

 Grundsteuer A 1.630.503 €
 Grundsteuer B 16.211.774 €
 Gewerbesteuer 96.350.024 €
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 77.278.153 €
 Umsatzsteuerbeteiligung    11.467.641 €
 Zwischensumme (Steuerkraft) 202.938.095 €

 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen
 der kreisangehörigen Gemeinden
 des Haushaltsjahres 2022   14.018.909 €
 Summe der Umlagegrundlagen (Umlagekraft 2023) 216.957.004 €

(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich
auf 44,9 v.H. festgesetzt.

(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstü-
cken erhebt und die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 310 v.H.

2. Gewerbesteuer 310 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Mindelheim, 1. Juni 2023
LANDKREIS UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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II.

Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 19.05.2023, Gz. RvS-SG12-1512-11/19/2, den in § 2
der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen gemäß Art. 65 Abs. 2 LKrO genehmigt.

III.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO von der Ausgabe dieses
Amtsblattes an bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während den allge-
meinen Öffnungszeiten im Landratsamt am Empfang öffentlich auf.

21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 25.06.2023 bis 30.06.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Rad-, Ketten- und Kampffahrzeuge eingesetzt. Der Einsatz von pyrotechnischer Munition und
Darstellungsmitteln wird im Falle einer längeren Trockenheit außerhalb von Standortübungsplätzen, we-
gen der erhöhten Waldbrandgefahr, untersagt.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 2. Juni 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 593 186 103

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Frau
Irma Gwalt
Wertinger Str. 35
86405 Meitingen

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 1. Juni 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Nachruf
Wir sind tief betroffen über die Nachricht vom Tod unserer
ehemaligen Mitarbeiterin

Frau Ingrid Moest.

verstorben ist.

Sie war vom 03.09.1979 bis 30.09.2021, zuletzt als Mitarbeiterin
im Sachgebiet Bauwesen, beim Landratsamt Unterallgäu tätig.

Ihre freundliche und hilfsbereite Art wurde von allen sehr ge-
schätzt.

Wir werden Frau Moest in bester Erinnerung behalten und ihr
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser besonderes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

Mindelheim, 14. Juni 2023

LANDKREIS UNTERALLGÄU DER PERSONALRAT

Alex Eder Edgar Putz
Landrat Vorsitzener
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21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 03.07.2023 bis 21.07.2023

und

vom 24.07.2023 bis 27.07.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Radfahrzeuge eingesetzt, sowie Tarnmaterial verwendet.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.
Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 13. Juni 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Z 3 - 64551

Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal

Am Dienstag, 27.06.2023, um 14:30 Uhr findet im Haus des Gastes - Kursaal, Marktplatz 14, Ottobeuren
eine Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal statt.

T a g e s o r d n u n g :

1. Genehmigung der Niederschrift Nr. 11 vom 28.03.2023

2. Feststellung und Entlastung zur Jahresrechnung 2022

3. Photovoltaikanlagen auf Betriebsgebäuden

4. Hochwasserrückhaltebecken Engetried - Sachstand

5. Hochwasserrückhaltebecken Frechenrieden - Sachstand

6. Hochwasserrückhaltebecken Sontheim - Sachstand

7. Verschiedenes

Ottobeuren, 12. Juni 2023
ZWECKVERBAND HOCHWASSERSCHUTZ GÜNZTAL

German Fries
Zweckverbandsvorsitzender
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24 - 9410.0

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von
Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis

der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen

Vom 15.12.2021

Aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 23 der Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungs-
gemeinschaft Babenhausen folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen:

§ 1
Aufhebung einer Satzung

Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis
der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen vom 25.10.2001 wird aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Babenhausen, 15. Dezember 2021
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BABENHAUSEN

Göppel
GEMEINSCHAFTSVORSITZENDER
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Grundschule Wiedergeltingen,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1
des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
hat die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Grundschule Wiedergeltingen am 22.05.2023 fol-
gende Haushaltssatzung 2023 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 227.150 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 77.000 €

ab.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

A) Schulverbandsumlage
Schülerzahlen

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 107 Verbandsschüler festgesetzt, die sich wie folgt aufteilen:

Amberg 59
Wiedergeltingen 48
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B) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 144.450 € festgesetzt und nach der
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Die Verwaltungsumlage beträgt je Verbandsschüler 1.350 €.

Somit entfallen auf die

Gemeinde Amberg (59 Schüler) 79.650 €
Gemeinde Wiedergeltingen (48 Schüler) 64.800 €

gesamt: 144.450 €

C) Investitionsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 37.450 € festgesetzt und
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Die Investitionsumlage beträgt je Verbandsschüler 350 Euro.

 Somit entfallen auf die

Gemeinde Amberg (59 Schüler) 20.650 €
Gemeinde Wiedergeltingen (48 Schüler) 16.800 €

gesamt: 37.450 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Wiedergeltingen, 12. Juni 2023
SCHULVERBAND GRUNDSCHULE WIEDERGELTINGEN

Führer
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile (Schreiben des Landratsamtes Unter-
allgäu vom 05.06.2023, Gesch.-Nr.: 24 - 9410.0).
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III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 20.06.2023 bis 27.06.2023, die Haushalts-
satzung samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung und da-
mit für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türk-
heim, Rathaus, Zimmer 23, zur Einsicht auf.

Türkheim, 12. Juni 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM

Christian Schöffel
Kämmerei

Alex Eder
Landrat
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BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz

Am Montag, den 19.06.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Kli-
maschutz statt.

Die Sitzung findet nicht öffentlich statt.

Mindelheim, den 6. Juni 2023

BL - 014

Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, den 26.06.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Kreisausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Beteiligung der Klinikverbund Allgäu gGmbH an einem sozialpädiatrischen Zentrum
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2 Zustimmung zur Auflösung der Existenzgründungszentrum Memmingen und Unterallgäu GmbH &
Co. KG mit Verwaltungsgesellschaft mbH

3 Vorstellung der Raumbedarfsprognose des BKPV für das Landratsamt Unterallgäu

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 16. Juni 2023

Alex Eder
Landrat
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Einwohnerzahlen Stand 31.12.2022

Nachstehend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf Basis des
Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 31.12.2022 veröffentlicht.

Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang30.06.2022 31.12.2022
Amberg 1.504 1.468 -36
Apfeltrach 992 998 +6
Babenhausen 5.726 5.774 +48
Bad Grönenbach 5.792 5.817 +25
Bad Wörishofen 16.852 17.180 +328
Benningen 2.155 2.208 +53
Böhen 809 807 -2
Boos 2.132 2.168 +36
Breitenbrunn 2.386 2.351 -35
Buxheim 3.277 3.256 -21
Dirlewang 2.244 2.265 +21
Egg a.d. Günz 1.262 1.258 -4
Eppishausen 1.932 1.970 +38
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Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang30.06.2022 31.12.2022
Erkheim 3.252 3.212 -40
Ettringen 3.506 3.518 +12
Fellheim 1.147 1.153 +6
Hawangen 1.315 1.320 +5
Heimertingen 1.917 1.927 +10
Holzgünz 1.429 1.436 +7
Kammlach 1.847 1.867 +20
Kettershausen 1.857 1.852 -5
Kirchhaslach 1.381 1.377 -4
Kirchheim i. Schw. 2.799 2.770 -29
Kronburg 1.815 1.832 +17
Lachen 1.709 1.710 +1
Lauben 1.414 1.430 +16
Lautrach 1.262 1.254 -8
Legau 3.382 3.382 0
Markt Rettenbach 3.909 3.924 +15
Markt Wald 2.226 2.224 -2
Memmingerberg 3.262 3.266 +4
Mindelheim 15.528 15.654 +126
Niederrieden 1.524 1.558 +34
Oberrieden 1.235 1.244 +9
Oberschönegg 1015 1000 -15
Ottobeuren 8.733 8.758 +25
Pfaffenhausen 2.656 2.726 +70
Pleß 912 927 +15
Rammingen 1.637 1.566 -71
Salgen 1.469 1.478 +9
Sontheim 2.766 2.764 -2
Stetten 1.457 1.459 +2
Trunkelsberg 1.715 1.794 +79
Türkheim 7.400 7.439 +39
Tussenhausen 3.135 3.099 -36
Ungerhausen 1.137 1.131 -6
Unteregg 1.405 1.419 +14
Westerheim 2.287 2.290 +3
Wiedergeltingen 1.471 1.507 +36
Winterrieden 964 966 +2
Wolfertschwenden 2.098 2.114 +16
Woringen 2.196 2.201 +5
Kreissumme 149.232 150.068 +836

Mindelheim, 15. Juni 2023
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21 - 0920.2

41. Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Donau-Iller

Am Dienstag, den 27. Juni 2023, findet ab 09:30 Uhr im Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, 89231 Neu-
Ulm, die 41. Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Donau-Iller statt.

Tagesordnung
für die 41. Verbandsversammlung am 27.06.2023

1. Öffentliche Sitzung

TOP 1.1 Feststellung der Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom
23.11.2022

TOP 1.2 Jahresabschluss 2021 ZRF Donau-Iller

1.2.1 Bekanntgabe des Ergebnisses der Örtlichen Prüfung
des Jahresabschlusses 2021

1.2.2 Feststellung des Jahresabschlusses 2021

TOP 1.3 Vorlage des Jahresabschlusses 2022 des ZRF Donau-Iller

TOP 1.4 Einführung des neuen Einsatzleitsystems „IGNIS plus“ in der ILS Donau-Iller

TOP 1.5 Notwendige Investitionen ILS – Kostenanteil Feuerwehr / ZRF

TOP 1.6 Rettungsdienstliche Versorgungssituation im Versorgungsbereich Mindelheim

TOP 1.7 Sonstiges

Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Günzburg, 19. Juni 2023
ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG DONAU-ILLER

Dr. Hans Reichhart
Verbandsvorsitzender
Landrat
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40, 41 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung
(GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.180.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 100.000 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Festsetzung

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 652.486 € festgesetzt und
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand
vom 30.06.2022 wie folgt festgesetzt:

Markt Dirlewang 2.244 Einwohner
Gemeinde Apfeltrach 992 Einwohner
Gemeinde Stetten 1.457 Einwohner
Gemeinde Unteregg 1.405 Einwohner

Gesamt 6.098 Einwohner

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 107 € festgesetzt.
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2. Umlageschuld

Die Umlageschuld beträgt nach Ziffer 1 insgesamt für

Markt Dirlewang 240.108 €
Gemeinde Apfeltrach 106.144 €
Gemeinde Stetten 155.899 €
Gemeinde Unteregg 150.335 €

2) INVESTITIONSUMLAGE

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Dirlewang, 19. Juni 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT DIRLEWANG

Mayer
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO wäh-
rend der gesamten Zeit ihrer Wirksamkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang,
Zimmer 15, zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales

Am Montag, den 10.07.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Personal und So-
ziales statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Nutzung des Dienstwagens durch Herrn Landrat Alex Eder

2 Errichtung eines Pflegestützpunktes

3 Aufstockung des Personalbestands der Betreuungsstelle im Sachgebiet 12 - Soziales, Senioren

4 Aufstockung des Personalbestands im Sachgebiet 22 - Personenstands- und Ausländerangelegenhei-
ten

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 27. Juni 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Grundschule Kammlach,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes
über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Schulverband Grundschule Kammlach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 38.501 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 212.165 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 29.580 € festgesetzt und nach der Zahl
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebliche Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 102 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 290 € festgesetzt.
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2) INVESTITIONSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 0 € festgesetzt und nach der Zahl der
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebliche Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 102 Verbandsschüler festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 3.500 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Erkheim, 20. Juni 2023
SCHULVERBAND GRUNDSCHULE KAMMLACH

Steudter-Adl Amini
Schulverbandsvorsitzende

II.

Die Haushaltssatzung enthält gemäß dem Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 12.06.2023 (Ge-
schäftszeichen: 24 - 9410.0) keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflich-
tungsermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen ihren weiteren Anlagen wird bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Dienststunden in der Ge-
schäftsstelle/Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim, Zimmer Nr. 7, öffentlich zur Einsicht be-
reitgelegt (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Bauausschusses

Am Montag, den 17.07.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Bauausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 MN 4 - Ausbau der Kreisstraße zwischen Erisried und Dirlewang mit Neubau der Westernachbrücke
und Rad- und Gehweg;

 Vergabeermächtigung

2 MN 26 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Niederrieden mit Neubau der Rothbrücke;
 Abschluss einer Vereinbarung

3 MN 2 - Ausbau der Kreisstraße zwischen Rammingen und Türkheim;
 Realisierung der Maßnahme

4 Berufsschule Mindelheim - Außenstelle Memmingen;
 Errichtung einer Photovoltaikanlage

5 Landratsamt Unterallgäu, Mindelheim - Aufstockung 4. Obergeschoss;
 Bausachstandsbericht und Richtfest

Mindelheim, den 4. Juli 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 219 486 945

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Herr
Günther Menhart
Am Lohfeld 21
86637 Wertingen

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 4. Juli 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 219 686 668

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 5. Juli 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Öffentliche Sitzung des Kreistags

Am Montag, den 24.07.2023, um 09:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Kreistags statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Feststellung des Rücktritts vom Kreistagsmandat von Frau Brigitte Keßler

2 Nachrückung von Frau Ilse Dorn als Listennachfolgerin für die zurückgetretene Kreisrätin
Brigitte Keßler in den Kreistag;
Vereidigung

3 Nach- und Umbesetzung der Ausschussgremien innerhalb der SPD/FDP-Fraktion

4 Beteiligung der Klinikverbund Allgäu gGmbH an einem sozialpädiatrischen Zentrum

5 Zustimmung zur Auflösung der Existenzgründungszentrum Memmingen und Unterallgäu
GmbH & Co. KG mit Verwaltungsgesellschaft mbH
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6 Nutzung des Dienstwagens durch Herrn Landrat Alex Eder

7 Erlass einer allgemeinen Vorschrift zum Betrieb und Finanzierung des Flexibus-Kontens
Bad Grönenbach-Illerwinkel

Mindelheim, 10. Juli 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Z 3 - 8311

Satzung zur Änderung der Satzung der Sparkasse Schwaben Bodensee

Vom 28.06.2023

Aufgrund von Art. 21 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 des Sparkassengesetzes - SpkG -
(BayRS 2025-1-I) wird die Satzung der Sparkasse Schwaben-Bodensee vom 10. September 2021 (Amts-
blatt des Landkreises Augsburg Nr. 41 vom 13. Oktober 2021; Amtsblatt des Landkreises Lindau Nr. 32
vom 20. Oktober 2021; Amtsblatt der Stadt Memmingen Nr. 27 vom 15. Oktober 2021; Amtsblatt des
Landkreises Unterallgäu Nr. 48 vom 14. Oktober 2021), geändert durch Satzung vom 30.06.2022 (Amts-
blatt des Landkreises Augsburg Nr. 30 vom 27. Juli 2022; Amtsblatt des Landkreises Lindau Nr. 8 vom
22. August 2022; Amtsblatt der Stadt Memmingen Nr. 20 vom 29. Juli 2022; Amtsblatt des Landkreises
Unterallgäu Nr. 26 vom 21. Juli 2022), durch Beschluss ihres Verwaltungsrats vom 28. Juni 2023 mit Zu-
stimmung der kommunalen Trägerkörperschaft, Sparkassenzweckverband Sparkasse Schwaben-Boden-
see, wie folgt geändert:

§ 1
Änderungsbestimmung

§ 4 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) ¹Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme
teil. ²Ebenfalls mit beratender Stimme nimmt ein von der Personalvertretung bestimmter bei der Spar-
kasse beschäftigter Arbeitnehmer an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil, der dafür ein vom Verwal-
tungsrat in angemessener Höhe festzusetzendes Sitzungsgeld erhält. ³Die für Verwaltungsratsmitglieder
bestehende Pflicht zur Amtsverschwiegenheit (Art. 10 Abs. 2 Satz 1 SpkG) gilt entsprechend.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.

Lindau, 28. Juni 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Martin Sailer
Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrats



- 159 -

KABl. Nr. 29/2023

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Abwasserverband Oberes Günztal“,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der §§ 18, 19, 20 und 21 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Abwas-
serverband Oberes Günztal folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 858.062,00 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 260.298,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
§ 4

1) Bemessungsgrundlagen für die Umlagen sind:

a) Einwohnergleichwerte:

Markt Erkheim 9.900 Einwohnergleichwerte entspricht 39,60 Prozent
Holzgünz 2.100 Einwohnergleichwerte entspricht  8,40 Prozent
Lauben 2.400 Einwohnergleichwerte entspricht  9,60 Prozent
Sontheim 4.500 Einwohnergleichwerte entspricht 18,00 Prozent
Ungerhausen 2.400 Einwohnergleichwerte entspricht  9,60 Prozent
Westerheim 3.700 Einwohnergleichwerte entspricht 14,80 Prozent

Verbandssumme: 25.000 Einwohnergleichwerte entspricht 100,00 Prozent
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b) Hydraulische Belastungsrechte:

Markt Erkheim  81,0 Liter/Sekunde entspricht 24,77 Prozent
Holzgünz  37,7 Liter/Sekunde entspricht 11,53 Prozent
Lauben  30,1 Liter/Sekunde entspricht  9,20 Prozent
Sontheim  75,9 Liter/Sekunde entspricht 23,21 Prozent
Ungerhausen  49,4 Liter/Sekunde entspricht 15,11 Prozent
Westerheim  52,9 Liter/Sekunde entspricht 16,18 Prozent

Verbandssumme: 327,0 Liter/Sekunde entspricht 100,00 Prozent

c) Einwohnerwerte für Berechnung Differenzausgleichsbetrag 2022 und der Betriebskostenumlage:

Markt Erkheim  3.410 Einwohnerwerte entspricht 28,1237 Prozent
Holzgünz  1.378 Einwohnerwerte entspricht 11,3649 Prozent
Lauben  1.366 Einwohnerwerte entspricht 11,2660 Prozent
Sontheim  2.557 Einwohnerwerte entspricht 21,0887 Prozent
Ungerhausen  1.121 Einwohnerwerte entspricht  9,2454 Prozent
Westerheim  2.293 Einwohnerwerte entspricht 18,9113 Prozent

Verbandssumme: 12.125 Einwohnerwerte entspricht 100,00 Prozent

d) Trockenwetterzufluss (11/2021 - 10/2022) für Berechnung Differenzausgleichsbetrag und der Be-
triebskostenumlage (*aufgrund eines Defekts der Durchflussmessung erfolgte in 06/2022 keine Messung):

Markt Erkheim 82.704 m³ entspricht 29,4644 Prozent
Holzgünz 33.556 m³ entspricht 11,9548 Prozent
Lauben 41.846 m³ entspricht 14,9082 Prozent
Sontheim 42.535 m³ entspricht 15,1537 Prozent
Ungerhausen 29.548 m³ entspricht 10,5269 Prozent
Westerheim 50.502 m³ entspricht 17,9920 Prozent

Verbandssumme: 280.691 m³ entspricht 100,00 Prozent

Für die Berechnung des Trockenwetterzuflusses wurden nur die Monate herangezogen, bei denen
keine Störung der Messeinrichtungen vorlag.

e) Differenzausgleichsbetrag Betriebskostenumlage:

Entrichtete Umlage
                           2022

Errechnete Umlage
2022

Differenzaus-
gleichsbetrag

Markt Erkheim 184.488,15 EUR 136.836,52 EUR - 47.651,63 EUR
Holzgünz 75.904,07 EUR 55.388,16 EUR - 20.515,91 EUR
Lauben 81.863,75 EUR 60.745,07 EUR - 21.118,68 EUR
Sontheim 122.599,15 EUR 89.352,75 EUR - 33.246,40 EUR
Ungerhausen 64.705,11 EUR 46.589,20 EUR - 18.115,91 EUR
Westerheim 125.349,77 EUR 88.536,08 EUR - 36.813,69 EUR

Verbandssumme: 654.910,00 EUR 477.447,78 EUR - 177.462,22 EUR
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2) Verwaltungsumlage:

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt (Umlagesoll-Betriebskostenumlage) wird auf 654.910,00 € festgesetzt.

Der Differenzausgleichsbetrag für das Haushaltsjahr 2022 beträgt: - 177.462,22 €.

Betriebskosten werden zu 60 Prozent nach den für das Vorjahr ermittelten Jahreseinwohnerwerten
und zu 40 Prozent nach dem für das Vorjahr ermittelten Jahrestrockenwetterzufluss umgelegt (Be-
triebskostenumlage).

Ergeben sich zwischen den zu Beginn des Haushaltsjahres errechneten und festgesetzten Umlagen und
den sich nach Berücksichtigung des Datenstandes nach § 19 Abs. 5 Sätze 2 und 3 für das Abrechnungs-
jahr eigentlich zu errechnenden Umlagen Unterschiede, so ist dies mittels Differenzausgleichsbetrag
im folgenden Haushaltsjahr entspr. § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 auszugleichen (Differenzausgleichsbetrag).

a) Betriebskostenumlage:

Markt Erkheim 28,67   Prozent von 654.910,00 EUR ergibt 187.762,70 EUR
Holzgünz 11,60   Prozent von 654.910,00 EUR ergibt 75.969,56 EUR
Lauben 12,72   Prozent von 654.910,00 EUR ergibt 83.304,55 EUR
Sontheim 18,71   Prozent von 654.910,00 EUR ergibt 122.533,66 EUR
Ungerhausen 9,76   Prozent von 654.910,00 EUR ergibt 63.919,22 EUR
Westerheim 18,54   Prozent von 654.910,00 EUR ergibt 121.420,31 EUR

Verbandssumme: 654.910,00 EUR

b) Differenzausgleichsbetrag Betriebskostenumlage Vorjahr:

Entrichtete Umlage
                  2022

Errechnete Umlage
2021

Differenzaus-
gleichsbetrag

Markt Erkheim 184.488,15 EUR 136.836,52 EUR - 47.651,63 EUR
Holzgünz 75.904,07 EUR 55.388,16 EUR - 20.515,91 EUR
Lauben 81.863,75 EUR 60.745,07 EUR - 21.118,68 EUR
Sontheim 122.599,15 EUR 89.352,75 EUR - 33.246,40 EUR
Ungerhausen 64.705,11 EUR 46.589,20 EUR - 18.115,91 EUR
Westerheim 125.349,77 EUR 88.536,08 EUR - 36.813,69 EUR

Verbandssumme: 654.910,00 EUR 477.447,78 EUR -177.462,22 EUR

3) Investitionsumlage:

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt (Umlagesoll-Investitionsumlage) wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

Markt Erkheim 39,60   Prozent von 20.000,00 EUR ergibt 7.920,00 EUR
Holzgünz 8,40   Prozent von 20.000,00 EUR ergibt 1.680,00 EUR
Lauben 9,60   Prozent von 20.000,00 EUR ergibt 1.920,00 EUR
Sontheim 18,00   Prozent von 20.000,00 EUR ergibt 3.600,00 EUR
Ungerhausen 9,60   Prozent von 20.000,00 EUR ergibt 1.920,00 EUR
Westerheim 14,80   Prozent von 20.000,00 EUR ergibt 2.960,00 EUR

Verbandssumme: 20.000,00 EUR
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 140.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Erkheim, 12. Juli 2023
ZWECKVERBAND „ABWASSERVERBAND OBERES GÜNZTAL“

Rößle
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält laut Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu vom 06.07.2023,
Gz.: 24 - 9410.0 keine nach Art. 67 Abs. 4 (Verpflichtungsermächtigungen) und 71 Abs. 2 (Kreditaufnah-
men) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Erkheim zur Einsicht bereit.

Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 211 175 629

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 5. Juli 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Bekanntmachung des Zweckverbands Hochwasserschutz Günztal
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung des Zweckverbands für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Amtsblatt der Regierung
von Schwaben, Nr. 2 vom 07.02.2023, veröffentlicht.

Das Amtsblatt steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://www.regierung.schwa-
ben.bayern.de/service/veroeffentlichungen/amtsblatt/index.html

Auf diese Bekanntmachung wird hiermit verwiesen.

Mindelheim, 20. Juli 2023
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Dirlewang,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband Dirlewang folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 438.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 76.000 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) Verwaltungsumlage und Investitionsumlage

1. Festsetzung

a) Für die Berechnung der Umlagen wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 zugrunde
gelegt.

Die Verbandsschule wurde am 01.10.2022 von insgesamt 192 Schülern besucht.

b) Die Gesamtzahl von 186 Schülern teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf:

Dirlewang 101
Apfeltrach 32
Stetten 5
Unteregg 47
Eggenthal 7
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2. Verwaltungsumlage - Umlageschuld

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 307.200 € festgesetzt und nach
den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 1.600,00 € festgesetzt.

Die Umlageschuld beträgt somit für

Dirlewang  161.600,00 €
Apfeltrach  51.200,00 €
Stetten    8.000,00 €
Unteregg    75.200,00 €
Eggenthal 11.200,00 €

Gesamt 307.200,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 40.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Dirlewang, 18. Juli 2023
SCHULVERBAND DIRLEWANG

Mayer Alois
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO wäh-
rend der gesamten Zeit ihrer Wirksamkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang,
Zimmer 15, zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mindelheim Mittelschule,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit und Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Schulverbandsver-
sammlung folgende Haushaltssatzung, die in der öffentlichen Sitzung der Schulverbandsversammlung
vom 04.05.2023 beschlossen wurde:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.198.100 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 812.300 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

VERWALTUNGSUMLAGE:

a) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 920.000 € festgesetzt.

b) Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt.

c) Die Verbandsschule Mindelheim wurde am 01.10.2022 von 315 Schülern der Mitgliedsgemeinden be-
sucht.

Die Umlage für jeden Schüler beträgt somit 2.920,63 €.
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§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Mindelheim, 4. Mai 2023
SCHULVERBAND MINDELHEIM (MITTELSCHULE)

Dr. Stephan Winter
Erster Vorsitzender

II.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung am 01.06.2023 erteilt.

III.

Vermerk über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage des Haushaltsplanes
(Art. 65 Abs. 3 GO):

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden in der Zeit ab dem
15. Juni 2023 im Rathaus zur öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem gemäß § 4 der Bekanntmachungsverord-
nung ab dem 15. Juni 2023 bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rat-
haus innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Auf die Auflegung der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde durch die Bekanntmachung vom 12. Juni 2023
hingewiesen.

Die Bekanntmachung erfolgte durch Anschlag an der Amtstafel in der Passage der Hospitalstiftung, Maxi-
milianstraße 27, Mindelheim. Der Anschlag wurde angeheftet 15. Juni 2023 und wieder abgenommen am
17. Juli 2023.

Mindelheim, 12. Juni 2023
SCHULVERBAND MINDELHEIM (MITTELSCHULE)

Dr. Stephan Winter
Erster Vorsitzender

Alex Eder
Landrat
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13 - 851

Satzung des Landkreises Unterallgäu zum Betrieb und zur
Finanzierung des Flexibus-Knotens Bad Grönenbach-Illerwinkel;

Allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 i. V. mit Art. 2 Abs. 1 Verordnung (EG) 1370/2007
des Landkreises Unterallgäu

Der Landkreis Unterallgäu erlässt folgende Satzung:

Präambel

Der Landkreis Unterallgäu hat mit dem Ziel, eine ÖPNV-Förderung für den Betrieb des Flexibus-Knotens
Bad Grönenbach-Illerwinkel innerhalb ihres Landkreisgebiets zu gewähren, eine allgemeine Vorschrift ge-
mäß Art. 3 Abs. 2 i. V. mit Art. 2 Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 erarbeitet. Die allgemeine Vorschrift gibt für
die Verkehrsunternehmen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form von Höchsttarifen, in diesem
Fall dem jeweils vom Landkreis beschlossenen Flexibus-Endkundentarifes, vor. Für die Anwendung dieser
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung wird den Verkehrsunternehmen im Gegenzug ein finanzieller Aus-
gleich nach den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift gewährt. Durch Anwendung der allgemeinen Vor-
schrift soll den Verkehrsunternehmen die Möglichkeit eröffnet werden, einen eigenwirtschaftlichen An-
trag nach § 44 Linienbedarfsverkehr nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für das Bediengebiet
des Flexibus-Knotens Bad Grönenbach-Illerwinkel einzureichen und nach erfolgreicher Genehmigung zu
betreiben.

Ab dem 16. Oktober 2023 (gewünschter Starttermin) wird ein jährliches Fahrgastaufkommen von
ca. 6.000 Personen erwartet zu dessen Beförderung ein bis zwei Fahrzeuge erforderlich sind. Die An-
nahme der Fahrtwünsche und deren Weiterleitung zum Fahrpersonal erfolgen durch die FLEXIBUS KG und
sind Gegenstand der Betriebsleistung.

Der Ausschuss für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung des Landkreises Unterallgäu hat mit
vorberatendem Beschluss vom 12.06.2023 dem Kreistag den Erlass der allgemeinen Vorschrift zum Be-
trieb und zur Finanzierung des Flexibus-Knotens Bad Grönenbach-Illerwinkel (Linienbedarfsverkehr) im
Landkreis Unterallgäu empfohlen. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 24.07.2023 dem Erlass der allge-
meinen Vorschrift zugestimmt.

Der Landkreis Unterallgäu erlässt in seiner Funktion als Aufgabenträger für den allgemeinen ÖPNV ge-
mäß Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und als zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG in Verbindung mit Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern
(LKrO) in seinem sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 eine allgemeine Vorschrift in Form einer Satzung über den Betrieb und die Finanzie-
rung des Flexibus-Knotens Bad Grönenbach-Illerwinkel (Linienbedarfsverkehr) im Landkreis Unterallgäu.
Die allgemeine Vorschrift stellt die rechtliche Grundlage für die Ergänzung des bestehenden Angebots im
allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Unterallgäu durch
den FLEXIBUS als flexible und bedarfsorientierte Bedienform zum 16. Oktober 2023 dar und gewährleistet
eine rechtskonforme Finanzierung.

Der Landkreis Unterallgäu beachtet dabei die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 durch eine transparente und diskriminierungsfreie Regelung zur Ausrei-
chung der Mittel an die Verkehrsunternehmen und eine auf den finanziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung
der Tarifpflicht beschränkte Gewährung von Ausgleichsleistungen.
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Aufgrund Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe-
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung
der Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schie-
nenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22) in Verbindung mit Art. 17 der Landkreisordnung für den Frei-
staat Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-
3-1-I), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBl. S. 674), erlässt der Landkreis
Unterallgäu folgende allgemeine Vorschrift als Satzung:

§ 1 Gegenstand der allgemeinen Vorschrift

(1) Die VVM-Linien 931, 933, 962, 965 und 966 stellen eine - im Sinne der Leitlinie zur Nahverkehrs-
planung in Bayern vom Juli 1998 - ausreichende Bedienung dar, die gemäß § 8 Abs. 4 PBefG eigenwirt-
schaftlich erbracht werden. Um jedoch den Wünschen der Gemeinden Bad Grönenbach, Benningen, La-
chen, Legau, Kronburg, Wolfertschwenden und des Landkreises Unterallgäu nach einer noch besseren
Bedienung im allgemeinen ÖPNV und auch den Vorgaben des Gesetzes über den öffentlichen Personen-
nahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) Rechnung zu tragen, soll ein erweitertes Fahrtangebot auf Grundlage
des § 44 PBefG (Linienbedarfsverkehr) eingerichtet werden.

(2) Der Landkreis Unterallgäu als zuständiger Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs
stimmt der Angebotserweiterung im beschriebenen Einzugsgebiet des Linienbedarfsverkehrs nach § 44
PBefG zu. Die Erweiterung des Betriebsleistungsangebots entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplans
des Landkreises Unterallgäu.

(3) Die Angebotsverbesserung umfasst das Gebiet der Gemeinden Bad Grönenbach, Benningen, La-
chen, Legau, Kronburg und Wolfertschwenden ergänzend zum Linienverkehr nach § 42 PBefG einen Lini-
enbedarfsverkehr nach § 44 PBefG in einer flexiblen Bedienungsform.

(4) Zur Herstellung einheitlicher Qualitätsstandard ist die Organisationsplattform (Call-Center, Soft-
ware, App) der FLEXIBUS KG einzusetzen.

§ 2 Geltungsbereich, Haltestellen, Fahrzeuge, Marketing

(1) Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung in § 1 ist das Gebiet
der Gemeinden Bad Grönenbach, Benningen, Lachen, Legau, Kronburg und Wolfertschwenden.

(2) Die Haltestellenbedienung erfolgt innerhalb des in Anlage 1 beschriebenen Wabenplans.

(3) Für die Fahrgastbeförderung werden die in der Anlage 2 spezifizierten Fahrzeuge eingesetzt.

(4) Die Festlegung der Haltestellen und Montage der Haltestellenschilder liegt in der Zuständigkeit
der jeweiligen Kommune. Der Materialerhaltungsaufwand für die Haltestelleneinrichtungen trägt bei In-
betriebnahme und in der Folge der Verkehrsunternehmer, die Montage obliegt der jeweiligen Kommune.

(5) Die Aufwendungen für das Marketing zur Einführung und den Betrieb des FLEXIBUS-Konzepts wer-
den durch das Verkehrsunternehmen getragen.



- 171 -

KABl. Nr. 31/2023

§ 3 Tarif, Einnahmemeldung, Fahrgastzahlen

(1) Die Beförderungsverträge zwischen dem Verkehrsunternehmen und den Fahrgästen werden so
ausgestaltet, dass der Beförderungsvertrag zum Fahrpreis Flexibus-Vollkostentarif zustande kommt und
der Fahrgast nur den Fahrpreis Flexibus-Endkundentarif bezahlt. Für Inhaber einer Fahrberechtigung der
Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH (VVM) wird ein Zuschlag in Höhe des Reservierungs- und Bereit-
stellungstarifs erhoben. Näheres regeln die Tarifanwendungsbestimmungen (siehe Anlage 1). Die Diffe-
renz zwischen dem FLEXIBUS-Endkundentarif (Höchsttarif) und dem FLEXIBUS-Vollkostentarif trägt der
Landkreis Unterallgäu und die beteiligten Kommunen nach Maßgabe von § 4 dieser allgemeinen Vor-
schrift.

(2) Das Verkehrsunternehmen hat den Kommunen, dem Landkreis und der VVM Verkehrsverbund
Mittelschwaben GmbH vierteljährlich Auswertungen über die beförderten Fahrgäste und die Einnahmen
sowie eine Prognose über die Entwicklung der Fahrgastzahlen für die folgenden vier Quartale vorzulegen.

§ 4 Tarifzuschuss

(1) Für den Linienbedarfsverkehr im geografischen Geltungsbereich erhält das Verkehrsunternehmen
vom Landkreis und den beteiligten Kommunen auf der Grundlage der von ihm nachgewiesenen Fahraus-
weisverkäufe im FLEXIBUS einen umsatzsteuerbaren Tarifzuschuss in Höhe der jeweiligen Differenz zwi-
schen dem Fahrpreisangebot Vollkosten und Fahrpreisangebot Endkunden.

(2) Die Höchstgrenze der Tarifauffüllung ist der Anteil des Betriebskostendefizites, der 10,- Euro je
erschlossenem Einwohner im Jahr und zusätzlich 50,- Euro je durchschnittlichen Beförderungsfall im Jahr
nicht überschreitet.

(3) Die Berechnung des Tarifzuschusses (Tarifauffüllung) ist in der Anlage 1 zu dieser allgemeinen
Vorschrift dargestellt.

(4) Der Landkreis Unterallgäu und die Kommunen refinanzieren ihren Anteil am Tarifzuschuss teil-
weise durch staatliche Zuschüsse auf Grundlage der Richtlinie zum Förderprogramm zur Verbesserung der
Mobilität im ländlichen Raum für bedarfsorientierte Bedienformen des ÖPNV (97-B Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 26. Oktober 2020, Az. 62-3524.3-2).
Die nach Abzug der staatlichen Förderung verbleibenden Kosten der Tarifauffüllung werden vom Land-
kreis Unterallgäu und den Kommunen je zur Hälfte getragen. Der Anteil am Tarifzuschuss der Kommunen
wird unter diesen nach prozentualem Verhältnis der Einwohnerzahl der teilnehmenden Kommunen nach
der zum Zeitpunkt der Abrechnung verfügbaren amtlichen Einwohnerstatistik des Landkreises Unterall-
gäu aufgeteilt.

(5) Der FLEXIBUS-Endkundentarif gemäß Anlage 2 wird jährlich auf eine Anpassung an die Kosten
überprüft. Dabei werden die durchschnittlichen Tarifanpassungsraten des VVM-Tarifs zugrunde gelegt.
Über die Fortschreibung und deren Zeitpunkt entscheidet das zuständige Organ der Verkehrsverbund
Mittelschwaben GmbH (VVM).

(6) Der FLEXIBUS-Vollkostentarif gemäß Anlage 1 erhöht sich automatisch gemäß der durchschnittli-
chen Tarifanpassungsrate des VVM-Tarifs. Der FLEXIBUS-Vollkostentarif wird dabei auf volle 10 Cent auf-
gerundet. Die Erhöhung wird erstmalig ab dem 1. Januar 2024 gewährt und tritt jeweils dem der VVM-
Tarifanpassung folgenden Quartalsanfang - ausgehend von dem Termin der VVM-Tarifanpassung - in
Kraft, sofern dieser nicht bereits der Quartalsanfang ist.
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(7) Die Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH fungiert als Abrechnungsstelle für den Tarifzuschuss.
Sie erhält den Tarifzuschuss des Landkreises Unterallgäu und der beteiligten Kommunen und leitet diesen
an das Verkehrsunternehmen weiter. Der Landkreis und die Kommunen überweisen dazu ihren in Abs. 4
genannten Anteil auf Anforderung an die Abrechnungsstelle.

(8) Das Verkehrsunternehmen erstellt nach Ende jeden Quartals eine Spitzabrechnung gegenüber der
VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH.

(9) Das Verkehrsunternehmen kann jährlich unter Vorlage geeigneter Nachweise eine Rückerstattung
entstandener Aufwendungen für das Marketing (§ 2 Abs. 5) beim Landkreis Unterallgäu beantragen. Die
Erstattung des Landkreises Unterallgäu beschränkt sich auf die anteilige Fördersumme für das Marketing
nach der gültigen Richtlinie zum Förderprogramm ergänzender Nahverkehrsangebote zur Verbesserung
der Mobilität im ländlichen Raum mit bedarfsorientierten Bedienformen des allgemeinen ÖPNV und Pi-
lotprojekten landkreisübergreifender Expressbusverbindungen im Omnibusverkehr. Die Fördersumme
wird anteilig auf alle im Landkreis Unterallgäu betriebenen Flexibus-Knoten aufgeteilt.

(10) Sofern ein FLEXIBUS-Knotenpunkt vollständig mit emissionsfreien Fahrzeugen betrieben wird,
kann das Verkehrsunternehmen jährlich unter Vorlage geeigneter Nachweise eine Rückerstattung ent-
standener Aufwendungen für den Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge beim Landkreis Unterallgäu beantra-
gen. Die Erstattung des Landkreises Unterallgäu beschränkt sich auf den Anteil der Zuwendung, der aus
dem erhöhten Fördersatz nach der jeweils gültigen Richtlinie zum Förderprogramm Ergänzender Nahver-
kehrsangebote zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum mit bedarfsorientierten Bedienformen
des allgemeinen ÖPNV und Pilotprojekten landkreisübergreifender Expressbusverbindungen im Omnibus-
verkehr, aufgrund des vollständigen Betriebs eines FLEXIBUS-Knotenpunkts mit emissionsfreien Fahrzeu-
gen resultiert.

(11) Bestehende Ausgleichsregelungen für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff.
SGB IX bleiben unberührt. Die gewährten Ausgleichsleistungen sind im Rahmen der Nachweisführung (§ 5)
jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen.

(12) Die Umsatzsteuer richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 5 Vermeidung der Überkompensation

(1) Der Landkreis geht davon aus, dass die Linienverkehrsgenehmigungen gemäß § 44 PBefG kein
ausschließliches Recht im Sinne von Art. 2 f VO (EG) Nr. 1370/2007 und die Gewährung der Fahrpreisauf-
füllungen eine Ausgleichsleistung für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Sinne von Art. 2 g VO (EG)
Nr. 1370/2007 darstellen.

(2) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, bezogen auf die Angebotsverbesserungen und die
Unterstützung durch ein Call-Center eine Trennungsrechnung einzurichten. Die Durchführungsvorschrif-
ten für die Trennungsrechnung ergeben sich aus Nr. 5 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Schlüs-
selung von Querschnittsfunktionen erfolgt nach den Grundsätzen der Sachgerechtigkeit und Stetigkeit.
Die Trennungsrechnung umfasst den gleichen Zeitraum wie die Jahresabschlüsse.

(3) Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur VO (EG)
Nr. 1370/2007 einzuhalten. Hierzu legt es dem Landkreis Unterallgäu (ÖPNV-Aufgabenträger) nach Auf-
forderung jährlich eine Bestätigung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers vor, der zufolge sämtli-
che Regeln des Anhangs zur VO (EU) 1370/2007 eingehalten werden. Die Angemessenheit der Kosten und
des Gewinns sind zu begründen.
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Der Anreiz zur Entwicklung und Aufrechterhaltung
 einer wirtschaftlichen Geschäftsführung ergibt sich daraus, dass das Verkehrsunternehmen das

Marktrisiko trägt,
 der Erbringung von Personenverkehrsdiensten ausreichend hoher Qualität ergibt sich aus dieser

allgemeinen Vorschrift (vgl. Nr. 7 des Anhangs zur VO (EU) 1370/2007).

(4) Die Veröffentlichungspflicht gem. Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 bezogen auf diese allge-
meine Vorschrift wird der Verbundgesellschaft übertragen. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen des
Gesamtberichts im Internetauftritt der Verbundgesellschaft (www.vvm-online.de).

(5) Der Tarifzuschuss des Landkreises und der beteiligten Kommunen vermindert sich um die erspar-
ten Aufwendungen, welche sich aus der Unterschreitung der in der Anlage 2 zu dieser allgemeinen Vor-
schrift festgelegten Mindeststandards für die Qualität der Betriebsleistungserbringung ergeben. Die Er-
füllung der Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift und die Einhaltung dieser Mindeststandards ist
von dem Verkehrsunternehmen jährlich durch Vorlage einer Bestätigung seines Steuerberaters oder Wirt-
schaftsprüfers beim Landkreis und den beteiligten Kommunen zu belegen, wonach die Mindeststandards
eingehalten wurden. Rz. 21 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen erbracht werden (2005/C 297/04), ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 6 Informationspflichten

Die Kommunen stellen dem Landkreis Unterallgäu alle zur Wahrnehmung seiner Aufgaben als Aufga-
benträger des ÖPNV erforderlichen Daten, insbesondere über die erbrachten Verkehrsleistungen und ge-
zahlten Leistungsentgelte, auf Aufforderung unentgeltlich zur Verfügung.

§ 7 Inkrafttreten und Gültigkeit

(1) Diese allgemeine Vorschrift tritt zum Fr. 28.07.2023 in Kraft.

(2) Eigenwirtschaftliche Anträge können auf Basis dieser Allgemeinen Vorschrift bis spätestens
14.08.2023 bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden.

(3) Sollten bis zum Stichtag (§ 7 Abs. 2) keine eigenwirtschaftlichen Anträge bei der Regierung von
Schwaben eingehen, verliert diese allgemeine Vorschrift zum 15.08.2023 ihre Gültigkeit und wird zurück-
genommen. Der Landkreis führt dann ein Vergabeverfahren durch.

(4) Der Tarifzuschuss steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Finanzmitteln im Haushalts-
plan des Landkreises Unterallgäu und der beteiligten Kommunen.

(5) Sollten auf Grund der Fahrgastnachfrage Änderungen des Betriebsleistungsangebotes und/oder
des Verhältnisses von Vollkosten- und Endkundenfahrpreis erforderlich werden, sind solche nach Zustim-
mung des Landkreises Unterallgäu möglich.

§ 8 Schlussbestimmungen

Die im Rahmen des Zuwendungsverfahrens gemachten Angaben sind im Sinne von § 264 Strafgesetz-
buch subventionserheblich. Subventionserhebliche Tatsachen, die sich im Laufe der Abwicklung des Vor-
habens ändern, sind dem Aufgabenträger unverzüglich mitzuteilen.



- 174 -

KABl. Nr. 31/2023

Hinweis:
Die vorstehende allgemeine Vorschrift kann im Sachgebiet 13, Staatl. Schulangelegenheiten, ÖPNV, des
Landratsamtes Unterallgäu eingesehen werden. Darüber hinaus wird diese auch im Amtsblatt des Land-
kreises Unterallgäu veröffentlicht.

Mindelheim, 24. Juli 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat

Anlagen
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser allgemeinen Vorschrift:

Anlage 1 Berechnung des Tarifzuschusses für die Angebotserweiterung

Anlage 2 Mindeststandards für die Qualität der Betriebsleistungserbringung
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Anlage 1 Berechnung des Tarifzuschusses für die Angebotserweiterung

Wabenplan Stand: 23.05.2023
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Anlage 1 Berechnung des Tarifzuschusses für die Angebotserweiterung

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen:
Kinderwagen werden unentgeltlich befördert. Fahrräder und Gepäckstücke, die einen Sitzplatz belegen
werden zum Preis von 5,- Euro befördert.
Schwerbehinderte mit amtlichen Ausweis können die unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen,
wenn sie im Besitz einer gültigen Wertmarke sind.
Diese umfasst auch die Mitnahme des Handgepäcks, sonstiger orthopädischer Hilfsmittel und den mitge-
führten Krankenfahrstuhl bis zu einem Gesamtgewicht von 350 kg.
Die Begleitperson des Schwerbehinderten wird unentgeltlich befördert, wenn eine ständige Begleitung
notwendig und dies im Ausweis mit halbseitigem orangefarbenen Flächenaufdruck (auch ohne Wert-
marke) bestätigt ist, also die Merkzeichen B oder BN und der dazugehörige Vermerk nicht gelöscht sind.
Als unentgeltlich zu befördernde Begleitpersonen können Behinderte, die selbst einen mit B oder BN ge-
kennzeichneten Ausweis besitzen, nicht anerkannt werden.

Erläuterung zum Fahrpreis: Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der Tarifwaben, die befahren wer-
den. Die Start- und Zielwabe zählen mit. Je Fahrt/Fahrgast werden max. 8 Waben berechnet.
Altersgrenze Kinder: von 4 bis 11 Jahren / Senioren ab 60

* vorhandene Fahrtberechtigungen sind: vorhandene Zeitfahrausweise wie Schülerwochenkarte, Schülermonatskarte, Aufpreis
bei Zu- und Abbringerleistungen zu weiterführenden Linienverkehren des VVM.
Ein Bestandteil des Beförderungsvertrages und damit der Tarifbestimmungen sind:
a) die Anordnung über das Verhalten der Fahrgäste bei Benutzung der Omnibusse und anderer Betriebseinrichtungen in Ver-

bindung mit der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrzeugunternehmen im Personenverkehr vom 19. April 1977 (ver-
kündet im BGBl. I S. 598)

b) die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn-, Omnibus- und den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen (Er-
lass des Bundesministers für Verkehr vom 27. Februar 1970, verkündet im BGBl. I S. 230). Darüber hinaus gelten die beson-
deren Tarif- und Beförderungsbedingungen der VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben GmbH in der jeweils gültigen Fassung.



- 177 -

KABl. Nr. 31/2023

Anlage 1 Berechnung des Tarifzuschusses für die Angebotserweiterung

Festlegung des Anpassungsdivisors nach Fahrgästen je Quartal

Fahrgäste von Fahrgäste bis Anpassungsdivisor
2.645 2.748 1,60
2.541 2.644 1,55
2.437 2.540 1,50
2.333 2.436 1,45
2.229 2.332 1,40
2.125 2.228 1,35
2.021 2.124 1,30
1.917 2.020 1,25
1.813 1.916 1,20
1.709 1.812 1,15
1.605 1.708 1,10
1.501 1.604 1,05
1.397 1.500 1,00
1.293 1.396 0,95
1.189 1.292 0,90
1.085 1.188 0,85

981 1.084 0,80
877 980 0,75
773 876 0,70
669 772 0,65
565 668 0,60
461 564 0,55
357 460 0,50
253 356 0,45

- 252 0,40

Berechnungsformel des Ausgleichsbetrages:

Summe der Tarifauffüllungen geteilt durch den Anpassungsdivisor nach beförderten Fahrgästen pro
Quartal.
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Anlage 2

Mindeststandards für die Qualität der Betriebsleistungserbringung

Betriebszeiten (innerhalb dieser Zeiten werden reservierte Fahrten durchgeführt):
Montag - Freitag: 06:00 - 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 07:00 - 18:00 Uhr

In Kombination mit dem vorhandenen Verkehrsangebot im ÖPNV ist in allen Dörfern mit mindestens
200 Einwohnern in der Zeit von montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr grundsätzlich eine etwa
zweistündliche Fahrtmöglichkeit und mindestens 20 Fahrtmöglichkeiten (10 Fahrtenpaare) pro Tag ge-
währleistet. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen muss in allen Dörfern mit mindestens 200 Einwoh-
nern von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr grundsätzlich eine etwa zweistündliche Fahrtmöglichkeit gewährleistet
sein.

Reservierungszeiten (innerhalb dieser Zeiten können Fahrten reserviert werden):
Montag - Sonntag: 07:00 - 18:00 Uhr (Tel. Reservierung unter (08282) 9902-100)
über die Flexibus-App: 00:00 - 24:00 Uhr
Eine Anmeldung für Fahrten zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr ist noch 30 Minuten vor der Fahrt möglich.

Haltestellen und Fahrten:
Flexibus-Fahrtwünsche werden zwischen zwei festgelegten Flexibus-Haltestellen innerhalb des Bedienge-
bietes (Wabenplan) reserviert und durchgeführt. Die Flexibus-Haltestellen werden durch die teilnehmen-
den Gemeinden festgelegt und mit einem Flexibus-Haltestellenschild (einseitig) gekennzeichnet.

Fahrzeuge:
Mind. 2 Fahrzeuge müssen zur Verfügung stehen.
Die Fahrzeuge müssen barrierefrei (geeignet für Rollstuhlfahrertransport nach DIN) sein.
Mind. 8 Fahrgastplätze pro Fahrzeug, bei Mitnahme eines Rollstuhls darf die Anzahl der weiteren Fahr-
gastplätze abweichen.
Fahrzeuge sollen mit alternativen Antrieben ausgestattet sein.
Einheitliche Beklebung bzw. Lackierung der Fahrzeuge, so dass diese als Flexibus erkennbar sind.

Verkaufstechnik:
Verkaufssystem im Fahrzeug mit kassensicherer, elektronischer Verbuchung und Verwaltung von Bargeld-
einnahmen. Fahrscheine müssen einheitliches Design haben und Sicherheitsmerkmale gegen Missbrauch
enthalten.
Elektronischer Fahrscheinverkauf über die Flexibus-App.

Bereitstellung von Mobilitätsdaten
Die Bereitstellung der Daten gemäß § 3a PBefG sowie der Mobilitätsdatenverordnung an das Durchgän-
gige Elektronische Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungs-System (DEFAS) bzw. künftig die Mo-
bilitätsplattform des Freistaats Bayerns wird sichergestellt, ebenso wie die Anbindung an die Mobilitäts-
plattform Bayern zum Zweck der Voranmeldung, der Buchung und der Bezahlung.



- 179 -

KABl. Nr. 31/2023

31 - 1711.0/2

Immissionsschutz;
Genehmigungsverfahren nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum Mahlen von Futtermitteln auf den
Grundstücken Flur-Nrn. 2568, 2568/1, 2568/3, 2568/4, 2569, 2569/4 und 2569/5

der Gemarkung Mindelheim durch die Firma
A. H. W. - Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft m. b. H.,

Bahnhofstr. 29 a - c, 87719 Mindelheim

Die Firma A. H. W. - Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft m. b. H., Bahnhofstr. 29 a - c, 87719 Min-
delheim, beantragte am 10.05.2023 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und
den Betrieb einer Anlage zum Mahlen von Futtermitteln.

Das Vorhaben bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 4 BImSchG in Verbindung
mit Nrn. 7.21 und 9.11.2 des Anhang 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BIm-
SchV). Auf Grund der beantragten Produktionsmenge von 1.200 Tonnen Futtermittel pro Tag unterliegt
die Anlage zum Mahlen von Futtermitteln der Industrieemissions-Richtlinie (§ 3 der 4. BImSchV).

Die Anlage wird bereits unter der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsschwelle betrieben, die Pro-
duktionskapazität soll nach Erhalt der Genehmigung erhöht werden.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit öffentlich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BImSchG und § 8 Abs. 1
der Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV).
Der Antrag und die Unterlagen, aus denen sich Art, Umfang und Lage der Maßnahmen ergeben, liegen
vom

04. August 2023 bis einschließlich 04. September 2023

- beim Landratsamt Unterallgäu, Zimmer Nr. 316, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, und
- bei der Stadt Mindelheim, Maximilianstr. 26, 87719 Mindelheim

während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, also vom 04. August 2023 bis einschließlich 04. Okto-
ber 2023, können Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich oder elektronisch bei folgenden Stellen
erhoben werden:

- Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim,
 E-Mail: immissionsschutz@lra.unterallgaeu.de
- Stadt Mindelheim, Maximilianstr. 26, 87719 Mindelheim,
 E-Mail: stadt@mindelheim.de

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
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Die erhobenen Einwendungen werden dem Antragsteller und den Behörden bekannt gegeben, deren Auf-
gabenbereich durch sie berührt wird. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift
vorher unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht er-
forderlich sind.

Besteht für die Erörterung frist- und formgerecht erhobener Einwendungen ein Bedarf, so wird der Erör-
terungstermin wie folgt bestimmt:

14. November 2023, Beginn 9:00 Uhr, im Landratsamt Unterallgäu,
Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim

Erforderlichenfalls wird die Erörterung an den darauf folgenden Werktagen fortgeführt. Die Einwendun-
gen werden auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Einwendern erörtert. Die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Ob der vorgemerkte Erörterungstermin durchgeführt wird, entscheidet das Landratsamt Unterallgäu nach
Ablauf der Einwendungsfrist in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens (§ 12 Abs. 1 Satz 3 der 9. BImSchV,
§ 10 Abs. 6 BImSchG). Die Entscheidung wird öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 16 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn
- Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind,
- die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind,
- ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-

hen oder
- die erhobenen Einwendungen nach der Einschätzung der Behörde keiner Erörterung bedürfen.

Mindelheim, 27. Juli 2023

54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Maria Himmelfahrt (15.08.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Dienstag
15.08.2023

Mittwoch
16.08.2023

Donnerstag
17.08.2023

Freitag
18.08.2023

verlegt
auf

Mittwoch
16.08.2023

Donnerstag
17.08.2023

Freitag
18.08.2023

Samstag
19.08.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 25. Juli 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 000 492 771

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Herr
Christos Arampatzis
Gunta-Stölzl-Str. 6
80807 München

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 26. Juli 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Änderung der Allgemeinverfügung des Landkreises Unterallgäu über die Festsetzung
des Deutschlandtickets als Höchsttarif

Der Landkreis Unterallgäu erlässt folgende

Ä n d e r u n g   z u r   A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
des Landkreises Unterallgäu

über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif

Der Landkreis Unterallgäu hat am 20. April 2023 die folgende Allgemeinverfügung erlassen:

Artikel 1

Die Allgemeinverfügung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 des Landkreises Unterallgäu über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif“
wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Deutschlandtickets“ die Wörter „einschließlich Ermäßi-
gungsticket“ eingefügt.
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2. Die Präambel wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „dieser Grundlage“ durch die Wörter „der Grundlage des ange-
passten RegG“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird im Klammerzusatz das Wort „Richtlinie“ durch das Wort „Richtlinien“ ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „1. Mai 2023“ durch die Angabe „01. Mai 2023“ ersetzt.

c) Dem Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:
„Am 18. April 2023 ist vom Freistaat Bayern die Einführung des Ermäßigungstickets zum Deutsch-
landticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende beschlossen worden.
Beim Ermäßigungsticket handelt es sich um ein für bestimmte Bezugsberechtigte vergünstigtes
Deutschlandticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. Entspre-
chende Regelungen sind in den Richtlinien Bayern 2023 enthalten. Die Regelungen der allgemei-
nen Vorschrift zum Deutschlandticket des Landkreises Unterallgäu vom 20. April 2023 beanspru-
chen grundsätzlich auch insoweit Gültigkeit. Eine Ergänzung dieser allgemeinen Vorschrift ist je-
doch dann erforderlich, wenn ein Unternehmen im Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträgers
das Ermäßigungsticket verkauft („lokaler Vertrieb“) und keine Regelung der entsprechenden ge-
meinwirtschaftlichen Verpflichtung und der Ausgleichleistungen im Rahmen eines öffentlichen
Dienstleistungsauftrages mit diesem Unternehmen besteht. Vor diesem Hintergrund bedarf es
der nachfolgenden Ergänzungen der allgemeinen Vorschrift zum Deutschlandticket.“

3. Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 2.1 Satz 1 wird im ersten Klammerzusatz die Angabe „2.3“ durch die Angabe „2.4“ ersetzt.

b) Nummer 2.2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird hinter dem Wort „teilzunehmen“ das Komma durch einen Punkt ersetzt.

bb) Der zweite Halbsatz des bisherigen Satzes 3 wird Satz 4 und wie folgt gefasst:
„Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmen-
ansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschie-
ßenden Einnahmen abzugeben.“

cc) Dem neuen Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt:
„Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich
in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert des jeweiligen Jahres
gemäß den Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2023 (Anlage 3) übersteigende Betrag ab-
zuführen.“

c) Nach Ziffer 2.2 wird folgende Ziffer 2.3 eingefügt:
„2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von

Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermä-
ßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 4. Die Verkehrsunternehmen
sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und ver-
pflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßi-
gungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des
Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.“

d) Die bisherige Ziffer 2.3 wird Ziffer 2.4.



- 184 -

KABl. Nr. 32/2023

4. Ziffer 4 wird wie folgt geändert:

a) Ziffer 4.1 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis
5.4.8 der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Perso-
nennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und
Landesmitteln vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 für das Jahr 2023;
für die folgenden Jahre gelten diese Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils geltenden
Richtlinien Deutschlandticket sowie ggf. weitergehender Vorgaben insbesondere des Bundes,
des Freistaates Bayern oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr entsprechend. Dies gilt
gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ersten
Schritt der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket
zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist sodann eine gesonderte Darstellung der Höhe der
zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe der Richtlinien
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öf-
fentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023
im Freistaat Bayern vom 06. Juli 2023 in Anlage 5 (Richtlinien Bayern 2023) erforderlich.“

bb) In Ziffer 4.1.1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Berechnung der Ausgleichsleistungen“ die
Wörter „vom Verkehrsunternehmen gegenüber der für den Ausgleich nach § 45a PBefG zu-
ständigen Bezirksregierung“ eingefügt.

cc) Nach Ziffer 4.1.3 wird folgende Ziff. 4.1.4 angefügt:
„4.1.4 Für das Ermäßigungsticket, den Umstellungsaufwand und das digitale Nachweisver-

fahren bei dem Ermäßigungsticket für Studierende gilt Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bay-
ern 2023.“

b) In Ziffer 4.3.4 Satz 10 wird im Klammerzusatz die Angabe „5.5“ durch die Angabe „5.8“ ersetzt.

5. Ziffer 5 wird wie folgt geändert:

a) Ziffer 5.3 wird wie folgt gefasst:
„5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Unterallgäu beim Freistaat Bayern gemäß Zif-

fer 7.1 der Muster-Richtlinien 2023 bzw. der jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket
am 30. September 2023 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2023 vor-
zulegen:

- Berechnungen bzw. eine Schätzung/Prognose der Höhe der voraussichtlichen Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage der in Ziffer 5.4 Muster-Richtlinien 2023 genannten Be-
rechnungsmethode;

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß Ziffer 5.4.1 der
Muster-Richtlinien 2023 sowie weitere begründete Unterlagen; sofern entsprechende
Daten von der Verbundorganisation nicht zur Verfügung gestellt werden, hat das Ver-
kehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst vorzule-
gen;

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets. Diese sind getrennt auszuwei-
sen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
gendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen
solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket auszuweisen. Wo
möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden;
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- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket. Diese sind ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
dende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt
nach den einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne (solidarisches)
Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundor-
ganisationen erstellt werden.“

b) Nach Ziffer 5.3 wird folgende Ziff. 5.4 eingefügt:
„5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2024

die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise:

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte Anzahl der verkauften Ermä-
ßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den wei-
teren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den
Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets bezie-
hungsweise ohne Semesterticket darzustellen;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungstickets
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese gemäß Ziffer 4.3.5 der Richtlinien Bayern
2023 ausgeglichen werden.“

c) Die bisherigen Ziffer 5.4 und 5.5 werden Ziffer 5.5 und wie folgt gefasst:
„5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2025 die nachfolgend aufgeführten Daten und

Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzu-
legen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige
Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar
2025 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnah-
menaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur
findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten nicht statt.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum Mai bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden Daten und
Nachweise vorzulegen:

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife,
Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunterneh-
men tätig ist;

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahraus-
weise und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie
die Höhe des Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen
im gesamten Kalenderjahr 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen
der Monate Mai bis Dezember 2019 und die EAV sowohl für die hochgerechneten
als auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch be-
tragsmäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen.

Falls plausibel dargelegt werden kann, dass eine monatliche Aufstellung nicht mög-
lich ist, sind jedenfalls die Zeiträume vor Einführung des Deutschlandtickets, nach
Einführung des Deutschlandtickets und nach Einführung des Ermäßigungstickets ge-
trennt darzustellen.
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5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezem-
ber 2023 beziehungsweise auf das jeweils abzurechnende Kalenderjahr hochgerech-
neten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:

- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstu-
fen die jeweilige Höhe des Tarifs;

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen
oder es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der
aus der Berechnung nach Ziffer 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien 2023 abge-
leiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe
des jeweiligen rechnerischen Tarifs;

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar
2024;

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilome-
tern im Betriebsjahr 2023 und das Verhältnis zum Kalenderjahr 2019.

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das
Kalenderjahr 2023 vorzulegen:

- die gemäß Ziffer 5.5.1.2 der Muster-Richtlinien 2023 ermittelten, anzusetzenden
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis Dezember 2023;

- die gemäß Ziffer 5.6 der Richtlinien Bayern 2023 ermittelte Anzahl der verkauften
Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden so-
wie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende);
die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen
Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen;

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung;
auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

- die jeweils maßgeblichen Regelungen und/oder Vereinbarungen zur Durchfüh-
rung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen an-
wendet oder anerkennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzu-
legen;

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenauftei-
lung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den
öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maß-
geblichen Zuständigkeitsgebiet für die Monate Mai bis Dezember 2023; sollte der
Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung
des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der
Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich nachzureichen;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandti-
ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-
Richtlinien 2023 ausgeglichen werden;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungsti-
ckets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese gemäß Ziffer 4.3.5 der Richtli-
nien Bayern 2023 ausgeglichen werden;
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- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlun-
gen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX nach Maßgabe von Ziffer 5.4.1 der Mus-
ter-Richtlinien 2023;

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vor-
schriften nach Maßgabe von Ziffern 5.4.1 und 5.4.3 der Muster-Richtlinien 2023;

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in
Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandti-
ckets für die Monate Mai bis Dezember 2023 ergeben;

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminde-
rungen aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen.

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die
gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. die gesamte Laufzeit
der einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen
vorzulegen:

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife
und Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalender-
monaten und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife
und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwen-
det;

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahr-
gelderlöse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preis-
stufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Ta-
rife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind
bei Gemeinschaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgül-
tigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenauf-
teilungen;

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und
Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und
Personenkilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmen-
aufteilung zu Grunde gelegt werden;

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Min-
dereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese
sind von den tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandti-
ckets und den hierfür gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugren-
zen, sodass ein doppelter Ausgleich ausgeschlossen ist;

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 ein-
schließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelten Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen
Richtigkeit der Daten;

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten.“

d) In Ziffer 5.7 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser
allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden.“
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6. Ziffer 6 wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 6.1 wird in Satz 2 die Angabe „90 Prozent“ durch die Angabe „100 Prozent“ ersetzt.

b) In Ziffer 6.2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung
personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.“

c) Nach Ziff. 6.2 wird folgende Ziff. 6.3 eingefügt:
„6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gewährt der Landkreis Un-

terallgäu Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus
dem Ermäßigungsticket wie folgt: Zum 15. August 2023 kann eine erste Prognose der vo-
raussichtlich verkauften Ermäßigungstickets bei der Antragsstellung der Abschlagszahlung
angegeben werden. Zudem können Abschlagszahlungen jeweils zum 15. des auf den Verkauf
folgenden Monats über das Portal https://dtby.intraplan.de/site/login beantragt werden.
Hierzu ist dort die Anzahl der jeweils verkauften Ermäßigungstickets zu melden. Die auf
Grundlage des Antrags zum 15. August 2023 erfolgten Abschlagszahlungen werden verrech-
net. Das Unternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen.
Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen er-
forderlich ist.“

d) Die bisherige Ziffer 6.3 wird Ziffer 6.4 und die Wörter „Ziffer 6.1. Dies“ werden durch die Wörter
„Ziffern 6.1 und 6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen“ ersetzt.

7. Ziffer 8 wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 8.1 wird Satz 2 wie folgt gefasst:
„Die Verpflichtung nach den Ziffern 2.1 und 2.2 tritt zum 01. Mai 2023 in Kraft. Die Verpflichtung
nach Ziffer 2.3 tritt zum 01. September 2023 in Kraft.“

b) Ziffer 8.2 wird nach Satz 1 folgender Text eingefügt:
„Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Jahr 2023
wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen
Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Ver-
kehrsunternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung durch den Landkreis Unterallgäu).“

8. Im Anlagenverzeichnis werden nach Anlage 3 folgende Anlagen 4 und 5 angefügt:

Anlage 4 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistenden (Ermäßigungsticket)

Anlage 5 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschland-
ticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern vom 06. Juli 2023 (Richtlinien Bayern 2023)

Artikel 2

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch
einreichen.

Mindelheim, 28. Juli 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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Anlage 4: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubildende,
Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket)

1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets in
der jeweils geltenden Fassung (vgl. Anlage 1). Dies umfasst insbesondere die monatliche Kündbarkeit
und den digitalen Vertrieb.

2 Definition Ermäßigungsticket

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleis-
tende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Das Er-
mäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket reduziert. Der Ermäßi-
gungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.

3 Berechtigtenkreis

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),
b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),
c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).

3.2 Als Auszubildende werden definiert:

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die von
einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes
absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teil-
nehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugend-
werkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung.

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayerisches Ge-
setz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind Schülerinnen
und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten nach der
Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten.

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des Staats-
instituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit Zulas-
sungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften
beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern).

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG.
• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der Ausbil-

dungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Auszubildende
anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.
Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern liegen.

3.3 Als Studierende werden definiert:

• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz
(BayHIG)

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG
• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG
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• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der Ausbildungs-
zeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation
für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studie-
rende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt wer-
den, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.
Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am gemein-
samen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen,
wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:

− Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in einem
bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Semesterticket
für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.

− Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.
− Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein ermäßigtes

Deutschlandticket für Studierende.

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst
und

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (Frei-
williges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, etc.)

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.

4 Startzeitpunkt

Das Ermäßigungsticket für Studierende wird ab dem studienortbezogenen Wintersemester 2023/24
eingeführt, für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ab 1. September 2023.

5 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines Abo-Ver-
trags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene gesam-
ten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im nachgewiesenen Berech-
tigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) liegen.

6 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende

6.1 Berücksichtigung eines geleisteten Solidarbeitrages Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket in-
klusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern
vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets (Ge-
samtpreis zum Start im Jahr 2023: 29 Euro je Monat). Beim Erwerb durch Studierende, deren Studie-
rendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von den Ver-
triebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. sonstige für den Vertrieb ver-
antwortlichen Stellen wie z.B. Verbundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der durch den Stu-
dierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des
Ermäßigungstickets monatlich anzurechnen.



- 192 -

KABl. Nr. 32/2023

6.2 Ende der Bezugsberechtigung

Wurde innerhalb des ersten Kalendermonats des Folgesemesters kein Berechtigungsnachweis für
das Folgesemester erbracht, entfällt die Berechtigung zum Erwerb des Ermäßigungstickets. In diesem
Fall muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne Ermä-
ßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben oder das
Abonnement kündigen.

7 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets

7.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und danach
spätestens nach Ablauf von 12 Monaten ab Erwerbsdatum durch ein geeignetes Verfahren durch die
Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Beim Erwerb im Jahr 2023 ist die erstmalige Prü-
fung innerhalb von höchstens drei Monaten ab Erwerbsdatum vorzunehmen, später unmittelbar. Die
Berechtigungsprüfung soll auch unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt
jeweils für 12 Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebs-
stelle kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat bereitgestelltes, ein-
heitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie mögliche Al-
ternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßi-
gungstickets“ definiert.

7.2 Berechtigungsprüfung für Studierende

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und danach
mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Beim Erwerb im Jahr 2023 ist die erstmalige Prü-
fung innerhalb von höchstens drei Monaten ab Erwerbsdatum vorzunehmen, später unmittelbar.
Hierbei sollte nach Möglichkeit ein elektronischer Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (so-
genanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alterna-
tiven werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungsti-
ckets“ definiert. Für Trimester gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.

7.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Ziffer 7.1 bei Auszubilden-
den und Freiwilligendienstleistenden und Ziffer 7.2 bei Studierenden sowie die im Anhang „Regelun-
gen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definierten Kriterien einge-
halten hat, werden vom Freistaat Bayern auch bereits ohne gültigen Berechtigungsnachweis ausge-
gebene Ermäßigungsticket im Rahmen des Ausgleichsanspruchs akzeptiert.

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen Bezugs-
zeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann muss die Ver-
triebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßigung fortführen
und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder das Abonnement kündi-
gen.

7.4 Erstattung gegenüber Berechtigten in der Einführungsphase

In der Einführungsphase bis zum 31.01.2024 des Ermäßigungstickets ist es zulässig, dass die Ermäßi-
gung von 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket erst nachträglich innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums, im Regelfall innerhalb von drei Monaten, dem Berechtigten von der jeweili-
gen Vertriebsstelle erstattet wird.

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets
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Anlage 5

97-B

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter
Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem

Deutschlandticket im Jahr 2023 im Freistaat Bayern
(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr

vom 6. Juli 2023, Az. 52-3507.1-1-4

1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung
(BayHO), der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften sowie dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter
Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Ein-
führung des Deutschlandtickets. 2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der
Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.

1. Zweck der Billigkeitsleistungen

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat Bayern,
deren Ausgaben in den Monaten Mai bis Dezember 2023 aufgrund der Einführung des Deutsch-
landtickets und des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwil-
ligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jah-
res 2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht
die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können.

2. Leistungsempfänger

2.1 Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des Ge-
setzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG).

2.2 1Nur soweit Aufgabenträger oder Aufgabenträgerorganisationen bis zum 31. Dezember 2023
keine Regelung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 4 Regionalisierungsgesetz (RegG) getroffen haben,
sind für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 Empfänger auch öffentliche
und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer
nach dem Personenbeförderungsgesetz oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem
Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages Beförde-
rungsleistungen im ÖPNV beziehungsweise im SPNV erbringen. 2Für die Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Bewilligung für die jeweiligen Regionalberei-
che zulässig.
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3. Leistungsvoraussetzungen

1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die Bil-
ligkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entspre-
chender Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
mittels allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder über andere
beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei weiter. 2Die Erlösverantwortlichen
sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschland-
ticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmen-
ansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschie-
ßende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.

4. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen

4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 BayHO.

4.2 Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausga-
ben.

4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:

4.3.1 1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Beförde-
rungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die je-
weiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2023 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnah-
men der Monate Mai bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jewei-
ligen Monate des Jahres 2023 nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maß-
gebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisa-
tionen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Ein-
nahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt.

4.3.1.1 1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauf-
ten beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und
Preisstufe der Monate Mai bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die im Gül-
tigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2023 genehmigten
Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Mai 2023 wirksam wurden, sind im
Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 3Lassen sich
in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um stück-
zahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete durch-
schnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 4Wenn aufgrund ei-
ner grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde,
ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, können die
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt
werden. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Ja-
nuar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis
des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln. 6Die nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelten hoch-
gerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich erbrachten
Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2023
gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 fortzuschreiben. 7Als
Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung beziehungsweise
prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2.1 an-
zusetzen.
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8Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prog-
nostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten werden die nach
den Sätzen 1 bis 5 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um 1,3 Prozent erhöht. 9Unterschreitet die
Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bun-
desland zum 31. Januar 2024 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. Ap-
ril 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten Fahrgeldeinnah-
men um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Emp-
fänger im Land abzusenken. 10Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT,
dem BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung
unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorga-
nisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte.

4.3.1.2 1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen
der Monate Mai bis Dezember 2023 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich
der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 2Für Jobtickets zum Deutsch-
landticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten
bundeseinheitlichen Rabattierungen angewendet wurden. 3Für das Ermäßigungsticket zum
Deutschlandticket sind bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus
dem Deutschlandticket ohne ergänzende Ermäßigung anzusetzen. 4Die Vornahme weiterer Ab-
setzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die De-
ckung von Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht
deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendenti-
ckets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden gegebenenfalls den Preis des
Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 6Bei Verbundtarifen, Übergangs-
tarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket sind die so ermit-
telten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundele-
gung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2023 der jeweiligen Verbundorganisation sowie ge-
mäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.

4.3.2 1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Art. 3 Abs. 6 des Gesetzes
vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die um die Tarifanpassungen
gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes
Mai bis Dezember 2019 beziehungsweise die nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstat-
tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Mai bis Dezember 2023 zu ermitteln und für
diese die Erstattungsleistung aufgrund der jeweiligen für das entsprechende Jahr festgelegten
oder nachgewiesenen Vomhundertsätze (2019 für hochgerechnete und 2023 für Ist-Fahrgeld-
einnahmen 2023) zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne
Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Ta-
rif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten erstattungs-
fähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 für die tatsächlichen erstat-
tungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die
Differenz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.

4.3.3 1In entsprechender Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Ausgleichszah-
lungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der Empfänger nach 2.1 bei
Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.
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4.3.4 1Ausgleichsfähig sind darüber hinaus erhöhte Ausgaben für die Anpassung der Vertriebspro-
zesse zur Einführung des Deutschlandtickets. 2Dabei wird für jeden zum Stichtag 30. April 2023
beim Empfänger beziehungsweise den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrs-
unternehmen in einem vor dem Deutschlandticket angebotenen Abonnement gebundenen
Kunden eine einmalige Umstellungspauschale in Höhe von 15 Euro gewährt. 3Abonnements sind
Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. 4Dazu zählen auch Se-
mestertickets sowie Monatskarten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abon-
nements im gesamten Tarifangebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im Zeit-
raum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin
verkauft haben. 5Voraussetzung um für alle zum Stichtag 30. April 2023 beim Empfänger bezie-
hungsweise den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebunde-
nen Kunden im Sinne des Satzes 2 eine Umstellungspauschale zu erhalten ist, dass zum Stichtag
31. Dezember 2023 eine Anzahl an Kunden, die mindestens 60 Prozent des Abo-Kundenbestands
vom 30. April 2023 beträgt, im Deutschlandticket beim Empfänger beziehungsweise dem in wirt-
schaftlicher Verantwortung stehenden Verkehrsunternehmen gebunden ist. 6Wenn unter
60 Prozent, aber mehr als 30 Prozent des Kundenbestandes vom 30. April 2023 zum Stichtag
31. Dezember 2023 beim jeweiligen Empfänger beziehungsweise Unternehmen gebunden ist,
erhält der Empfänger beziehungsweise das Unternehmen 50 Prozent des sich aus Satz 2 erge-
benden Wertes. 7In besonders begründeten Einzelfällen kann eine gesonderte Regelung getrof-
fen werden. 8Zuzüglich wird pauschal für jedes zum 30. April 2023 vorhandene auf die Kontrolle
des Deutschlandtickets ertüchtigte Kontrollgerät und für die Kontrolle des Deutschlandtickets
im Jahr 2023 beschaffte Kontrollgerät eine einmalige Umstellungspauschale zur Kompensation
der Kontrollmehrausgaben in Höhe von 317 Euro gewährt. 9Es ist durch geeignete Regelungen
mit den für den Vertrieb und Kontrolle beauftragten Partnern sicherzustellen, dass die Pauscha-
len sachgerecht ausgereicht werden.

4.3.5 1Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 2Für den Umstellungsauf-
wand und das digitale Nachweisverfahren bei dem Ermäßigungsticket für Studierende erhalten
die Vertriebsstellen (Verkehrsunternehmen beziehungsweise sonstige für den Vertrieb verant-
wortlichen Stellen wie zum Beispiel Verbundorganisationen) bei der Umsetzung der monatli-
chen Kündbarkeit des Ermäßigungstickets für Studierende zum Wintersemester 2023/24 eine
Abschlagszahlung für die Umstellung der Vertriebssysteme von einmalig fünf Euro für jeden Stu-
dierenden bis zu einem Höchstbetrag von 200 000 Euro je Standort einer Hochschule. 3Für die
Weiterentwicklung oder Anpassung der Systeme in Richtung eines automatisierten Vertriebs
und Vorarbeiten hierzu erhalten die Vertriebsstellen als Abschlagszahlung eine einmalige Leis-
tung von fünf Euro für jeden Auszubildenden beziehungsweise Freiwilligendienstleistenden. 4Die
Abschlagszahlungen nach den Sätzen 2 und 3 werden nur dann gewährt, wenn der Berechtigte
das Ermäßigungsticket bei der Vertriebsstelle bezogen hat. 5Ist bei Antragstellung bereits er-
sichtlich, dass die tatsächlichen Kosten geringer ausfallen als die Abschlagszahlungen nach den
Sätzen 2 und 3, so ist dies der Bewilligungsbehörde im Antragsverfahren (vergleiche Nr. 6 dieser
Richtlinie) mitzuteilen. 6Die Höhe der Abschlagszahlung beläuft sich sodann auf die voraussicht-
lich anfallenden Kosten.

4.3.6  Mit der Ausgabe des Deutschlandtickets verbundene Minderungen von Erlösen aus Vertriebs-
provisionen eines Empfängers innerhalb von Tarifbereichen sind erstattungsfähig.
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4.3.7  Von dem nach den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächlichem
Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder ersparte
Aufwendungen durch verringerte Vertriebsprovisionen, soweit diesen keine rechtskräftig
festgestellten oder zwischen den Parteien unbestrittenen Deutschlandticket bedingten
Forderungen des Vertriebsdienstleisters auf Anpassung der Vergütung aus ergänzender
Vertragsauslegung oder nach § 313 BGB gegenüberstehen, in Abzug zu bringen.

4.3.8  Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.6 errechneten Minderungen abzüglich der vermie-
denen oder ersparten Aufwendungen gemäß Nr. 4.3.7 ist der ausgleichsfähige Ausgleichsbetrag.

4.3.9 1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger
und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen
Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des
jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zugkilometer des
Kalenderjahres 2023 den Aufgabenträgern zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder
Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung vereinbaren.

4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Nr. 1 des Erlasses des Staatsmi-
nisteriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 25. April 2023, Az. 52-3507.1-14-14 erhalten ha-
ben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag anzurechnen.

4.5 1Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die Ver-
kehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der Einnahmen-
aufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im Rahmen der
Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Ausgleich in Form einer Einmal-
zahlung in Höhe von maximal 60 000 Euro je Verkehrsverbund. 2Bereits erhaltene Einmalzahlun-
gen auf der Grundlage der Nr. 2 des Erlasses des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-
kehr vom 25. April 2023, Az. 523507.1-1-4-14 sind anzurechnen.

5. Sonstige Bestimmungen

5.1 1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an Verkehrsunternehmen
eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets einschließlich des Ermä-
ßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. 2Soweit die beihil-
ferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der Über-
kompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die Mindest-
anforderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung kommen.
3Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Aus-
wirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens
zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Ver-
kehrsunternehmens sowie auf seine Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Ver-
kehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend gemacht werden oder soweit das
Verkehrsunternehmen aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets Kosten erspart; sonstige
Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser Überkompensationskontrolle.

5.2 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass die Unternehmen verpflichtet werden, die nach
Nr. 4.3.4 dieser Richtlinie unterstützte Kontrollinfrastruktur drei Jahre im ÖPNV in Deutschland
einzusetzen.

5.3 1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebli-
che Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug
nach dieser Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.
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5.4 Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass bis zum 20. eines Monats für
den Vormonat alle Verkäufe des Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des Ermäßi-
gungstickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, an die von der Arbeitsge-
meinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifver-
bund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesver-
band SchienenNahverkehr e.V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet werden.

5.5 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die tatsächlich entstandenen nicht
gedeckten Ausgaben und Einsparungen auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berech-
nungsmethode nachzuweisen. 2Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbund-
organisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate Mai bis Dezember 2019 und die
Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als
auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Mai bis
Dezember 2023 sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnah-
men der Jahre 2019 und 2023 im Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen. 3Den Bestä-
tigungen der Verbundgesellschaften sind auch die betragsmäßigen Erlösminderungen aus Ver-
triebsprovisionen beziehungsweise Einsparungen von Vertriebsprovisionen je Leistungsempfän-
ger hinzuzufügen. 4Weiterhin ist jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die
Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. Ap-
ril 2023 und 31. Januar 2024 beizulegen. 5Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen an-
fordern.

5.6 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2025 die Anzahl der verkauften Ermäßi-
gungstickets nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Mindereinnahmen sind ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und
Freiwilligendienstleistende). 3Die Angaben betreffend die Studierenden sind getrennt nach den
einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen.

5.7 Die Empfänger von Leistungen für Zwecke gemäß Nrn. 4.3.5 Sätze 2 und 3 sind zu verpflichten,
bis spätestens 30. Juni 2024 die tatsächlichen Aufwendungen für diese Zwecke nachzuweisen.

5.8 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 30. Juni 2024
die tatsächlichen Aufwendungen für den Zeitraum April 2023 bis Mai 2024 nachzuweisen.

5.9 1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maß-
gabe der Nr. 4.3.1 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß den
Nrn. 4.3.5 Sätze 2 und 3 sowie 4.5 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. 2In der
Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist er-
stattet werden. 3Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den
prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen.
4Satz 3 gilt nicht für die Leistungen nach den Nrn. 4.3.5 Satz 2 und 3 sowie 4.5.

6. Verfahren

6.1 1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2023 zu stellen.
2Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung
beziehungsweise Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage
der in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode sowie eine Erklärung zur Höhe der bereits
erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Ein-
malzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die unterstützenden Verkehrsverbünde und die
Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 5Sofern ein Antrag auf Leistungen
gemäß Nr. 4.3.5 Satz 2 oder 3 gestellt wird, sind Angaben über die Anzahl der verkauften Ermä-
ßigungstickets differenziert nach den Berechtigtengruppen vorzusehen.
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6.2 1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die Bayeri-
sche Eisenbahngesellschaft mbH ist das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 2Be-
willigungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der Leis-
tungsempfänger seinen Sitz hat.

6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der
Nr. 4.3.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.

6.4 1Die Empfänger der Billigkeitsleistungen dieser Richtlinien können einen vereinfachten Antrag
auf vorläufigen Ausgleich und Auszahlung stellen. 2Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und
Verkehr kann hierfür im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
ergänzend Regelungen über Abschlagszahlungen treffen.

6.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.

6.6 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfungen gemäß
Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen.

7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 6. Juli 2023 in Kraft und endet am 30. Juni 2025.
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Anlage
(zu den Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023)

Ermäßigtes Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende
und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern

Die Einführung des ermäßigten Deutschlandtickets (Ermäßigungsticket) als Tarifangebot für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern erfolgt entsprechend der gesetz-
lichen Zuständigkeiten und Bestimmungen der jeweiligen Aufgabenträger des ÖPNV. Es ist eine beim Er-
werb rabattierte Version des Deutschlandtickets. Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Ta-
rifbestimmungen des Deutschlandtickets in der jeweils gültigen Fassung. Das Ermäßigungsticket ist um
20 Euro gegenüber dem regulären Deutschlandticket reduziert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Frei-
staat Bayern finanziert.

Das Ermäßigungsticket für Studierende wird ab dem studienortbezogenen Wintersemester 2023/24 ein-
geführt, für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende ab 1. September 2023.
Im Übrigen wird hinsichtlich des Erwerbs des ermäßigten Deutschlandtickets einschließlich der Verfahren
für Berechtigtennachweise sowie besonderer Bestimmungen für Studierende auf die jeweiligen Regelun-
gen in den Allgemeinen Vorschriften der Aufgabenträger beziehungsweise der öffentlichen Dienstleis-
tungsaufträge verwiesen.

Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:

1. Auszubildende

Als Auszubildende werden definiert:

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und
vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinde-
rung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Aus-
zubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaß-
nahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine
Ausbildung.

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayerisches Gesetz
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind Schülerinnen und Schü-
ler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung
für staatlich geprüfte agrartechnische Assistentinnen und Assistenten.

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des Staatsinstituts
für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung mit Zulassungs-, Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Stu-
dienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern).

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG.
• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der Ausbildungszeit

nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Auszubildende aner-
kannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in Bayern liegen.
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2. Studierende

Als Studierende werden definiert:
• Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz

(BayHIG)
• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG
• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG
• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der Ausbildungszeit nach

Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche die Qualifikation für eine Fach-
laufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des
Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt werden,
soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am gemeinsamen
Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets ermöglichen, wenn alle der
im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in einem bun-
desländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Semesterticket für die
bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.

- Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.
- Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein ermäßigtes

Deutschlandticket für Studierende.

3. Freiwilligendienstleistende

Als Freiwilligendienstleistende gelten:

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst und
• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (Freiwilliges

soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera)

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.

Dr. Thomas Gruber
Ministerialdirektor
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31 - 1711.0/2

Immissionsschutz;
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);

Antrag auf Errichtung und Betrieb einer Feuerungsanlage durch die Firma
Pelzl Kräuter- und Gemüsepflanzen GmbH, Bronnerlehe 5, 87757 Kirchheim,

auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1532, 1530 und 1516/2 der Gemarkung Kirchheim

Die Firma Pelzl Kräuter- und Gemüsepflanzen GmbH beantragt die Errichtung und den Betrieb einer Feu-
erungsanlage für feste Brennstoffe sowie eines Holzvergaser-BHKW zur Erzeugung von Wärme zur Behei-
zung der Gewächshäuser. Zudem wird die Zerkleinerung und das Lagern von nicht gefährlichen Abfällen
(Altholz AI und AII) beantragt. Diese Hölzer sollen u.a. als Brennstoff für die Feuerungsanlagen dienen.

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit
Nrn. 8.1.1.5, 8.11.2.4, 8.12.2, 1.2.1 und 1.14.3.2 des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen (4. BImSchV) durch.

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren Er-
fordernis ist aber durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (§ 7 Abs. 1 UVPG i.V.m. Nr. 8.1.1.3 und
1.2.1 der Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Das Landratsamt Unterallgäu führte die erforderliche all-
gemeine Vorprüfung des Einzelfalls durch.

An der Vorprüfung wurden die Bereiche Baurecht, Naturschutz und Bodenschutz, der Umweltschutzinge-
nieur im Landratsamt Unterallgäu sowie das Wasserwirtschaftsamt Kempten beteiligt.

Die allgemeine Vorprüfung wird nach § 7 Abs. 1 UVPG als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung
der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorha-
ben nach Einschätzung der zuständigen Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben
kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.

Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf (§ 7
Abs. 1 Satz 3 UVPG).

Die näheren Gründe für diese Feststellung sind im Aktenvermerk vom 04.07.2023, Az.: 31 - 1711.0/2,
angeführt. Dieser kann beim Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfallrecht, Boden-
schutz, Zimmer 312, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, eingesehen werden.

Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbstständig an-
fechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).
Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens geprüft.

Mindelheim, 3. August 2023

Alex Eder
Landrat
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Haushaltssatzung
des Abwasserzweckverbandes Niederrieden-Boos,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der §§ 19 und 20 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Abwasserzweckverband
Niederrieden-Boos folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 203.800 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 69.400 €

ab.
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§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) BETRIEBSKOSTENUMLAGE:

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird festgelegt auf 203.800 € und auf die Mitglieder entspre-
chend § 20 der Verbandssatzung des AZV Niederrieden-Boos nach dem Verhältnis Gemeinde Nieder-
rieden 46 %, Gemeinde Boos 54 % umgelegt.

2) INVESTITIONSUMLAGE:

Die Investitionsumlage beträgt 63.000 € und wird als Abschlagszahlung im Verhältnis 50 : 50 umgelegt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 10.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Niederrieden, 3. August 2023
ABWASSERZWECKVERBAND NIEDERRIEDEN-BOOS

Büchler
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 KommZG bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Boos, Fuggerstraße 3, 87737 Boos, Zimmer 8, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme
auf (§ 4 BekV).

Alex Eder
Landrat
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Haushaltssatzung
des Abwasserzweckverbandes Fellheim-Pleß,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der §§ 19 und 20 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Abwasser-
zweckverband Fellheim-Pleß folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 86.600 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 49.950 €

ab.
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§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) BETRIEBSKOSTENUMLAGE:

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 86.600 € festgesetzt und auf die Mitglieder entspre-
chend § 20 Abs. 2 der Verbandssatzung nach dem Verhältnis der in die Verbandsanlage zum 31.12. des
laufenden Haushaltsjahres tatsächlich abgerechneten Schmutzwassermenge umgelegt.

2) INVESTITIONSUMLAGE:

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 43.100 € festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge-
legt. Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis der Belastungsrechte nach § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung
(Fellheim 54,5 %, Pleß 45,5 %).

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 10.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Fellheim, 3. August 2023
ABWASSERZWECKVERBAND FELLHEIM-PLESS

Schaupp
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 KommZG bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Boos, Fuggerstraße 3, 87737 Boos, Zimmer 8, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme
auf (§ 4 BekV).
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 8 und 10 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 und
Art. 42 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (KommZG), sowie Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Türkheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.287.754 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 550.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

A) Umlage für Verwaltung

1. a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Verwaltungsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf
1.657.656 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden
bemessen.

b) Zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 keine
Investitionsumlage festgesetzt.

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage und der Investitionsumlage wird die maßgebliche Ein-
wohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2022 wie folgt festgesetzt:

Markt Türkheim 7.400 Einwohner
Gemeinde Amberg 1.504 Einwohner
Gemeinde Rammingen 1.637 Einwohner
Gemeinde Wiedergeltingen   1.471 Einwohner

12.012 Einwohner
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3. Die Verwaltungsumlage beträgt 138 € pro Einwohner.

Die Umlageschuld beträgt für

Markt Türkheim 1.021.200 €
Gemeinde Amberg 207.552 €
Gemeinde Rammingen 225.906 €
Gemeinde Wiedergeltingen 202.998 €

Zusätzlich hat der Markt Türkheim eine Vorausbeteiligung von 260.000 € aufgrund des abgeschlos-
senen Vertrages zu entrichten.

4. Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.

B) Umlage für Abwasserbeseitigung

1. a) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt (Betriebskostenumlage) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 750.000 € festge-
setzt. Er teilt sich wie folgt auf:

a) Betrieb Verbandsanlagen 50.000 €
b) Betrieb Kläranlage 700.000 €

b) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt (Investitionsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 435.000 € festgesetzt.

Sammler 10.000 €
Kläranlage 425.000 €

2. Die Betriebskostenumlage wird wie folgt aufgeteilt:

a) Für den Betrieb der Verbandsanlagen (Verbandssammler mit Pumpstationen)

Markt Türkheim 36,00 % = 18.000 €
Gemeinde Amberg 22,00 % = 11.000 €
Gemeinde Rammingen 9,00 % = 4.500 €
Gemeinde Wiedergeltingen 33,00 % = 16.500 €

b) Für den Betrieb der Kläranlage

Markt Türkheim 68,00 % = 476.000 €
Gemeinde Amberg 10,00 % = 70.000 €
Gemeinde Rammingen 11,00 % = 77.000 €
Gemeinde Wiedergeltingen 11,00 % = 77.000 €

3. Investitionsumlage für Abwasserbeseitigung

a) UA 7002 Sammler 10.000 €

Somit entfallen auf

Markt Türkheim 61,60 % = 6.160 €
Gemeinde Amberg 10,20 % = 1.020 €
Gemeinde Rammingen 14,86 % = 1.486 €
Gemeinde Wiedergeltingen 13,34 % =  1.334 €

10.000 €
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b) UA 7181 Kläranlage 425.000 €

Inv.Zuweisg. f. Ersatzbeschaffungen 180.000 €
Inv.Zuweisg. f. Maßnahmen 2022 245.000 €

Somit entfallen auf

Markt Türkheim 63,00 % = 267.750 €
Gemeinde Amberg 11,50 % = 48.875 €
Gemeinde Rammingen 12,50 % = 53.125 €
Gemeinde Wiedergeltingen 13,00 % =  55.250 €

425.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Betriebskostenumlage gemäß § 4 B Ziffer 1 a) für den Betrieb der Verbandsanlagen und der Kläranlage
ist am Ende des Haushaltsjahres den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen und nach der tatsächlichen
Belastung auf die Mitgliedsgemeinden umzulegen (= Abrechnung).

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Türkheim, 14. August 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM

Christian Kähler
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben des Landratsamtes
Unterallgäu vom 09.08.2023, Geschäftszeichen: 24 - 9410.0).

III.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 10 VGemO und
§ 27 Abs. 1 KommZG in der Zeit vom 25. August 2023 bis 01. September 2023 während der allgemeinen
Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 4 Bekanntmachungsverordnung während der gesamten Zeit ihrer
Wirksamkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus, Zimmer 12, zur Ein-
sicht bereit.

Alex Eder
Landrat
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Abfallentsorgung;
Sammlung von Problemabfällen

Der Landkreis Unterallgäu führt im Jahr 2023 wieder Schadstoffsammlungen durch.
Die vierte Sammlung von Schadstoffen findet wie folgt statt:

Datum Gemeinde Standort Uhrzeit
Montag,
23.10.2023

Türkheim Hochstraße Bahngelände 08:30 – 09:30

Ettringen Altes Feuerwehrhaus/Turnhalle 10:00 – 10:45

Tussenhausen Bauhof/Feuerwehrhaus 11:15 – 12:00

Kirchheim Marktplatz 12:30 – 13:15

Pfaffenhausen Wertstoffhof 13:45 – 14:45

Bedernau Bretagne Platz  15:15 – 16:00
Dienstag,
24.10.2023

Salgen Gemeindeverwaltung 08:30 – 09:15
Markt Wald Parkplatz TSV Turnhalle 09:45 – 10:30

Rammingen Hauptstraße 47 11:00 – 11:45

Wiedergeltingen Bauhof, Osterweg 18 12:15 – 13:00

Bad Wörishofen Wertstoffhof 13:30 – 15:45
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Mittwoch,
25.10.2023 Ottobeuren Parkplatz bei der Sportwelt,

Am Galgenberg 08:30 – 11:15

Böhen Rathaus 11:45 – 12:15

Lachen Feuerwehr-/Vereinshaus 12:45 – 13:30

Hawangen Rathausplatz  14:00 – 14:45

Memmingerberg Feuerwehrhaus 15:15 – 16:00
Donnerstag,
26.10.2023

Wolfertschwenden Festhalle 08:30 – 09:15

Bad Grönenbach Loipenparkplatz, Egg 7 09:45 – 11:30

Legau  Feuerwehrhaus 12:00 – 13:00

Lautrach Parkplatz Kirche, Kirchtalstr. 13:30 – 14:00

Trunkelsberg Parkplatz Unterallgäuhalle 14:45 – 15:30
Freitag,
27.10.2023

Kettershausen Gemeindehalle 08:30 – 09:15

Kirchhaslach Neues Feuerwehrhaus 09:45 – 10:30
Oberrieden Altes Lagerhaus, Kirchstraße  11:00 – 11:30

Kammlach Memminger Str. 16
in Oberkammlach 12:00 – 12:45

Mindelheim Wertstoffhof 13:30 – 16:00
Samstag,
28.10.2023

Babenhausen Busbahnhof 08:30 – 11:00

Egg an der Günz Parkplatz Musikerheim 11:30 – 12:15

Stetten Bauhof, Bahnhofstr. 1 a 13:00 – 13:45

Markt Rettenbach Engetried, Kapellenweg 4 (Feuer-
wehrhaus) 14:15 – 15:30

Am Schadstoffmobil können aus Haushalten folgende Abfallarten gebührenfrei abgegeben werden:
Alle Stoffe mit Gefahrensymbolen:

 flüssige Farb- und Lackreste (lösemittelhaltig)
 Fotochemikalien
 Haushaltsreiniger
 Holzschutzmittel
 Laugen und Säuren
 Lösungsmittel
 Medikamente
 PCB-haltige Kondensatoren
 Pflanzenschutzmittel
 quecksilberhaltige Abfälle
 Rostentferner
 Spraydosen mit Restinhalt

Die Schadstoffe sollen möglichst in ihren ursprünglichen Gefäßen belassen werden, dürfen wegen evtl.
notwendiger Rückfragen nur persönlich abgegeben und nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurück-
gelassen werden. Es wird davor gewarnt, verschiedene Schadstoffe zusammenzuschütten, weil dadurch
gefährliche chemische Reaktionen ausgelöst werden können.
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Schadstoffe bzw. Sondermüll aus Privathaushalten dürfen nur in kleinen Mengen gebührenfrei angeliefert
werden; gegebenenfalls werden Gebühren gemäß der Abfallgebührensatzung erhoben.

Pro Anlieferung werden maximal 50 Kilogramm an Schadstoffen bzw. Sondermüll angenommen, unab-
hängig davon, ob es sich um eine private oder gewerbliche Anlieferung handelt.
Bei größeren Mengen ist die Kontaktaufnahme mit der Abfallwirtschaftsberatung erforderlich.
Ausnahme:
Medikamente aus Apotheken können ohne Mengenbegrenzung angeliefert werden.

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden:

Abfallart Entsorgung über

Altöl und feste ölhaltige Abfälle Verkaufsstelle

Altreifen von PKW und Motorrad
Händler oder Wertstoffhof
(ohne Felge, bis 60 cm Durchmesser, gegen Ge-
bühr)

Beschädigte Lithiumbatterien
Achtung, entzündlich!
Mit Sand bedecken und Kontakt mit der Abfallwirt-
schaftsberatung aufnehmen.

Farben und Lacke (eingetrocknet) Restmüll

Feuerwerkskörper, Munition, Sprengkörper Bitte Kontakt mit der Abfallwirtschaftsberatung
aufnehmen.

Gerätebatterien, Autobatterien Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Glühbirnen, Halogenlampen Restmüll

Leere Sprühdosen Gelbe Tonne

Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs Wertstoffhof

PU-Schaumdosen Verkaufsstelle oder Wertstoffhof

Speiseöle und -fette Wertstoffhof
(fest: in Blechdosen, flüssig: zum Ausleeren)

Wandfarbe, Dispersionsfarbe Restmüll (flüssige Farbe vorher eintrocknen
lassen oder mit Sägemehl oder Gips eindicken)

Zerbrochene Energiesparlampen Wertstoffhof (in einem verschlossenen Behältnis)

Eine vollständige Übersicht aller Termine des Schadstoffmobils finden Sie in der Unterallgäuer
Umweltzeitung. Außerdem sind die Sammeltermine im Abfuhrkalender des Landkreises unter
www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender und in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort
hinterlegt. Die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gibt bei Fragen Auskunft unter Telefon
(0 82 61) 9 95 - 3 67 oder - 4 67.

Mindelheim, 23. August 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mittelschule Türkheim,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 42 Abs. 1
des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO)
erlässt der Schulverband Mittelschule Türkheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 788.830 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 371.000 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

SCHULVERBANDSUMLAGE

A) FESTSETZUNG DER SCHÜLERZAHL

Für die Berechnung der Schulverbandsumlagen wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand
vom 01.10.2022 auf 186 Verbandsschüler festgesetzt; davon entfallen auf

Markt Türkheim 104
Gemeinde Amberg 23
Gemeinde Rammingen 9
Markt Tussenhausen 37
Gemeinde Wiedergeltingen 13
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B) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 498.520 € festgesetzt. Er teilt sich wie
folgt auf:

a) UA 2133 Schulbedarf allgemein  344.100 €
b) UA 2134 Doppelsporthalle Betriebskosten 85.600 €
c) UA 2135 Ganztagsbetreuung 68.820 €

2. Die Verwaltungsumlage beträgt für den ungedeckten Bedarf aus B Ziffer 1

a) Schulbedarf allgemein
pro Verbandsschüler 1.850 €. Somit entfallen auf

Türkheim 192.400 €
Amberg 42.550 €
Rammingen 16.650 €
Tussenhausen 68.450 €
Wiedergeltingen 24.050 €

b) Doppelsporthalle Betriebskosten

 für den Markt Türkheim 42.800 €
für den Schulverband Mittelschule 42.800 €

Diese Umlage ist am Ende des Haushaltsjahres nach den tatsächlichen Benutzungsstunden ab-
zurechnen.

c) Ganztagsbetreuung

Aufteilung zu 100 % nach der Schülerzahl vom 1. Oktober des Vorjahres.
Umlage pro Verbandsschüler 370 €. Somit entfallen auf

Türkheim 38.480 €
Amberg 8.510 €
Rammingen 3.330 €
Tussenhausen 13.690 €
Wiedergeltingen 4.810 €

C) INVESTITIONSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 213.900 € festgesetzt und nach der Zahl
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

2. Die Investitionsumlage beträgt je Verbandsschüler 1.150 € und wird wie folgt festgesetzt:

Türkheim 119.600 €
Amberg 26.450 €
Rammingen 10.350 €
Tussenhausen 42.550 €
Wiedergeltingen 14.950 €
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Türkheim, 1. August 2023
SCHULVERBAND MITTELSCHULE TÜRKHEIM

Christian Kähler
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile (Schreiben des Landratsamtes
Unterallgäu vom 14.08.2023, Gesch.-Nr.: 24 - 9410.0).

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 01.09.2023 bis 08.09.2023 während der
allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen
liegt gemäß § 4 Bekanntmachungsverordnung während der gesamten Zeit ihrer Wirksamkeit in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus, Zimmer 12 zur Einsicht bereit.

Türkheim, 21. August 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM

Alex Eder
Landrat
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41 - 5651.15

Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung des
Landratsamtes Unterallgäu vom 24.11.2022 zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen
in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429

zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i. V. m. der Verordnung zum Schutz gegen
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz

über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz)

im Landkreis Unterallgäu

Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429
i. V. m. § 6 Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung, § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) i. V. m. § 7
Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung sowie Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes (LStVG) und § 14 a der Geflügelpest-Verordnung sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes
über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) ergeht für den Landkreis
Unterallgäu folgende:

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

1. Die Allgemeinverfügung vom 24.11.2022, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Unterallgäu
Nr. 41/2022 vom 24.11.2022, erhält folgende Fassung:

„1. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im
Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne
des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau
gestellt werden, sind im Landkreis Unterallgäu unter Einhaltung folgender Auflagen zulässig:

1.1. Sämtliche Ein- und Ausgänge zu Veranstaltungsräumen/Veranstaltungshallen sind vom verant-
wortlichen Betreiber unmittelbar vor Beginn und Eröffnung der Veranstaltung so mit desinfek-
tionsgetränkten Matten auszustatten, dass sie für die Teilnehmer und Besucher unumgänglich
sind. Aussteller und Besucher sind im Vorfeld zu darüber zu informieren, dass sie die Räum-
lichkeiten aufgrund der notwendigen Desinfektion nur mit festem Schuhwerk betreten dürfen.

1.2. Auf Geflügelmärkten, Geflügelausstellungen oder Veranstaltungen ähnlicher Art darf aus-
schließlich Geflügel im Sinne der einschlägigen Verordnung aufgetrieben werden, das aus dem
Landkreis Unterallgäu oder aus unmittelbar angrenzenden Land- oder Stadtkreisen stammt.

1.3. Sämtliches aufgetriebenes Geflügel im Sinne der einschlägigen Verordnung muss neben der
nur für Enten und Gänse erforderlichen virologischen Untersuchung (alternativ Haltung von
Sentineltieren) von einer tierärztlichen Bescheinigung begleitet sein, ausweislich derer eine
frühestens 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn durch geführte klinische Untersuchung durch
einen Tierarzt unauffällig war. Der verantwortliche Veranstalter stellt sicher, dass beim Auf-
trieb klinisch auffälliges Geflügel im Sinne der einschlägigen Verordnung unmittelbar in den
Herkunftsbestand zurückverwiesen wird und übermittelt dem zuständigen Veterinärdienst
Name, Anschrift und Registriernummer des betroffenen Betriebes.
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1.4. Der Veranstaltungsträger für Geflügelmärkte/Geflügelausstellungen oder Veranstaltungen
ähnlicher Art stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass für alle Teilnehmer die nach § 2
der Geflügelpestverordnung vorgeschriebenen Aufzeichnungen, insbesondere Name, An-
schrift und Registriernummer von Geflügel abgebenden wie solche Tiere aufnehmende Be-
triebe im Bedarfsfall zur epidemiologischen Rückverfolgbarkeit bei Veranstaltungsende voll-
umfänglich für jede einzelne Veranstaltung vorliegen und auf Abruf digital zur Verfügung ge-
stellt werden können.

2. Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ange-
ordnet.

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. “

Hinweise:

1. Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 3 Geflügelpest-Verordnung
und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich
der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuf-
ten Verlusten wird hingewiesen.

2. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten,
Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet,
dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift
und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.

3. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4
des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

4. Es können von der zuständigen Behörde nach Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55
Abs. 1 Buchst. d) Halbsatz 1 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung Ausnahmen
von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, soweit

1. eine Aufstallung
a) wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder
b) eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden wird, und
3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des Art. 10 Abs. 1
Buchst. a) i. V. m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den
Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

6. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Bescheinigung über das Ergebnis der Labor-
bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem
Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a
Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung).
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7. Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung können im Landratsamt
Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim, zu den Geschäftszeiten am Empfang im
Eingangsbereich des Hauptgebäudes oder im Internet unter:
www.landratsamt-unterallgaeu.de/buergerservice/veterinaeramt im Bereich „zum Herunterladen“
eingesehen werden.

Mindelheim, 28. August 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat

21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

am 17.09.2023 von 09:00 bis 16:00 Uhr

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Radfahrzeuge eingesetzt, sowie Tarnmaterial verwendet.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.

Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 29. August 2023
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54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Tag der Deutschen Einheit (03.10.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Dienstag
03.10.2023

Mittwoch
04.10.2023

Donnerstag
05.10.2023

Freitag
06.10.2023

verlegt
auf

Mittwoch
04.10.2023

Donnerstag
05.10.2023

Freitag
06.10.2023

Samstag
07.10.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 28. August 2023

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales

Am Montag, den 18.09.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Personal und So-
ziales statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Umsetzung der Ergebnisse der Pflegesatzverhandlungen für die Kreis-Seniorenwohnheime für den
Vergütungszeitraum 01.11.2023 bis 31.10.2024

2 Inklusionsbeirat-Aufgaben und Stellung

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 4. September 2023

Alex Eder
Landrat
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Öffentliche Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, den 25.09.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Kreisausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Förderung der Familienpflege 2024-2026

2 Förderung der Umweltstation Unterallgäu in Legau 2024-2026

3 Beteiligung am Defizitausgleich des Wirtschaftsjahrs 2022 für die Geburtshilfe an der
Klinik Immenstadt

4 Änderung des Kooperationsvertrages Stadt MM, Landkreis UA und Frauenhaus MM

5 Weitere Stellvertretung des Landrats

Mindelheim, den 12. September 2023

Alex Eder
Landrat
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Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Allerheiligen (01.11.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Mittwoch
01.11.2023

Donnerstag
02.11.2023

Freitag
03.11.2023

verlegt
auf

Donnerstag
02.11.2023

Freitag
03.11.2023

Samstag
04.11.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 19. September 2023
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Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 219 401 043

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 5. September 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Öffentliche Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses

Am Montag, den 09.10.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Schul-, Kultur- und
Sportausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Förderung der Denkmalpflege 2023

2 Förderung des Musikprojektes arts in touch mit der Konzertreihe in der Synagoge Fellheim im
Jahr 2023

3 Förderung der Erwachsenenbildung 2023

4 Förderung von Angeboten für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Festivals der Nationen in
Bad Wörishofen

5 Förderung der Jugendarbeit der Schützengaue, des Kreisjugendwarts der Feuerwehren, des Sänger-
kreises Unterallgäu sowie kirchlicher Einrichtungen

6 Förderung der Jugendarbeit des Bayerischen Landessportverbandes - Kreis Unterallgäu/Memmingen
(BLSV)
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7 Förderung der Jugendarbeit der ASM Bezirke VI Memmingen, VIII Illertissen, X Mindelheim und
XI Krumbach

8 Information über die Arbeit des IT-Betreuers für Schulen

9 Abschluss eines Nutzungsüberlassungsvertrags zwischen Landkreis Unterallgäu und Freistaat Bayern
zur Nutzung der Turnhalle am SFZ Mindelheim als Asylbewerberunterkunft;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Mindelheim, den 26. September 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 593 186 103

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 27. September 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Öffentliche Sitzung des Kreistags

Am Montag, den 16.10.2023, um 09:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Kreistags statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Klinikverbund Allgäu gGmbH; Beteiligungsbericht 2022 mit Jahresabschluss

2 Änderung in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses

3 Änderungen in der Besetzung von Ausschüssen des Kreistags aufgrund des Fraktionswechsels von
KR Andreas Blank

4 Nachbesetzung des Rechnungsprüfungsausschusses

5 Weitere Stellvertretung des Landrats

Mindelheim, den 4. Oktober 2023
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21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

vom 24.10.2023 bis 26.10.2023

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Radfahrzeuge eingesetzt.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.

Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 29. September 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 000 241 111

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Herr
Johann Kächler
Unterhart 3
87752 Holzgünz

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.
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Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 27. September 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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Nachruf

Wir sind erschüttert und zutiefst betroffen über den plötzli-
chen Tod unserer Mitarbeiterin

Frau Gabriele Habel.

Frau Habel war seit 15.09.2016 als Mitarbeiterin in der
Hauswirtschaft im Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in
Türkheim beschäftigt.

Mit ihr verlieren wir eine zuverlässige Kollegin sowie einen
liebenswerten Menschen. Wir werden Frau Habel in bester
Erinnerung behalten und ihr stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt ihren
Angehörigen.

Mindelheim, 12. Oktober 2023

LANDKREIS UNTERALLGÄU KREIS-SENIORENWOHNHEIM DER PERSONALRAT
ST. MARTIN

Alex Eder Stefanie Santa Edgar Putz
Landrat Stellv. Heimleitung Vorsitzender
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Gemeinsame Sitzung des Kreis- und Bauausschusses
mit anschließender Infofahrt am Nachmittag

Sitzung des Kreisausschusses mit anschließender Infofahrt am Nachmittag

Am Donnerstag, den 19.10.2023, um 09:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu,
1. OG, Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Kreisausschusses mit an-
schließender Infofahrt am Nachmittag statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Erstellung eines Raumprogramms für eine Erweiterung des Landratsamts Unterallgäu

2 MN 23 - Oberbauverstärkung zwischen Tussenhausen und Markt Wald

3 MN 4 - Neubau der Mindelbrücke und der Mindelmühlbachbrücke in Dirlewang

4 MN 32 - Ausbau der Kreisstraße zwischen Günz und dem Kreisverkehr MN 13/MN32

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 5. Oktober 2023
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Sitzung des Bauausschusses mit anschließender Infofahrt am Nachmittag

Am Donnerstag, den 19.10.2023, um 09:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu,
1. OG, Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Bauausschusses mit an-
schließender Infofahrt am Nachmittag statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 MN 23 - Oberbauverstärkung zwischen Tussenhausen und Markt Wald

2 MN 4 - Neubau der Mindelbrücke und der Mindelmühlbachbrücke in Dirlewang

3 MN 32 - Ausbau der Kreisstraße zwischen Günz und dem Kreisverkehr MN 13/MN32

4 Landratsamt Unterallgäu, Mindelheim;
Vorschlag zur energetischen Sanierung des Erweiterungsbaus

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 6. Oktober 2023

BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz

Am Montag, den 23.10.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Kli-
maschutz statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Antrag des Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ) auf Förderung der Umweltbildungsangebote im Land-
kreis Unterallgäu in Höhe von jährlich 6.000 € für den Zeitraum 2024 bis 2026

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 10. Oktober 2023
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Z 1 - 0132.1

Einwohnerzahlen Stand 30.06.2023

Nachstehend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf Basis des
Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 30.06.2023 veröffentlicht.

Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang31.12.2022 30.06.2023
Amberg 1.468 1.491 +23
Apfeltrach 998 1009 +11
Babenhausen 5.774 5.871 +97
Bad Grönenbach 5.817 5.850 +33
Bad Wörishofen 17.180 17.474 +294
Benningen 2.208 2.181 -27
Böhen 807 796 -11
Boos 2.168 2.237 +69
Breitenbrunn 2.351 2.395 +44
Buxheim 3.256 3.249 -7
Dirlewang 2.265 2.292 +27
Egg a.d. Günz 1.258 1.252 -6
Eppishausen 1.970 1.996 +26
Erkheim 3.212 3.232 +20
Ettringen 3.518 3.555 +37
Fellheim 1.153 1.159 +6
Hawangen 1.320 1.301 -19
Heimertingen 1.927 1.927 0
Holzgünz 1.436 1.440 +4
Kammlach 1.867 1.886 +19
Kettershausen 1.852 1.870 +18
Kirchhaslach 1.377 1.347 -30
Kirchheim i. Schw. 2.770 2.764 -6
Kronburg 1.832 1.825 -7
Lachen 1.710 1.726 +16
Lauben 1.430 1.427 -3
Lautrach 1.254 1.264 +10
Legau 3.382 3.375 -7
Markt Rettenbach 3.924 3.982 +58
Markt Wald 2.224 2.245 +21
Memmingerberg 3.266 3.194 -72
Mindelheim 15.654 15.822 +168
Niederrieden 1.558 1.586 +28
Oberrieden 1.244 1.249 +5
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Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang31.12.2022 30.06.2023
Oberschönegg 1000 1021 +21
Ottobeuren 8.758 8.790 +32
Pfaffenhausen 2.726 2.727 +1
Pleß 927 931 +4
Rammingen 1.566 1.624 +58
Salgen 1.478 1.502 +24
Sontheim 2.764 2.775 +11
Stetten 1.459 1.433 -26
Trunkelsberg 1.794 1.777 -17
Türkheim 7.439 7.486 +47
Tussenhausen 3.099 3.083 -16
Ungerhausen 1.131 1.129 -2
Unteregg 1.419 1.436 +17
Westerheim 2.290 2.288 -2
Wiedergeltingen 1.507 1.498 -9
Winterrieden 966 971 +5
Wolfertschwenden 2.114 2.103 -11
Woringen 2.201 2.215 +14
Kreissumme 150.068 151.058 +990

Mindelheim, 28. September 2023

13 - 2042

Anträge auf Erstattung der Fahrtkosten für den Schulbesuch für das
Schuljahr 2022/2023 können noch bis 31. Oktober 2023 eingereicht werden

Wer im vergangenen Schuljahr seine Fahrkarten gesammelt hat, sollte jetzt daran denken, diese so bald
wie möglich beim Landratsamt Unterallgäu einzureichen: Noch bis 31. Oktober 2023 kann die Erstattung
der Fahrtkosten beantragt werden. Später eingehende Anträge dürfen nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Fahrtkostenerstattung beantragen können Schüler/innen an öffentlichen oder staatlich anerkannten
privaten Gymnasien, Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen ab der elften Jahrgangsstufe, Schüler/in-
nen an Fachoberschulen, Berufsoberschulen und Berufsschulen (Teilzeit- und Blockunterricht). Erstattet
werden die Kosten der notwendigen Beförderung zur „nächstgelegenen Schule“ allerdings nur, wenn die
Familienbelastungsgrenze von 490,00 Euro pro Schuljahr und Familie überschritten wird. Diese Grenze
entfällt ganz oder verringert sich, wenn Schüler/innen oder ihre im Haushalt lebenden Unterhaltsleisten-
den zu Beginn beziehungsweise im Laufe des Schuljahres Anspruch auf

- Kindergeld für mindestens drei Kinder

- Hilfe zum Lebensunterhalt oder
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- Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (Hartz IV)

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)

hatten. In diesen Fällen muss der Antrag einen entsprechenden Nachweis enthalten.

Grundsätzlich muss immer der Antrag mit den entsprechenden Fahrausweisen und einer Schulbestäti-
gung beim Landratsamt Unterallgäu (Postfach 1362, 87713 Mindelheim) eingereicht werden. Antragsfor-
mulare sind im Gebäude 6 des Landratsamts Unterallgäu (Champagnatplatz 4, 1. Stock, Zimmer 237, Te-
lefon (08261) 995-349) oder bei den Schulen erhältlich.

Nähere Informationen findet man auch im Internet unter: www.landratsamt-unterallgaeu.de/oepnv

Alex Eder
Landrat
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31 - 1711.0/2

Immissionsschutz;
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Antrag auf wesentliche Änderung der Verbrennungsmotoranlage zum Einsatz von Biogas

auf den Grundstücken Flur-Nrn. 878 und 880 der Gemarkung Hausen durch die
Firma Kerler Energie KG, Hausen, Zaisertshofener Str. 6, 87775 Salgen

Die Firma Kerler Energie KG betreibt auf den o. g. Grundstücken eine immissionsschutzrechtlich geneh-
migte Biogasanlage. Die Anlage liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich (§ 35 Baugesetzbuch -
BauGB). Die Betreiberin beantragte am 27.07.2023 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die
wesentliche Änderung der Verbrennungsmotoranlage zum Einsatz von Biogas durch die Errichtung und
den Betrieb einer Biogasaufbereitungsanlage (inkl. Biogasvorbereitungseinheit und regenerativen ther-
mischen Oxidationsanlage).

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein vereinfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit Nr. 1.16
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) durch.

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht generell vorgeschrieben. Über deren Er-
fordernis ist aber durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (§ 9 Abs. 3 und 4 i. V. m. § 7 Abs. 1
UVPG i.V.m. Nr. 1.11.2.1 der Anlage 1 zum UVPG) zu entscheiden. Das Landratsamt Unterallgäu führte die
erforderliche allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durch.

An der Vorprüfung wurden die Bereiche Baurecht, Bodenschutz und Naturschutz, der Umweltschutzinge-
nieur sowie die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes Unterallgäu und das Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Mindelheim, Bereich Forsten, beteiligt.

Die allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum
UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu
berücksichtigen wären.

Bei der Vorprüfung berücksichtigt die Behörde, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch
Merkmale des Vorhabens oder des Standorts oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensicht-
lich ausgeschlossen werden.

Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten sind. Es bedarf deshalb keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 9 Abs. 2 und 4 i. V. m. § 7 Abs. 1
Satz 3 UVPG).

Die näheren Gründe für diese Feststellung sind im Aktenvermerk vom 12.10.2023, Az.: 31 - 1711.0/2,
angeführt. Dieser kann beim Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Immissionsschutz, Abfallrecht, Boden-
schutz, Zimmer 316, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim, eingesehen werden.

Diese Feststellung wird entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG bekannt gegeben und ist nicht selbständig anfecht-
bar (§ 5 Abs. 3 UVPG).
Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens geprüft.

Mindelheim, 19. Oktober 2023
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Pfaffenhausen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bay. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Schulverband Pfaffenhausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt, er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.029.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 487.500 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. VERWALTUNGSUMLAGE

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf 694.500 €.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Verbandsschülerzahl nach dem
Stand vom 01.10.2022 festgesetzt auf 454.
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Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 1.530 €.

Die Verwaltungsumlage je Mitgliedsgemeinde beträgt:

Markt Pfaffenhausen 166 253.980 €
Gemeinde Salgen 67 102.510 €
Gemeinde Breitenbrunn 146 223.380 €
Gemeinde Oberrieden 75 114.750 €

2. INVESTITIONSUMLAGE

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf 177.000 €.

Dieser unbedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandschüler auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt.

Für die Berechnung der Vermögensumlagen wird die maßgebende Verbandsschülerzahl nach dem
Stand vom 01.10.2022 auf 454 festgesetzt.

Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler 390 €.

Die Investitionsumlage je Mitgliedsgemeinde beträgt:

Markt Pfaffenhausen 166 64.740 €
Gemeinde Salgen 67 26.130 €
Gemeinde Breitenbrunn 146 56.940 €
Gemeinde Oberrieden 75 29.250 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 80.000 €.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Pfaffenhausen, 6. März 2023
SCHULVERBAND PFAFFENHAUSEN

Thomas Leinauer
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wurde mit Schreiben vom
22.03.2023 des Landratsamt Unterallgäu, Gesch.-Nr. 24 - 9410.0 genehmigt.
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III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gem. Art. 41 KommZG u. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tag nach
dieser Bekanntmachung an für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Verwaltungsgemeinschaft Pfaf-
fenhausen (Zimmer 004) während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes „Interkommunaler Gewerbepark Pfaffenhausen-Salgen“,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund von § 14 der Verbandssatzung und § 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 61 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 86.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 376.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Betriebskostenumlage beträgt 86.500 € und entfällt mit 45.500 € auf den Markt Pfaffenhausen und
mit 41.000 € auf die Gemeinde Salgen.

Eine Vermögensumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird festgesetzt auf 20.000 €.
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§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Pfaffenhausen, 20. Juli 2023
ZWECKVERBAND „INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK PFAFFENHAUSEN-SALGEN“

Roland Hämmerle
Stellvertretender Zweckverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wurde mit Schreiben vom
14.08.2023 des Landratsamtes Unterallgäu, Gesch.-Nr. 24 - 9410.0 genehmigt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gem. Art. 41 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO vom Tag nach
dieser Bekanntmachung an für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Verwaltungsgemeinschaft Pfaf-
fenhausen (Zimmer 004) während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gemeinden Breitenbrunn

und Pfaffenhausen für den Ortsteil Weilbach, Landkreis Unterallgäu,
für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der §§ 16, 17 und 18 der Verbandssatzung und § 41 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband
folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 257.500 €

und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.319.000 €

ab.
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 1.250.000,00 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Breitenbrunn, 3. Juli 2023
ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDEN BREITENBRUNN UND PFAFFENHAUSEN

Erwin Hefele
Zweckverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtigen Bestandteile (Kreditaufnahmen) und wurde mit
Schreiben vom 06.07.2023 des Landratsamtes Unterallgäu, Gesch.-Nr. 24 - 9410.0 genehmigt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gem. Art. 41 KommZG u. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tag nach
dieser Bekanntmachung an für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Verwaltungsgemeinschaft Pfaf-
fenhausen (Zimmer 004) während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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Nachruf

Mit tiefer Trauer erfüllte uns die Nachricht, dass

Herr Jürgen Courage

verstorben ist.

Herr Courage war vom 01.01.1992 bis 31.01.2018 beim Landrat-
samt Unterallgäu zuletzt als Mitarbeiter im Bereich Zentraler
Service und Kurierdienst tätig.
Zusätzlich hat er die Aufgaben als Schwerbehindertenvertreter
übernommen.

Seine freundliche und hilfsbereite Art wurde von allen sehr ge-
schätzt.

Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Mindelheim, 26. Oktober 2023

LANDKREIS UNTERALLGÄU DER PERSONALRAT

Alex Eder Edgar Putz
Landrat Vorsitzender
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INHALTSVERZEICHNIS Seite

Nachruf 243

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales 245

Immissionsschutz;
Genehmigungsverfahren nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum Mahlen von Futtermitteln
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 2568, 2568/1, 2568/3, 2568/4, 2569, 2569/4 und 2569/5
der Gemarkung Mindelheim durch die Firma A. H. W. - Grundbesitz- und
Verwaltungsgesellschaft m. b. H., Bahnhofstr. 29 a - c, 87719 Mindelheim;
Aufhebung des Erörterungstermins 246

BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales

Am Montag, den 13.11.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Personal und So-
ziales statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Personalbedarf im Sachgebiet 12 - Soziales, Senioren - im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 31. Oktober 2023
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31 - 1711.0/2

Immissionsschutz;
Genehmigungsverfahren nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zum Mahlen von Futtermitteln
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 2568, 2568/1, 2568/3, 2568/4, 2569, 2569/4 und 2569/5

der Gemarkung Mindelheim durch die Firma A. H. W. - Grundbesitz- und
Verwaltungsgesellschaft m. b. H., Bahnhofstr. 29 a - c, 87719 Mindelheim;

Aufhebung des Erörterungstermins

Die Firma A. H. W. - Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft m. b. H., Bahnhofstr. 29 a - c, 87719 Min-
delheim, beantragte am 10.05.2023 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 BImSchG
i.V.m. Ziffern 7.21 und 9.11.2 des Anhang 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
(4. BImSchV) für die Errichtung und den Betrieb der o. g. Anlage.

Das Landratsamt Unterallgäu führt ein förmliches Genehmigungsverfahren durch. Die Öffentlichkeit
wurde nach § 10 Abs. 3 und 4 BImSchG sowie den entsprechenden Vorschriften der Verordnung über das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) an dem Verfahren beteiligt.

Der auf den 14. November 2023, Beginn 9:00 Uhr, im Landratsamt Unterallgäu, Bad Wörishofer Str. 33,
87719 Mindelheim, anberaumte Erörterungstermin wird aufgehoben.

Gegen das Vorhaben wurden Einwendungen erhoben, die nach Einschätzung der Immissionsschutzbe-
hörde des Landratsamtes Unterallgäu keiner Erörterung bedürfen, § 16 Abs. 1 Nr. 4 der 9. BImSchV.

Die nicht selbständig anfechtbare Entscheidung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben (§ 12 Abs. 1
Satz 5 der 9. BImSchV).

Mindelheim, 2. November 2023

Alex Eder
Landrat
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Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus 247

Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Landkreises Unterallgäu
für das Haushaltsjahr 2023 248

Kraftloserklärung einer Sparurkunde 249

BL - 014

Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus

Am Montag, den 20.11.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Tourismus statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Informationen zu Aktivitäten der Allgäu GmbH im Geschäftsbereich Standort

2 Informationen zur wirtschaftlichen Situation im Landkreis Unterallgäu

3 Weiterentwicklung Existenzgründerzentrum in Memmingen;
Finanzierungsbeteiligung durch den Landkreis

4 Allgäuer Genusstage und Weiterentwicklung;
Modellregionenwettbewerb Projekt "MAHLZEIT Allgäu"
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5 Informationen zur Lokalen Entwicklungsstrategie 2023 - 2027;
Förderprogramm LEADER 2023 - 2027

6 Haushaltsplan 2024 des Landkreises Unterallgäu;
Vorberatung des Bereichs Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Mindelheim, 7. November 2023

24 - 9241

Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Landkreises Unterallgäu
für das Haushaltsjahr 2023

Nachstehend werden die Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Landkreises Unterallgäu für das Haus-
haltsjahr 2023 bekannt gegeben:

Nr. Gemeinde
Grundsteuer Gewerbe-

steuer Nr. Gemeinde
Grundsteuer Gewerbe-

steuerA B A B

1. Amberg 320 320 320 27. Lautrach 340 330 330

2. Apfeltrach 350 340 310 28. Legau 340 350 310

3. Babenhausen 370 370 310 29. Markt Rettenbach 390 390 320

4. Bad Grönenbach 300 300 310 30. Markt Wald 450 450 320

5. Bad Wörishofen 330 330 240 31. Memmingerberg 310 310 295

6. Benningen 330 360 310 32. Mindelheim 335 335 315

7. Böhen 350 350 330 33. Niederrieden 360 330 300

8. Boos 340 330 300 34. Oberrieden 350 330 300

9. Breitenbrunn 400 330 315 35. Oberschönegg 310 295 275

10. Buxheim 320 310 330 36. Ottobeuren 330 400 325

11. Dirlewang 430 430 300 37. Pfaffenhausen 330 330 310

12. Egg a.d. Günz 350 320 310 38. Pleß 420 380 350

13. Eppishausen 450 380 300 39. Rammingen 300 300 290

14. Erkheim 345 330 325 40. Salgen 380 350 300

15. Ettringen 330 330 320 41. Sontheim 390 390 330

16. Fellheim 340 310 295 42. Stetten 330 370 290

17. Hawangen 380 380 300 43. Trunkelsberg 380 380 350

18. Heimertingen 290 280 300 44. Türkheim 300 300 280

19. Holzgünz 350 350 300 45. Tussenhausen 360 340 300

20. Kammlach 350 325 325 46. Ungerhausen 350 350 280

21. Kettershausen 350 310 310 47. Unteregg 400 400 330
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Nr. Gemeinde
Grundsteuer Gewerbe-

steuer Nr. Gemeinde
Grundsteuer Gewerbe-

steuerA B A B

22. Kirchhaslach 600 350 350 48. Westerheim 355 330 320

23. Kirchheim 400 380 315 49. Wiedergeltingen 310 310 310

24. Kronburg 330 330 330 50. Winterrieden 350 330 310

25. Lachen 360 360 340 51. Wolfertschwenden 220 230 230

26. Lauben 450 420 320 52. Woringen 330 330 290

Mindelheim, 8. November 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 219 486 945

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 6. November 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat
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für das Haushaltsjahr 2023 254

11 - 014

Öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Am Montag, den 27.11.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses
statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Jugendhilfeplanung;
Fortschreibung des Teilplans Jugendarbeit - Schwerpunkt „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
§ 14 SGB VIII“

2 Änderung des Grundlagenvertrages zwischen dem Landkreis und dem Kreisjugendring Unterallgäu;
Aufstockung der Wochenstunden für die Medienpädagogik
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3 Vollzeitpflege nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII);
Erhöhung der Pauschale für zusätzliche Leistungen für junge Menschen

4 Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) an der Mittelschule Türkheim;
Information über eine dringliche Anordnung des Landrats am 27.07.2023

5 Haushaltsplanentwurf des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2024
sowie die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027;
Vorberatung des Bereichs Jugendhilfe (AOD 0008)

Mindelheim, 13. November 2023

54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich der Weihnachtsfeiertage (25.12.2023 und 26.12.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Montag
25.12.2023

Dienstag
26.12.2023

Mittwoch
27.12.2023

Donnerstag
28.12.2023

Freitag
29.12.2023

vorverlegt
verlegt
auf

Samstag
23.12.2023

Mittwoch
27.12.2023

Donnerstag
28.12.2023

Freitag
29.12.2023

Samstag
30.12.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 13. November 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Legau,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Schulverband Legau folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 631.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 515.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) VERWALTUNGSUMLAGE

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 477.450,00 € festgesetzt und wie folgt auf-
geteilt:

a) Sonstiger nicht gedeckter Aufwand (Verwaltungsumlage) 373.000,00 €

b) Durch staatliche Zuwendungen nicht gedeckte Schülerbeförderungskosten 104.450,00 €
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Zu a)

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Aufwand in Höhe von 373.000,00 € wird nach der Zahl
der Verbandsschüler der Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes Legau (Art. 9 Abs. 5 Sätze 1 und 2
BaySchFG) nach dem Stand vom 01.10.2022 umgelegt:

Gemeinde Kronburg 19 Schüler 36.343,59 €
Gemeinde Lautrach 13 Schüler 24.866,67 €
Markt Legau 163 Schüler 311.789,74 €

195 Schüler 373.000,00 €

Umlage je Schüler 1.912,82 €

Zu b)

Die durch staatliche Zuwendung nicht gedeckten Schülerbeförderungskosten in Höhe von
104.450,00 € werden nach der Zahl der beförderten Schüler der Gemeinden nach dem Stand vom
01.10.2022 umgelegt (Art. 9 Abs. 5 Satz 2 BaySchFG).

Gemeinde Kronburg 61 Schüler 33.890,69 €
Gemeinde Lautrach 58 Schüler 32.223,94 €
Markt Legau 69 Schüler   38.335,37 €

188 Schüler 104.450,00 €

Umlage je Schüler 555,59 €

(2) INVESTITIONSUMLAGE

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 279.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl
der Verbandsschüler der Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes Legau (Art. 9 Abs. 5 Sätze 1 und 2
BaySchFG) nach dem Stand vom 01.10.2022 umgelegt (Investitionsumlage).

Gemeinde Kronburg 19 Schüler 27.184,62 €
Gemeinde Lautrach 13 Schüler 18.600,00 €
Markt Legau 163 Schüler 233.215,38 €

195 Schüler 279.000,00 €

Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom
01.10.2022 auf 195 Verbandsschüler festgesetzt.

Investitionsumlage je Schüler 1.430,77 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 50.000 € festgesetzt.
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§ 6

Die Verwaltungsumlage ist mit jeweils 25 v.H. des Jahresbetrages zu folgenden Terminen fällig:

15.01.2023
15.04.2023
15.07.2023
15.10.2023

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Legau, 9. November 2023
SCHULVERBAND LEGAU

Franz Abele
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 71 Abs. 2 (Kreditaufnahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflich-
tungsermächtigungen) der Gemeindeordnung (GO) genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V.m. Art. 40 KommZG in der Zeit vom 09.11.2023 bis
einschließlich 30.11.2023, die Haushaltssatzung gemäß § 4 Satz 1 der Bekanntmachungsverordnung und
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 26 GO während des ganzen Jahres bei der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel, Marktplatz 1, 87764 Legau, Zimmer 18, zur Einsicht auf.

24 - 9410.0

1. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes
„Interkommunaler Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“

für das Haushaltsjahr 2023

I.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung vom
23.02.2023 beschlossen.

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 14 der
Verbandssatzung i.V.m. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband „Interkommunaler
Gewerbepark A 96 Bad Wörishofen/Allgäu“ folgende Nachtragshaushaltssatzung:
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§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; dadurch
werden
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
von 800.000 € um 1.350.000 € erhöht und damit auf 2.150.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen bleiben unberührt.

§ 4

Die Umlage zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten (Verwaltungskostenumlage) sowie die Umlage
zur Finanzierung der Investitionskosten (Investitionskostenumlage) bleibt unberührt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
bleibt unberührt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Bad Wörishofen, 24. Februar 2023
ZWECKVERBAND „INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK A 96 BAD WÖRISHOFEN/ALLGÄU”

Stefan Welzel
Verbandsvorsitzender

II.

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung mit Schreiben vom
24.02.2023 erteilt.
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III.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) i.V.m. § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt Bad Wörishofen, Bgm.-Ledermann-
Str. 1, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit.

Alex Eder
Landrat
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Öffentliche Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, den 04.12.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Kreisausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Bericht über die Jahresabschlüsse 2022 der Kreis-Seniorenwohnheime

2 Jahresrechnung des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2022;
a) Bericht des Kreiskämmerers über die Jahresrechnung 2022 des Landkreises Unterallgäu
b) Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die örtliche Rechnungsprüfung

der Jahresrechnung 2022
c) Feststellung der Jahresrechnung des Landkreises und der Jahresabschlüsse der Kreis-Senioren-

wohnheime
d) Entlastung nach Art. 88 Abs. 3 LKrO
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3 EDV-Anlage - Erwerb von Hard- und Software;
überplanmäßige Ausgaben

4 Hauptverwaltung - Vordrucke der Bundesdruckerei und Stellenanzeigen;
überplanmäßige Ausgaben

5 Brief des Landrats an Bundeskanzler Scholz zur Asylsituation im Landkreis Unterallgäu; Antrag der
AfD-Fraktion im Kreistag Unterallgäu

6 Errichtung einer Notunterkunft für Asylbewerber auf dem Besucherparkplatz des Landratsamts;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Mindelheim, den 21. November 2023

54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich der Feiertage Neujahr (01.01.2024)

und Hl. 3 Könige (06.01.2024)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Montag
01.01.2024

Dienstag
02.01.2024

Mittwoch
03.01.2024

Donnerstag
04.01.2024

Freitag
05.01.2024

verlegt
auf

Dienstag
02.01.2024

Mittwoch
03.01.2024

Donnerstag
04.01.2024

Freitag
05.01.2024

Montag
08.01.2024

Normaler
Abfuhrtag

Montag
08.01.2024

Dienstag
09.01.2024

Mittwoch
10.01.2024

Donnerstag
11.01.2024

Freitag
12.01.2024

verlegt
auf

Dienstag
09.01.2024

Mittwoch
10.01.2024

Donnerstag
11.01.2024

Freitag
12.01.2024

Samstag
13.01.2024

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 20. November 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 8 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft
Ottobeuren folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und in den Ausgaben auf 6.144.150 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und in den Ausgaben auf 2.141.150 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 0 € festgesetzt.

§ 4

(1) Verwaltungsumlage ohne Kläranlage und Schulen:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt (ohne Kläranlage und Schulen) wird auf 2.216.500 € festge-
setzt.

2. Für die Berechnung dieser Umlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom
30.06.2022 (der Einwohnerstand lag zum 17.11.2022 noch nicht vor). Der Einwohnerstand zum
31.12.2021 betrug:

Markt Ottobeuren 8.594
Gemeinde Hawangen 1.307
Gemeinde Böhen    800

Gesamt: 10.701

 (Die Berechnung der Umlage erfolgt mit den Einwohnerwerten vom 30.06.2022).
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(2) Die Umlagen für die Schulen

a) 1.134.300,00 € Verwaltungsumlage

b) 1.169.700,00 € Schuldendienstumlage

 Die Umlagen werden nach den Schülerzahlen der Verbandsschüler zum Stand 01.10.2022 wie
folgt aufgeteilt:

Schüler Vw-Umlage Schuldendienst insgesamt
Markt Ottobeuren 450 916.400,36 € 945.000,00 € 1.861.400,36 €
Gemeinde Hawangen 58 118.113,82 € 121.800,00 € 239.913,82 €
Gemeinde Böhen    49    99.785,82 € 102.900,00 €    202.685,82 €

Gesamt: 557 1.134.300,00 € 1.169.700,00 € 2.304.000,00 €

(3) Die Umlagen für die Kläranlage

Die Gesamtumlagen werden auf insgesamt 1.104.400,00 € festgesetzt und wie folgt auf Verwal-
tungs-, Investition- und Schuldendienstumlage aufgeteilt.

a) Verwaltungsumlage für die Kläranlage:

 Die Verwaltungsumlage wird vorläufig auf 681.900,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Markt Ottobeuren 59,20 % 403.684,80 €
Gemeinde Hawangen 38,70 % 263.895,30 €
Gemeinde Böhen 2,10 %   14.319,90 €

Summe: 681.900,00 €

b) Investitionsumlage für die Kläranlage

Die Investitionsumlage wird vorläufig auf 345.000,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Markt Ottobeuren 59,20 % 204.240,00 €
Gemeinde Hawangen 38,70 % 133.515,00 €
Gemeinde Böhen 2,10 %   7.245,00 €

Summe: 345.000,00 €

c) Schuldendienstumlage für die Kläranlage

Die Investitionsumlage wird vorläufig auf 77.500,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Markt Ottobeuren 59,20 % 45.880,00 €
Gemeinde Hawangen 38,70 % 29.992,50 €
Gemeinde Böhen 2,10 %   1.627,50 €

Summe: 77.500,00 €

Grundlage für die vorläufige Verwaltungs-, Investitions-, und Schuldendienstumlage ist der Schlüssel
der Kostenaufteilung der Abrechnung des Vorjahres. Die Erhebung der Vorausleistung erfolgt mittels
Einwohnergleichwerten (= Kontingent), der Schmutzfracht und der Wassermenge. Die Abrechnung
erfolgt nach Vorlage des Rechnungsergebnisses 2023.
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Ottobeuren, 19. Dezember 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT OTTOBEUREN

Fries
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Das Landratsamt Unterallgäu hat mit Schreiben vom 14.12.2022, Gz.: 24 - 9410.0 mitgeteilt, dass die vor-
gelegte Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile gemäß Art. 71 Abs. 2 (Kreditauf-
nahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflichtungsermächtigungen) GO enthält.

III.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren/Kämmerei in Ottobeuren, Markt-
platz 6, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für künstliche Besamung der Haustiere Mindelheim,

Landkreis Unterallgäu, für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

I.

Aufgrund der Art 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 wird hiermit festgesetzt, im

2023 2024

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.100 € 6.100 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.400 € 3.400 €
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§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Eine Betriebskostenumlage und Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 1.500 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Salgen, 5. Mai 2023
ZWECKVERBAND FÜR KÜNSTLICHE BESAMUNG DER HAUSTIERE MINDELHEIM

Stefan Brecheisen
Geschäftsführer des Zweckverbandes für künstliche Besamung

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 41 KommZG vom Tage dieser Bekanntmachung an
eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in der Hauptstr. 26, 87775 Salgen zur Ein-
sichtnahme bereit.

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung

Am Montag, den 11.12.2023, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nah-
verkehr und Verkehrsvernetzung statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Erweiterung Flexibus-Knoten Mindelheim-Dirlewang-Kammlach um den Markt Tussenhausen

2 ÖPNV-Modellprojekt MUT 2.0

3 Verlängerung der allgemeinen Vorschrift über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich
Ermäßigungsticket als Höchsttarif

4 Antrag der SPD/FDP Fraktion vom 01.09.2022 zum Thema „Förderung des Carsharings im Unterallgäu
im Rahmen des Mobilitätskonzepts“

5 Reaktivierung der Staudenbahn; Potentialgutachten und Neuausrichtung des ÖPNV im östlichen
Landkreis

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, den 28. November 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2024

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40, 41 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung
(GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.144.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben auf 225.000 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

1) VERWALTUNGSUMLAGE

1. Festsetzung

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 601.575 € festgesetzt und
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand
vom 30.06.2023 wie folgt festgesetzt:

Markt Dirlewang 2.292 Einwohner
Gemeinde Apfeltrach 1.009 Einwohner
Gemeinde Stetten 1.433 Einwohner
Gemeinde Unteregg 1.436 Einwohner
Gesamt 6.170 Einwohner
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Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 97,50 € festgesetzt.

2. Umlageschuld

Die Umlageschuld beträgt nach Ziffer 1 insgesamt für

Markt Dirlewang 223.470,00 €
Gemeinde Apfeltrach 98.377,50 €
emeinde Stetten 139.717,50 €
Gemeinde Unteregg 140.010,00 €

2) INVESTITIONSUMLAGE

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 75.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Dirlewang, 27. November 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT DIRLEWANG

Mayer
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO wäh-
rend der gesamten Zeit ihrer Wirksamkeit in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang,
Zimmer 15, zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Alex Eder
Landrat
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Sitzung des Kreistags

Am Montag, den 18.12.2023, um 09:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Kreistags statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Brief des Landrats an Bundeskanzler Scholz zur Asylsituation im Landkreis Unterallgäu; Antrag der
AfD-Fraktion im Kreistag Unterallgäu

2 Bericht über die Jahresabschlüsse 2022 der Kreis-Seniorenwohnheime

3 Jahresrechnung des Landkreises Unterallgäu für das Haushaltsjahr 2022;

a) Bericht des Kreiskämmerers über die Jahresrechnung 2022 des Landkreises Unterallgäu
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b) Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die örtliche Rechnungsprü-
fung der Jahresrechnung 2022

c) Feststellung der Jahresrechnung des Landkreises und der Jahresabschlüsse der Kreis-Senioren-
wohnheime

d) Entlastung nach Art. 88 Abs. 3 LKrO

4 Beteiligungsbericht 2022 des Landkreises Unterallgäu

Mindelheim, den 6. Dezember 2023

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Z 3 - 64551

Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal

Am Dienstag, 12.12.2023, um 14:30 Uhr findet im Haus des Gastes - Kursaal, Marktplatz 14, Ottobeuren
eine Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günztal statt.

T a g e s o r d n u n g :

1. Genehmigung der Niederschrift Nr. 12 vom 27.06.2023

2. Haushaltsplanung 2024 mit Erlass der Haushaltssatzung

3. HRB Eldern - Bericht erster Einstau am 14.11.2023

4. Hochwasserrückhaltebecken Engetried - Sachstandsbericht

5. Hochwasserrückhaltebecken Frechenrieden - Sachstandsbericht

6. Hochwasserrückhaltebecken Westerheim - Sachstandsbericht

7. Hochwasserrückhaltebecken Sontheim - Sachstandsbericht

8. Hochwasserrückhaltebecken Babenhausen - Fertigstellung und Bericht Drosselung Mühlkanal

9. Verschiedenes

Ottobeuren, 4. Dezember 2023
ZWECKVERBAND HOCHWASSERSCHUTZ GÜNZTAL

German Fries
Zweckverbandsvorsitzender
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24 - 027

Zweckvereinbarung über die Versorgung der Grundstücke FlNrn. 224 und 226
der Gemarkung Kirchdorf mit Trink- und Brauchwasser sowie die Abwasserbeseitigung

Zweckvereinbarung

gemäß Art. 7 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I),

zuletzt geändert durch § 8 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586)

zwischen

der Stadt Bad Wörishofen,
Bürgermeister-Ledermann-Straße 1, Bad Wörishofen,

vertreten durch Herrn Ersten Bürgermeister Stefan Welzel,

und dem

Markt Türkheim
Maximilian-Philipp-Str. 32, Türkheim

vertreten durch Herrn Ersten Bürgermeister Christian Kähler

über die Versorgung der Grundstücke FlNrn. 224 und 226 der Gemarkung Kirchdorf
mit Trink- und Brauchwasser sowie die Abwasserbeseitigung.

Präambel:

Die Stadt Bad Wörishofen hat für die Grundstücke FlNrn. 224 und 226, Gemarkung Kirchdorf einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Gewerbegebiet - Westlich Rasthof Unterallgäu“ aufgestellt.

Ursprünglich war vorgesehen, auf diesen Grundstücken eine Kühl- und Lagerhalle, Produktionsgebäude
mit Nebenräumen sowie Büroräume für einen fleischverarbeitenden Betrieb zu errichten. In dem zur Um-
setzung des Projektes geschlossenen Durchführungsvertrag und den dazugehörigen Sondervereinbarun-
gen war ursprünglich vorgesehen, dass der Vorhabenträger auf eigene Kosten eine Abwasserdruckleitung
von den Vorhabengrundstücken FlNrn. 224 und 226 bis zum Zulaufsammler der städt. Kläranlage der Stadt
Bad Wörishofen errichtet, sowie eine Trinkwasserdruckleitung vom Vorhabengrundstück bis zum Haus-
anschluss der städt. Kläranlage.

Der aktuelle Eigentümer der Grundstücke FlNrn. 224 und 226, Gemarkung Kirchdorf, die Fa. Newco 224
GmbH & Co. KG, Kaufbeuren, beabsichtigt auf diesen Grundstücken die Erweiterung seines Transport-
und Logistikbetriebs. Die Stadt Bad Wörishofen führt hierfür aktuell eine Bauleitplanverfahren für die Auf-
stellung eines Angebotsbebauungsplans auf. Dieser sieht eine Erschließung der Baugrundstücke über den
Stammbetrieb der Fa. Finsterwalder auf FlNr. 4273, Gemarkung Türkheim, vor.

Der Markt Türkheim ist bereit, die Abwasserbeseitigung und die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser
für die Grundstücke FlNrn. 224 und 226 der Gemarkung Kirchdorf zu übernehmen. Die Stadt Bad Wörish-
ofen ist bereit diese Aufgaben und damit verbundenen Befugnisse an den Markt Türkheim zu übertragen.
Dies vorausgeschickt, schließen die Stadt Bad Wörishofen und der Markt Türkheim die nachfolgende
Zweckvereinbarung.
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§ 1
Aufgaben- und Befugnisübertragung

(1) Die Stadt Bad Wörishofen überträgt an den Markt Türkheim für die Grundstücke FlNrn. 224 und 226,
Gemarkung Kirchdorf die Erfüllung folgender Aufgaben (Art. 7 Abs. 2 KommZG):

a) die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, ausgenommen Löschwasser (vgl. Abs. 4),
b) die Beseitigung des Abwassers, ausgenommen Niederschlagswasser, welches von bebauten

oder befestigten Flächen dieser Grundstücke abfließt.

(2) Die zur Erfüllung der in Abs. 1 genannten Aufgaben erforderlichen Befugnisse gehen auf den Markt
Türkheim über (Art. 8 Abs. 1 KommZG). Dem Markt Türkheim wird ergänzend auch das Recht über-
tragen, die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderliche Satzungen zur Benutzung der Wasserversor-
gungsanlage und Entwässerungsanlage zu regeln (Art. 11 Abs. 1 S. 1 KommZG).

(3) Mit Wirksamwerden dieser Zweckvereinbarung finden

a) die Satzung über die öffentliche Wasserversorgungsanlage des Marktes Türkheim (Wasserabga-
besatzung -WAS-) in der jeweils geltenden Fassung,

b) die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Marktes Türkheim in der je-
weils geltenden Fassung,

c) die Satzung über die öffentliche Entwässerungsanlage des Marktes Türkheim (Entwässerungs-
satzung -EWS-) in der jeweils geltenden Fassung,

d) die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Marktes Türkheim in der je-
weils geltenden Fassung

bzw. die an deren Stelle tretenden Rechtsvorschriften auf den Grundstücken FlNrn. 224 und 226 der
Gemarkung Kirchdorf Anwendung.

(4) Nicht Teil der Aufgaben- und Befugnisübertragung ist die Versorgung mit Löschwasser sowie die Ent-
sorgung des Niederschlagswassers. Die Löschwasserversorgung und die Niederschlagswasserentsor-
gung ist durch den Vorhabenträger selbst sicher zu stellen. Eine entsprechende Verpflichtung wird
die Stadt Bad Wörishofen dem Vorhabenträger im Ausführungsvertrag auferlegen.

§ 2
Stellungnahme zu Bauanträgen

(1) Im Rahmen der Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauanträgen für Vorhaben
auf FlNrn. 224 und 226, Gemarkung Kirchdorf gemäß Art. 64 Bayerische Bauordnung (BayBO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert
durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371), verpflichtet sich die Stadt Bad
Wörishofen bezüglich der ausreichenden Erschließung das Einvernehmen mit dem Markt Türkheim
herzustellen.

(2) Die Stadt Bad Wörishofen verpflichtet sich, in dem städtebaulichen Ausführungsvertrag, den sie mit
dem heutigen Eigentümer der FlNrn. 224 und 226, Gemarkung Kirchdorf, schließt, diesen dazu zu
verpflichten, die Erschließungsanlagen mit dem Markt Türkheim abzustimmen.
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§ 3
Beiträge, Gebühren, Ersatzleistungen

(1) Der Markt Türkheim erhebt für den Anschluss der Grundstücke FlNrn. 224 und 226, Gemarkung Kirch-
dorf an die öffentliche Entwässerungsanlage und die öffentliche Wasserversorgungsanlage die sat-
zungsgemäßen Herstellungsbeiträge nach den geltenden Beitrags- und Gebührensatzungen des
Marktes Türkheim.

(2) Der Markt Türkheim erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Entwässerungsanlage und der
öffentlichen Wasserversorgungsanlage die satzungsgemäßen Gebühren entsprechend den gelten-
den Beitrags- und Gebührensatzungen des Marktes Türkheim.

§ 4
Laufzeit, Kündigung

(1) Die Zweckvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von jedem der Beteiligten
mit einer Frist von fünf Jahren zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens jedoch
zum 01.01.2044.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt (Art. 14 Abs. 3
Satz 2 KommZG).

§ 5
Salvatorische Klausel, Genehmigungspflicht, Streitigkeit

(1) Änderung und Ergänzungen der Zweckvereinbarung bedürfen der Schriftform. Nebenabreden beste-
hen nicht.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmung berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser
Zweckvereinbarung nicht. Die Vereinbarungsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen
durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der Vereinbarung rechtlich und wirtschaftlich ent-
sprechen. Dies gilt auch für Regelungslücken.

(3) Die Zweckvereinbarung unterliegt der Genehmigungspflicht gemäß Art. 12 Abs. 2 S. 1 KommZG Dies
gilt auch für die Änderung und Aufhebung der Zweckvereinbarung.

(4) Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Beteiligten aus der Zweckvereinbarung findet Art. 53
KommZG Anwendung.

§ 6
Inkrafttreten

Die Zweckvereinbarung tritt am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft (Art. 13 Abs. 1
KommZG).

Türkheim, den 23. November 2023 Bad Wörishofen, den 16. November 2023
MARKT TÜRKHEIM STADT BAD WÖRISHOFEN

Christian Kähler Stefan Welzel
Erster Bürgermeister Erster Bürgermeister
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24 - 8633.1

5. Änderungssatzung
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gemeinden Breitenbrunn
und Pfaffenhausen (OT Weilbach) (BGS/WAS)

Vom 28.11.2023

Aufgrund des Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Breitenbrunn folgende
5. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Gemeinden Breitenbrunn und Pfaffenhausen (OT Weilbach) (BGS/WAS):

§ 1
Änderungen

(1) „§ 6 Beitragssatz“ erhält folgende Fassung:
Der Beitrag beträgt

a) pro qm Grundstücksfläche 1,10 € / m²
b) pro qm Geschossfläche 6,00 € / m²

(2) „§ 10 Verbrauchsgebühr“, Absatz 3 erhält folgende neue Fassung:

Die Gebühr beträgt 1,04 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

(3) „§ 10 Verbrauchsgebühr“, Absatz 4, Satz 2 erhält folgende neue Fassung:

Die Gebühr für Bauwasser- und sonstige bewegliche Wasserentnahmestellen beträgt 10,00 € je an-
gefangenem Benutzungsmonat.

(4) „§ 11 Grundgebühr“, Absatz 2 erhält folgende neue Fassung:
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss

bis  Qn 2,5 m³/h 45,00 pro Jahr
ab  Qn 2,5 m³/h 90,00 pro Jahr

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung ab dem 01.01.2024 in Kraft.

Breitenbrunn, 28. November 2023
ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDEN BREITENBRUNN UND PFAFFENHAUSEN

Erwin Hefele
Zweckverbandsvorsitzender

Alex Eder
Landrat
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13 - 851

Allgemeinverfügung des Landkreises Unterallgäu
über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif;

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007)

Der Landkreis Unterallgäu erlässt folgende

A l  l  g  e m  e i  n v  e r  f  ü g  u n  g  :

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071)
des Landkreises Unterallgäu

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte „Deutschlandticket“
als digitales und deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über
das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen
mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen
attraktiven ÖPNV dar.
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligen-
dienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen ein attrak-
tives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem regulären
Deutschlandticket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getra-
gen.

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets
einschließlich des Ermäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV
nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder
allgemeiner Vorschriften zu regeln.

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1.
Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis Un-
terallgäu eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Unterallgäu tätigen Verkehrsunter-
nehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Aus-
gleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2024. Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zustän-
digkeitsgebiet des Landkreises Unterallgäu umgesetzt.

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EU-
ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).
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1. Rechtsgrundlagen
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 2 und Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung) sowie Artikel 3
Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Land-
kreis Unterallgäu die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als
Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von
Fahrgästen mit einem Deutschlandticket für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 2024.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung
2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.4)

öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, wäh-
rend der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 8) das Deutschlandticket im Sinne des
§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend
Ziffer 2.2 anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“).

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit ei-
nem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen ge-
mäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils gültigen Fassung (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten ent-
stehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht
zum Vertrieb; soweit vorhanden (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Ziffer 3.1) gelten diesbe-
züglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwi-
schen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. Die Verkehrsunterneh-
men sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt und
verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket
(vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnah-
men aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden
Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend
sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollum-
fänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießenden Einnahmen
abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteil-
sausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2024 überstei-
gende Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzulegen-
den Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Mo-
dellansatz und der Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunterneh-
men sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung er-
forderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei ent-
sprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie
haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung
des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den
bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kon-
trollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutsch-
landtickets sind einzuhalten.
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2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von Stu-
dierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten
Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hin-
blick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bun-
desweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundes-
weiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende
Ermäßigung in Bayern anzusetzen.

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Ge-
biet, für das der Landkreis Unterallgäu, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur
Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als zu-
ständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den
allgemeinen ÖPNV innehat.

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Umsetzungsvereinba-
rungen
3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr

auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Ver-
kehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich
etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allge-
meinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der
jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des
Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der
hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung
der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen so-
wie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen
Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift.

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können zur
Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen zwi-
schen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Unterallgäu abgeschlossen wer-
den. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichs-
leistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt wer-
den. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine eigenständige Tarifanerkennungspflichten o-
der Ausgleichsansprüche.

4. Ausgleichsleistungen
4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Aus-

gleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden fi-
nanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung
der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und der Situation mit Anwen-
dung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit je-
weils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfol-
genden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde
liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen
Grundsätzen zu regeln.

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.6
der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024.
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Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den Monaten Januar
2019 bis April 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahms-
weise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte
aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müs-
sen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket
und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen
für die Monate Januar 2024 bis April 2024 gegenüber dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres
2019 nach Nr. 5.4.1.1 Satz 8 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 erfolgt nicht, soweit
bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsveränderung durch die Nutzung von
entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten be-
reits berücksichtigt ist.

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ers-
ten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandti-
cket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzli-
chen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.7 erforderlich.

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8
der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahver-
kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln
vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 für das Jahr 2023; für die folgenden
Jahre gelten diese Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinie Deutschland-
ticket 2023 sowie ggf. weitergehender Vorgaben insbesondere des Bundes, des Freistaates Bay-
ern oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr entsprechend.

Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte des Jahres
2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung
von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind va-
lidierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim Nach-
weisverfahren validiert werden.

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 gewährten Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen
im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende
Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich:

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich nach § 45a
PBefG wird durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen erhalten
für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. Septem-
ber 2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach
dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit
zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese
Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033.

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am
1. Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei ent-
sprechender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Aus-
gleichsanspruch des Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Aus-
gleich wird bei Änderungen des Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum
Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge
sind gesondert auszuweisen. Näheres hierzu regelt Nr. 5.5.3..
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Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG ge-
währten Beträge wird dabei pauschaliert auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr
2019 ermittelt und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose ei-
ner linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen aus
dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer über das DTBY-Portal bei dem Auftraggeber
bis zum 1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen für das
Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 beschriebenen Verfah-
ren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die Berechnung der linien- bzw. linienbündelschar-
fen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Auftragneh-
mer und beantragt auf dieser Grundlage die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkehre im Zeitraum von
2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die Vorauszahlungen auf Grundlage der im
Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshöhe. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber eine valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Verfügung. Der Auf-
traggeber prüft diese Berechnung zusammen mit der zuständigen Regierung, insbesondere
unter Rückgriff auf die Zahl der Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler.

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in den Jahren 2023
oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, vom Aufgabenträger und der Regierung
geprüfte und bestätigte Berechnung des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs.
Diese greift insbesondere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Be-
standssicherung zurück.

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche Veränderungen
des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistungen wertan-
teilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner
Liniengenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift.

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erforderli-
chenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allgemei-
nen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.3.4 finden entsprechend Anwen-
dung.

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies
gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies
gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Unterallgäu oder Dritter, die für das Verkehrsunterneh-
men Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, ins-
besondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicher-
zustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt wer-
den. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistun-
gen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar
darzustellen.

4.1.3 Der Landkreis Unterallgäu kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsrege-
lungen treffen.

4.1.4 Die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets
ergibt sich aus der Differenz zwischen den nach Nr. 5.4.1.2 Satz 1 der Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets.
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4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den
finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Ver-
bindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vor-
schrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller
(positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung
des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten
und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Ge-
genüberstellung der Differenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Ziffer 4.1.
Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit
diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten
sich ebenfalls nach Ziffer 4.1.

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags
umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung
gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Ziffer 7 des Anhangs der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkompensation
gilt Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags zu gewährleisten.

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet
- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 des Anhangs der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung

(EG) Nr. 1370/2007 gilt Ziffer 4.3.4.

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Ziffer 6 des An-
hangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompen-
sationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen
Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist be-
grenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5,0 Prozent vom Umsatz für die
zugrundeliegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Das Verkehrsunternehmen stellt die für
die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung
und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermitt-
lung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur
maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall getroffen wer-
den. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind entsprechend Ziffer
4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen
müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Unterallgäu oder dessen Beauftragten zu-
gänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 5.8).
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Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindivi-
duelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der
Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschland-
ticket entsprechend Ziffer 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und
eigenwirtschaftlichen Verkehren jeweils bis zum 31. Januar des zweiten auf das abzurech-
nende Jahr folgenden Kalenderjahres vorzulegen.
Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maß-
gabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die
Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser
allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise ge-
samthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation
festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur
Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkom-
pensation zurückzuzahlen.

5. Darlegungs- und Nachweispflichten
5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser all-

gemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Aus-
gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift
erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormonat
alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets
einschließlich der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte
Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket
2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden
verpflichtet, die vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2024 an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket
2024 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Feb-
ruar 2024 zu melden. Die Meldung muss den von technischen Voraussetzungen entsprechen, die
von der in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 benannten Clearingstelle vorge-
geben werden. (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis Unterallgäu
erhält eine Abschrift der Meldung.

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Unterallgäu beim Freistaat Bayern am 30. September 2024
sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2024 vorzulegen:
- Berechnungen bzw. eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen ent-

sprechen den im DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode;
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den im DTBY Por-

tal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie weitere begründete
Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht zur Verfügung
gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende
Daten selbst vorzulegen;
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- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY Portal zur
Verfügung gestellten Unterlagen und der Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszu-
weisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solidari-
schen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sol-
len diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden;

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entsprechend den im
DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und
Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen
solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo mög-
lich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden.

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2025 die
nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise:
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuwei-

sen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidari-
schen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen;
Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechtigungen offenzulegen

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nach-
weise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. So-
weit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der
jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2026 noch nicht vor-
liegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht
älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum
Nachreichen von Testaten nicht statt.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar bis April 2019 sind die nachfolgenden Daten und
Nachweise vorzulegen:
- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-

gangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist;
- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise

und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des
Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum
Januar 2019 bis April 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-
nate Januar bis April 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für die hochgerechne-
ten als auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betrags-
mäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen.

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2024 bis April 2024
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:
- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die

jeweilige Höhe des Tarifs;
- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder

es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der Be-
rechnung nach Ziffer 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutschland 2024 abgeleite-
ten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jewei-
ligen rechnerischen Tarifs;

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2025;
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- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern für
den Zeitraum Januar 2024 bis April 2024 und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des
Kalenderjahres 2019.

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf den Zeit-
raum von Januar 2024 bis April 2024 vorzulegen:
- die ermittelten, anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar

2024 bis April 2024;
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt aus-

zuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustel-
len;

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf An-
forderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der Ein-
nahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder aner-
kennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei
Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen
Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zustän-
digkeitsgebiet für die Monate Januar 2024 bis April 2024; sollte der Nachweis nicht frist-
gerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes
über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellst-
möglich nachzureichen;

- soweit Nr. 5.4.1.1 Satz 6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (Tarifdeckel) An-
wendung findet, ist eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnah-
men vorzulegen;

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt aus-
zuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien
Deutschland 2024 ausgeglichen werden;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungstickets
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese ausgeglichen werden;

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf
Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX;

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschrif-
ten;

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug
auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die
Monate Januar 2024 bis April 2024 ergeben;

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminderungen
aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen.

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die ge-
samte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. die gesamte Laufzeit der ei-
nem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:
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- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und
Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und
allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen
jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet;

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelder-
löse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-
schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Ver-
kehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstari-
fen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Ver-
kehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen;

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifs-
orte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personen-
kilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu
Grunde gelegt werden;

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Minderein-
nahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den
tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür
gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter
Ausgleich ausgeschlossen ist;

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 einschließlich
Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten An-
forderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten;

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten.

5.6 Der Landkreis Unterallgäu kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und
Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-Richtli-
nien Deutschland 2024 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen
der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Ziffern
5.2 bis 5.5 genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nach-
weise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende
Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zu-
rückzuzahlen.

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter Beach-
tung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in
der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung ge-
troffen werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im
Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden.

5.8 Der Landkreis Unterallgäu kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches
selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen
lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die
hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personen-
bezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils
geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden
diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen
Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Unterallgäu getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die
Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fris-
ten.
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6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen
6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Umsetzungsver-

einbarung nichts Abweichendes geregelt ist, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrsun-
ternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gem. Ziffer 6.22

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine
erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Aus-
gleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 29. Februar 2024 über
das DTBY Portal zu stellen. Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verant-
wortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der
Leistungen erforderlich ist.

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gewährt der Landkreis Unterall-
gäu Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßi-
gungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets
folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. Hierzu
ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe
der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Ver-
kehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Be-
treiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift
erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffer 6.1 und 6.3. Die endgültige Er-
mittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum Um-
gang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsun-
gen.

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
7.1 Der Landkreis Unterallgäu ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten

Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistungen
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit
den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts
nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. Die Erfüllung der Veröffent-
lichungspflicht ist bezogen auf diese allgemeine Vorschrift auf die Verkehrsverbund Mittelschwa-
ben GmbH (Verbundgesellschaft) übertragen. Die Veröffentlichung des Gesamtberichts erfolgt im
Internetauftritt der Verbundgesellschaft (www.vvm-online.de).

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allge-
meinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert wer-
den. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt
wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen ge-
machten Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten
8.1 Diese allgemeine Vorschrift gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises

Unterallgäu als bekanntgegeben. Die Verpflichtung nach den Ziffern 2.1, 2.2 und 2.3 tritt zum 01.
Januar 2024 in Kraft.
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8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 30. April 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens
über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024 wird auch nach dem Außerkraft-
treten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbe-
sondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchfüh-
rung der Schlussabrechnung durch den Landkreis Unterallgäu). Sie kann durch allgemeine Vor-
schrift verlängert, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden. Der Landkreis Unterallgäu wird
rechtzeitig in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern und den Verkehrsunternehmen über eine
Nachfolgeregelung dieser Allgemeinverfügung beraten bzw. die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um auch nach dem 30. April 2024 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung durch
die Verkehrsunternehmen sicherzustellen, solange das Deutschlandticket bundesweit anerkannt
werden soll.

8.3 Der Landkreis Unterallgäu kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur
Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder der
Freistaat Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen,
um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu
befriedigen. Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsanspruch mit Wir-
kung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.

Anlagen

Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistenden (Ermäßigungsticket)

Anlage 2: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und
Landesmitteln vom 16. November 2023 (Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024)

Anlage 3: Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je Verkehrsunter-
nehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Ausgleichs
nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch
einreichen.

Mindelheim, 14. Dezember 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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Anlage 1
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Anhang zu Anlage 1
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Anlage 2

Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und Landesmitteln

vom 16. November 2023

I. Hinweise und Erläuterungen

Die nachfolgenden Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 basiert auf den Muster-Richtlinien zum Ausgleich von Schä-
den im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023.

Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 06.11.2023 erstellt, dass die in 2023 und 2024 ent-
stehende Kostenunterdeckung paritätisch von Bund und Ländern bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mrd.
Euro ausgeglichen wird. Dabei soll sichergestellt werden, dass die nach Maßgabe der Musterrichtlinien
ermittelten Ausgleichsbeträge in voller Höhe ausgeglichen werden und eine mögliche Finanzierungslücke
über eine moderate Anhebung des Preises des Deutschlandtickets und die Gewinnung weiterer Kundin-
nen und Kunden geschlossen wird.

Die Musterrichtlinien regeln den Ausgleich für das gesamte Jahr 2024, um den Beteiligten Sicherheit in
Bezug auf die Ausgleichsparameter zu geben. Auf dieser Grundlage besteht auch eine gesicherte Gesamt-
finanzierung für den Zeitraum vom 1. Januar bis mindestens zum 30. April 2024 bei einem Preis des
Deutschlandtickets von 49 Euro pro Monat. Daher wird den Aufgabenträgern empfohlen, ihre Umset-
zungsregelungen vorerst bis Ende April zu befristen, da bis zu diesem Zeitpunkt auch Klarheit über mögli-
che Preisanpassungen beim Deutschlandticket besteht.

Auch für den Ausgleich für 2024 ist es erforderlich und sachgerecht, die Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums
der Geltung des Deutschlandtickets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu verwenden.

Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2023 folgende wesentliche Anpassungen vor-
genommen:
1. Auch für den Fall, dass die Länder von der Möglichkeit Gebrauch machen, die übergangsweise An-

wendung des Deutschlandtickettarifes bis zur Umsetzung durch die zuständigen Aufgabenträger lan-
desrechtlich durch eine Tarifvorgabe sicherzustellen, erfolgt der Ausgleich gegenüber den Verkehrs-
unternehmen durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Behörden innerhalb der Instru-
mente der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem Dienstleistungsauftrag oder allge-
meiner Vorschrift. Aufgrund der von Bund und Ländern bereitgestellten Finanzierungsmittel für das
Deutschlandticket und der erlassenen Landesregelungen zur Tarifvorgabe des Deutschlandticketta-
rifs kann die Ausgleichsregelung des jeweils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 1. Januar
2024 erfolgen, wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Die Umsetzung der
Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften
müsste zeitnah, spätestens aber bis zum 31. März 2024 erfolgen.

2. Bei der Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 2019 von 2023 auf 2024 werden
Tarifanpassungen von 2023 auf 2024 im Altsortiment nur bis zu einer Höhe von 8 Prozent beim Aus-
gleich anerkannt. Dafür müssen auch bei einer Tarifanpassung im Altsortiment von über 8 Prozent
die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für den Ausgleich nur so in den Ausgleich eingestellt werden,
als wäre der Tarif nur um 8 Prozent erhöht worden.
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3. Die bisherige Regelung zum Ausgleich der Minderung der Erstattungsleistungen für die unentgeltli-
che Beförderung schwerbehinderter Menschen bewirkte auch einen Ausgleich dafür, dass individu-
elle Vomhundertsätze im Vergleich zum Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Grund
hierfür war, dass ein Nachweis aufgrund der Corona-Pandemie mit den dafür erforderlichen Ver-
kehrszählungen nicht geführt werden durfte.

Nunmehr kann die Veränderung des Vomhundertsatzes nicht mehr aus den nicht mehr durchführ-
baren Verkehrszählungen resultieren, weshalb ein Vergleich mit dem Vomhundertsatz für 2019 nicht
mehr sachgerecht ist. Die Regelung zum Ausgleich für das Deutschlandticket kann deshalb verein-
facht werden (siehe Nummer 5.4.2).

4. In die Verfahrensregelungen wurde eine obligatorische Regelung zu Vorauszahlungen aufgenom-
men. Dies dient der Liquiditätssicherung der Verkehrsunternehmen, die teils durch die Zwischenfi-
nanzierung auch von Ansprüchen aus der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets belastet sein
können.

5. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognosti-
zierten Einnahmesteigerungen im Ohne-Fall aus positiven Verkehrsmengeneffekten wurden die auf
das Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll-Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 2022
(langfristiges historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 Pro-
zent p.a) erhöht. Gleiches wird für das Jahr 2024 vorgenommen. Die Richtlinien sehen aus Vereinfa-
chungsgründen in Nummer 5.4.1.1 eine den Zinseszinseffekt nicht berücksichtigende Erhöhung um
insgesamt 2,6 Prozent vor.

6. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 ab-
gesenkt, müssen bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des
Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am
01. Januar 2023 geltenden und über die durchschnittliche Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebe-
nen Preisen (vor der Einführung des Deutschlandtickets) angerechnet werden. Denn der Bund betei-
ligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden Kostenunterdeckung.
Eine Ausnahme bilden regionale oder landesweite Semestertickets, deren Preis im Solidarmodell zur
Herstellung eines angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des Solidarmo-
dells notwendig ist.

7. Die Berücksichtigung von zusätzlichen Vertriebsaufwendungen ist in den Musterrichtlinien für das
Jahr 2024 vorgesehen, da noch keine ausreichenden Anpassungen beim Vertrieb innerhalb der Bran-
che möglich sind und nur so möglichst viele (neue) Kundinnen und Kunden beim Deutschlandticket
angesprochen werden können. 2025 ist die Berücksichtigung zusätzlicher Vertriebsaufwendungen in
den Musterrichtlinien nicht vorgesehen. Dies ist künftig durch eine Anpassung der Vertriebsprozesse
und brancheninterne Maßnahmen zu regeln. Die Vertriebsmehrkosten sind Bestandteil der Finanzie-
rungsleistung an die Empfänger. Zur zweckentsprechenden Mittelverwendung werden diese Leistun-
gen an diejenigen Stellen ausgereicht, im Regelfall die Verkehrsunternehmen, die selbst oder durch
Vertriebsdienstleister das Deutschlandticket vertreiben.

Im Vergleich zum Jahr 2023 sind keine Regelungen mehr zur Anrechnung ersparter Provisionszahlungen
mehr in die Ausgleichsberechnung einzubeziehen. Ebenso werden keine Pauschalen für die Umstellung
der Vertriebsprozesse und Kontrollinfrastruktur mehr gewährt.
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Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des Ausgleichs ist eine einheitliche De-
finition der ausgleichsfähigen Kostenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen auch in 2024 unabhängig
von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung durch die Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden
Passagen durch alle Länder übernommen werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die Transpa-
renz des Mittelbedarfs einheitlicher Antragsfristen, die wie auch schon für 2023 in den Muster-Richtlinien
auch für 2024 obligatorisch sind.

Die Muster-Richtlinien sind entsprechend dem Gliederungsschema einer Förderrichtlinie als Richtlinien
für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die Umsetzung muss durch die Länder noch mit jeweils eigenen Län-
derrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Ent-
scheidung über die verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer gesetzlichen
Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbescheiden oder –verträgen) oder einer Billig-
keitsleistungsregelung sind insbesondere die verfahrensmäßigen Regelungen aus den Muster-Richtlinien
mit Ausnahme der Antragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug auf die im jeweiligen Land zu tref-
fende Zuständigkeitsregelung für die Ausgleichsgewährung.

In den nachfolgenden Muster-Richtlinien sind auf der Grundlage dieser Hinweise hinter der Gliederungs-
nummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die Regelungen

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit
- fakultativ

von allen Ländern zu beachten sind.

II. Musterrichtlinien
Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Land

XXX
(Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2024)

Runderlass des Ministeriums für
vom XX. November 2023

1 (fakultativ)
Rechtsgrundlage
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang
mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53
der Landeshaushaltsordnung (LHO) Billigkeitsleistungen.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 (obligatorisch)
Gegenstand der Billigkeitsleistungen
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Land XXX, deren Ausgaben in
den Monaten Januar bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets durch den Rück-
gang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum
Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 ge-
regelten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allge-
meinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 1370 gedeckt werden können.
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3
Empfänger der Billigkeitsleistung
Empfänger sind

3.1 (obligatorisch)
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-Gesetzes des Landes
XXX,

3.2 (fakultativ)
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts) als
Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.

3.3 (obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifanordnung)
Nur soweit das Land eine Tarifvorgabe nach Landesrecht getroffen hat und Aufgabenträger oder Aufga-
benträgerorganisationen bislang keine Regelung nach Nummer 4 getroffen haben, sind für den Zeitraum
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. März 2024 Empfänger auch öffentliche und private Verkehrsunterneh-
men, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsgesetz
oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) erbringen. Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Be-
willigung für die jeweiligen Regionalbereiche zulässig.

4 (obligatorisch)
Voraussetzungen
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die Billigkeitsleis-
tungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwendung
der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über allgemeine Vorschriften oder öffentliche
Dienstleistungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei
weiter. Die Erlösverantwortlichen sind dabei zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnah-
meaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen,
bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprü-
che überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.

5
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung

5.1 (fakultativ)
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO

5.2 (obligatorisch)
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der
ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.

5.3 (fakultativ)
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.

5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:

5.4.1
Fahrgeldausfälle:



- 297 -

KABl. Nr. 51/2023

Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Beförderungsbe-
dingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die jeweiligen Tarifanpas-
sungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis De-
zember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2024 nach
Maßgabe der Nummern 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeld-
einnahmen (ohne Umsatzsteuer).
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen Daten zu
liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt.

5.4.1.1
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 hochgerech-
neten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Ver-
bund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Monate Januar bis Dezember
2019 mit den für diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweili-
gen Zeitraum des Jahres 2024 genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1.
Januar 2024 wirksam werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es
sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer
grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich
zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche
prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutsch-
landweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und über die durchschnitt-
liche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortzuschreiben.
Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem mit Stand vom 1.
Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, darf für die
Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe
nur eine Steigerungsrate von 8 Prozent zu Grunde gelegt werden.

Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten
Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023 und 2024 werden die
nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen für beide Jahre um insgesamt 2,6 Prozent erhöht.
Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Ver-
änderung der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im Ka-
lenderjahr 2024 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 fortzu-
schreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung bzw. prozen-
tualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmeaufteilung im jeweili-
gen Bundesland zum 31. Januar 2025 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April
2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den
über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusen-
ken.
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechne-
ten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels
für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutsch-
landtickets gegolten hätte.
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5.4.1.2
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember
2024 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutsch-
landticket zu ermitteln. Für Jobtickets und das bundesweite solidarische Semesterticket zum Deutschland-
ticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundesein-
heitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeld-
einnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist
nicht zulässig. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar
2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des
Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell
verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen ggfs. den Preis des Deutsch-
landtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen.
Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der je-
weiligen Preisstufe gegenüber dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31.
Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, können für die Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen
der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde gelegt werden, die bei einer
Tarifanpassung von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären.

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschland-
ticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zu-
grundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation sowie ge-
mäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.

5.4.2
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober
2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1
hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 bzw.
die nach Maßgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeit-
raum Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das
Jahr 2024 festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. Maßgebend sind dabei
die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten
Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochge-
rechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen er-
stattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmeaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Diffe-
renz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.

5.4.3
In der Nummer 5.4.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Aus-
gleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen der Empfänger nach 3.1 bei
Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.

5.4.4
Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstandene Vertriebsmehr-
kosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern bzw. über diese den Verkehrsunternehmen,
die - selbst oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister - das Deutschlandticket vertreiben folgende
Pauschale gewährt:
Für jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag
von 1,50 Euro gewährt. Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner
Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,20 Euro gewährt.
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Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich verkaufte Zahl von Monatsstücken Deutschlandtickets vor
Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus dem späteren Zuscheidungsbetrag im Rahmen der Einnahmeauftei-
lung rechnerisch eine andere Zahl von Tickets, so ist dies unbeachtlich.
Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem zweiten Schritt der nachfolgende Abzug vorzunehmen,
um auch vor Einführung bereits vorhandene Vertriebskosten zu berücksichtigen: Für jedes am 30. April
2023 bestehende Abonnement (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets als Chipkarte vorgenommen.
Maßgeblich ist dabei die Kundenzahl, die nach Nummer 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien zum
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem
Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 für den Ausgleich
2023 ermittelt wurde. Es ist durch geeignete vertragliche Regelungen mit den für den Vertrieb beauftrag-
ten Dienstleistern sicherzustellen, dass die Pauschalen aufwandsgerecht ausgereicht werden. Führt die
Berechnung der Vertriebspauschale zu einem negativen Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu berück-
sichtigen. Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen.
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger innerhalb des vom Koordinierungsrat zum Deutschlandticket
festgelegten Finanzrahmens die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung und Durchführung des EAV-
Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.,
der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem
Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gut-
achterliche Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an die
DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing sowie für die Evaluation
des Deutschlandtickets geltend machen.

5.4.5
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 errechneten Minderungen ist der ausgleichsfähige
Betrag.

5.4.6
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und kön-
nen die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufga-
benträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers
erbrachten Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2024 den Aufgabenträgern zuzu-
ordnen. Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung
vereinbaren.

6 (obligatorisch)
Sonstige Bestimmungen
6.1
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nummer 4 an Verkehrsunter-
nehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden wirt-
schaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370
erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch
nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der finanzielle
Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des
Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten (Ver-
triebsmehrkosten), soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichs-
berechnung geltend gemacht werden. Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprüft, ob die Vo-
raussetzungen der Nummer 5.4.4 vorliegen. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Ge-
genstand dieser Überkompensationskontrolle.
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6.2
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsa-
chen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser Vor-
schrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

6.3
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten für das Moni-
toring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des Koordinie-
rungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutsch-
landticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft aus
dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundes-
verband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebil-
dete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle er-
folgt bis zum 20. Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise
erfolgt bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen inkl. tarifli-
cher Fortschreibung gemäß Musterrichtlinie erfolgt einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis
zum 20. Februar 2024; sie sind erforderlichenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.

6.4
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten
Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. Dem
Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnah-
men der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer
5.4.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung eines Wirt-
schaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif bzw. nach BBDB beizu-
fügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und
Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 31. Dezember 2023 und 31. Januar 2025
beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern.

6.5
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der
Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der Regel sind die zurückgeforderten
Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass
der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewähr-
ten Billigkeitsleistung vorzunehmen.

6.6
Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn
der Empfänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.5 nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten
Frist erfüllt hat.

7
Verfahren

7.1 (obligatorisch)
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. September 2024 zu stellen. Die Bewilli-
gungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. Schätzung der voraussicht-
lichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode
zu enthalten.
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7.2 (fakultativ)
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk der Empfänger seinen Sitz hat.
[obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifvorgabe] Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3
ist jeweils die [Landesbehörde], die die zuständige Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer
3.1 ist, der bis zum 31. März 2024 keine Tarifvorgabe nach Landesrecht getroffen hat.
7.3 (obligatorisch)
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß den Nummern
5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger gemäß Nummer
3.1 beizufügen.
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen.“

7.4 (Grundsatz obligatorisch, Detailabweichungen zulässig)
Der Empfänger erhält auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nummer 7.1 zu beantragenden Billigkeits-
leistung in der Regel monatliche Vorauszahlungen. Soweit hierfür kein gesondertes Verfahren mit spezi-
fischen Prognosen geregelt ist, werden die monatlichen Vorauszahlungen in Höhe von jeweils 12,5 Pro-
zent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Billigkeitsleistung gewährt. Die Vorauszahlungen werden
jeweils am 20. eines Monats ausgezahlt. Im Falle von Nummer 4 leiten die Empfänger die Vorauszahlun-
gen unverzüglich weiter.

7.5 (obligatorisch)
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die Empfänger gemäß Nummer 3.1 wei-
terzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestimmungen des Bewilligungsbescheides
auch den Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrücklich die Nachweisführung ein.

7.6 (fakultativ)
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.

8 (fakultativ)
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2026 außer Kraft.
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Anlage 3
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33 – 6421.3/2

Vollzug der Wassergesetze;
Bewilligung für das Zutageleiten von Grundwasser aus den Quellen 1 und 2
„Hungerbrunnen“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 16/3 der Gemarkung Haitzen

für die öffentliche Wasserversorgung des Marktes Ottobeuren

Die Erörterung der Einwendungen und der Stellungnahmen der Behörden im Verfahren zur Erteilung der
Bewilligung für die im Betreff genannte Gewässerbenutzung findet am

Donnerstag, 11.01.2024, 09:00 Uhr,
im Raum 104 (1. OG) des Landratsamtes Unterallgäu,

Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim,

statt.

Im Erörterungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen das Vorhaben und die Stel-
lungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffe-
nen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zutritt haben nur die Betroffenen und die Personen, die Ein-
wendungen vorgebracht haben.

Beiden Personenkreisen ist die Teilnahme freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Ein Anspruch auf Kostenersatz entsteht durch die Teilnahme nicht.

Mindelheim, 7. Dezember 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Z 3.1 - 9410

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried,

Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) i.V.m. Art. 63 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), erlässt der Zweckverband
für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2024 fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt:

Er schließt im

ERFOLGSPLAN in den Erträgen mit 1.901.500 €
in den Aufwendungen mit 1.901.500 €

und im

VERMÖGENSPLAN in den Einnahmen und Ausgaben mit 704.300 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vermö-
gensplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan
wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5

Verbandsumlagen für die Finanzierung des Erfolgsplans werden in Höhe von 450.000 € erhoben.
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§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Marktoberdorf, 7. Dezember 2023
ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED,
LANDKREIS OSTALLGÄU

Maria Rita Zinnecker
Landrätin und Verbandsvorsitzende

II.

Die Haushaltssatzung 2024 samt ihren Anlagen kann während des ganzen Jahres zu den üblichen Öff-
nungszeiten in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried
im Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf eingesehen werden.

Alex Eder
Landrat
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Z 3.1 - 9111.0

Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung

des Beteiligungsberichts des Landkreises Unterallgäu für das Jahr 2022

Vom 21. Dezember 2023

Der Landkreis Unterallgäu gibt hiermit gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 5 der Landkreisordnung (LKrO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch
§§ 4, 5 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist, dass der dem Kreistag in
seiner Sitzung am 18.12.2023 aufgrund von Art. 82 Abs. 3 Satz 4 LKrO vorgelegte Beteiligungsbericht für
das Jahr 2022 ab Montag, 15.01.2024 bis einschließlich Montag, 22.01.2024 beim Landratsamt Unterall-
gäu, Bad Wörishofer Straße 33, Zimmer 137, während der Dienststunden öffentlich ausliegt und jeder
Einsicht nehmen kann.

Mindelheim, 21. Dezember 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Gymnasium und Realschule Ottobeuren,

Landkreis Unterallgäu, für das Jahr 2024

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Zweck-
verband folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.297.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.845.400 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:

A. VERWALTUNGSUMLAGEN:

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der
nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverbands umgelegt werden soll
(Verwaltungsumlage), wird vorläufig auf 7.537.800 € festgelegt (Umlagesoll).

 Davon tragen der Landkreis Unterallgäu einen Betrag in Höhe von 7.315.460 € (Verwaltungsumlage
889.360 € und 6.426.100 € Personalkostenumlage) und der Markt Ottobeuren einen Betrag in Höhe
von 222.340 €. Die Personalkostenumlage wird nach Abschluss des Rechnungsjahrs nach dem tatsäch-
lichen ungedeckten Personalaufwand für das Lehrpersonal endgültig abgerechnet. Das Verwaltungs-
umlagesoll wird in gleichen monatlichen Beträgen entsprechend erhoben und zur Zahlung fällig.
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B. SCHULDENDIENSTUMLAGEN:

Weiterhin leisten der Landkreis Unterallgäu und der Markt Ottobeuren für die Darlehen zur General-
sanierung, Zweifachsporthalle und Heizungsanlage eine Schuldendienstumlage von 766.200 € (Land-
kreis 612.960 €, Markt Ottobeuren 153.240 €). Die Schuldendienstumlage ist in voller Höhe zum
01.07. zur Zahlung fällig.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 2.250.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Ottobeuren, 15. Dezember 2023
ZWECKVERBAND GYMNASIUM UND REALSCHULE OTTOBEUREN

Alex Eder
Verbandsvorsitzender

II.

Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 14.12.2023 Gz.: RvS - SG 12-1444-12/22/5 mitgeteilt,
dass die vorgelegte Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält und die Durch-
sicht des Haushaltsplans samt Anlagen keinen Anlass zu Beanstandungen oder besonderen Bemerkungen
ergab.

III.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren/Kämmerei in Ottobeuren, Markt-
platz 6, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Alex Eder
Landrat
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw.,
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2024

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40 Abs. 1 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung
(GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 1.265.300 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in Einnahmen und Ausgaben mit 133.750 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Für die Berechnung der Umlagen wird die maßgebliche amtliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom
30.06.2023 auf 4.760,00 festgesetzt.

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben
des Verwaltungshaushaltes wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 900.000,00 € festgesetzt und gemäß
Art. 8 Abs. 1 VGemO und dem Vertrag zwischen dem Markt Kirchheim i. Schw. und der Verwaltungsge-
meinschaft Kirchheim i. Schw. vom 10.11.1987 auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Der vertraglich vereinbarte 5 %-Anteil des Marktes Kirchheim i. Schw. am gesamten ungedeckten Finanz-
bedarf des Verwaltungshaushaltes beträgt 45.000,00 €.
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Der restliche ungedeckte Bedarf von 855.000,00 € wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen verteilt.

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner (E) auf 179,6218487 € festgesetzt. Davon entfallen auf die Mit-
gliedsgemeinde

Markt Kirchheim i. Schw. (2.764 E) 496.474,79 €
Eppishausen (1.996 E) 358.525,21 €.

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Kirchheim i. Schw., 21. Dezember 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KIRCHHEIM I. SCHW.

Susanne Nieberle
Vorsitzende

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 10 VGemO, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser Bekanntmachung
an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw. während der
allgemeinen Geschäftszeiten zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt
bis zum Ende des Haushaltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw.
zur Einsicht bereit.

Kirchheim i. Schw., 21. Dezember 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KIRCHHEIM I. SCHW.

PhDr. Dominik Leder
Leiter der Geschäftsstelle
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 8 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft
Ottobeuren folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und in den Ausgaben auf 5.145.100 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und in den Ausgaben auf 5.225.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 0 € festgesetzt.

§ 4

(1) Verwaltungsumlage ohne Kläranlage und Schulen:

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von
Ausgaben im Verwaltungshaushalt (ohne Kläranlage und Schulen) wird auf 2.255.800 € festge-
setzt.

Einwohner Umlage HPL
Markt Ottobeuren 8.790 1.821.298,98 €
Gemeinde Hawangen 1.301 269.568,83 €
Gemeinde Böhen    796 164.932,19 €

Gesamt: 10.887 2.255.800,00 €

 (Die Berechnung der Umlage erfolgt mit den Einwohnerwerten vom 30.06.2023).

(2) Die Umlagen für die Schulen

a) 378.7800 € Verwaltungsumlage
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b) 2.118.600 € Schuldendienstumlage

 Die Umlagen werden nach den Schülerzahlen der Verbandsschüler zum Stand 01.10.2023 wie
folgt aufgeteilt:

Schüler Vw-Umlage Schuldendienst insgesamt
Markt Ottobeuren 453 304.168,62 € 1.701.641,49 € 2.005.810,11 €
Gemeinde Hawangen 63 42.301,59 € 236.652,13 € 278.953,72 €
Gemeinde Böhen    48    32.229,79 € 180.306,38 €    212.536,17 €

Gesamt: 564 378.700,00 € 2.118.600,00 € 2.497.300,00 €

(3) Die Umlagen für die Kläranlage

Die Umlagen werden auf 992.800,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

a) Verwaltungsumlage für die Kläranlage:

 Die Verwaltungsumlage wird vorläufig auf 720.300,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Markt Ottobeuren 55,89 % 402.575,67 €
Gemeinde Hawangen 42,21 % 304.038,63 €
Gemeinde Böhen 1,90 %   13.685,70 €

Summe: 720.300,00 €

b) Investitionsumlage für die Kläranlage

Die Investitionsumlage wird vorläufig auf 195.000,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Markt Ottobeuren 54,00 % 105.300,00 €
Gemeinde Hawangen 44,00 % 85.800,00 €
Gemeinde Böhen 2,00 %   3.900,00 €

Summe: 195.000,00 €

c) Schuldendienstumlage für die Kläranlage

Die Investitionsumlage wird vorläufig auf 77.500,00 € festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Markt Ottobeuren 54,00 % 41.850,00 €
Gemeinde Hawangen 44,00 % 34.100,00 €
Gemeinde Böhen 2,00 %   1.550,00 €

Summe: 77.500,00 €

Grundlage für die vorläufige Verwaltungsumlage ist der Schlüssel der Kostenaufteilung der Abrech-
nung des Vorjahres und für die vorläufige Investitionsumlage sowie die endgültige Schuldendienst-
umlage das Kontingent.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 850.000 € festgesetzt.
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§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Ottobeuren, 20. Dezember 2023
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT OTTOBEUREN

Fries
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Das Landratsamt Unterallgäu hat mit Schreiben vom 14.12.2023, Gz.: 24 - 9410.0 mitgeteilt, dass die vor-
gelegte Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile gemäß Art. 71 Abs. 2 (Kreditauf-
nahmen) und Art. 67 Abs. 4 (Verpflichtungsermächtigungen) GO enthält.

III.

Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren/Kämmerei in Ottobeuren, Markt-
platz 6, während der Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Z 3.1 - 28/24/25/26

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2024

I.

Auf Grund der Art. 40 bis 42 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff
der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband Berufliche Schulen Bad Wörishofen folgende Haushalts-
satzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.638.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 238.100 €

ab.
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§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

A. Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2024
auf 3.911.000 € festgesetzt und nach der Satzung des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wö-
rishofen auf die Mitglieder umgelegt.

2. Nach § 9 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen trägt den
ungedeckten Finanzbedarf der Landkreis Unterallgäu mit 80 % und die Stadt Bad Wörishofen mit
20 %. Somit entfallen auf den Landkreis Unterallgäu 3.128.800 € und auf die Stadt Bad Wörishofen
782.200 €.

B. Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird in Höhe von 238.100 € erhoben. Davon entfallen auf den Landkreis Un-
terallgäu 190.480 € und auf die Stadt Bad Wörishofen 47.620 €.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Mindelheim, 19. Dezember 2023
ZWECKVERBAND BERUFLICHE SCHULEN BAD WÖRISHOFEN

Alex Eder
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer neuen Haushaltssatzung im Landratsamt Unterallgäu (Kämmerei, Zim-
mer 136) innerhalb der Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht aus.
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Aufgebot einer Sparurkunde

Das Sparkassenbuch zu

Konto 3 501 508 067

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt.

Frau
Melanie Eichner
Herrenbachstr. 27
86161 Augsburg

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches.

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend gemacht
werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt.

Memmingen, 22. Dezember 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Kraftloserklärung einer Sparurkunde

Die Sparurkunde zu

Konto 3 000 492 771

wird hiermit gemäß Artikel 39 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch für kraftlos erklärt,
da innerhalb der dreimonatigen Aufgebotsfrist keine Rechte Dritter geltend gemacht worden sind.

Memmingen, 15. Dezember 2023
SPARKASSE SCHWABEN-BODENSEE

Alex Eder
Landrat


